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Jeder Anleger nimmt mit dem Erwerb von Anteilen den Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Treuhandvertrag) sowie

deren ordnungsgemäss durchgeführten Anderungen zur Kenntnis. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschliessen,

den Prospekt inkl. konstituierende Dokumente (Treuhandvertrag)anzupassen.

Die rechtliche Grundlage des Fonds (konstituierende Dokumente) bildet derTreuhandvertrag. Ergänzend dazu wird ein Pros-

pek erstellt. Die konstituierenden Dokumente sind gemäss Art. 73 UCITSG als Bestandteil des Prospekts diesem beigefügt.

Die aufgeführten Dokumente unterliegen der materiellen Aufsicht der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein.

Der vorliegende Prospekt muss gemäss Art. 71 Abs. 1 UCITSG mindestens die Angaben enthalten, die in Anhang Schema A

UCITSG uorg"sehen sind. Soweit diese Angaben bereits in den konstituierenden Dokumenten enthalten sind, verweist der

Prospekt auf die konstituierenden Dokumente.

Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Basis des Prospektes, der konstituierenden Dokumente, der Basisinformationsblätter

für verpacke Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageproduke (PRllP) sowie, sofern bereits veröffentlicht,

des le?ten Jahresberichtes und des darauffolgenden Halbjahresberichtes (nachfolgend als ,,Verkaufsunterlagen" bezeich-

net). Wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist jedenfalls ein Halbjahresbericht anzubie-

ten. Das PRIIP ist rechtzeitig vor dem Erwerb kostenlos zur Verfügung zu stellen.

lnformationen, die nicht in den Verkaufsunterlagen enthahen sind, gelten als nicht autorisiert und sind nicht verlässlich. Es ist

nicht gestattet. von den Verkaufsunterlagen abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Die Verwaltungsgesell-

schaft hafte-t nicht, wenn und soweit Auskünfte oder Erklärunqen abqeqeben werden, die von den Verkaufsunterlagen ab-

weichen.

Die Verkaufsunterlagen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen durch eine Person in einer

Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht zulässig ist oder in der die

person, die ein solches Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegen-

über geschieht, der gegenüber eine solche Angebotsabgabe oder Aufforderung gesetzlich nicht zulässig ist.

potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche

Devisenbeschränkungen oder -kontrollen informleren, die in den Gndern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsiues oder

ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die

Veräusserung von Anteilen sein können.
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1 Fonds

1.1.1 Bezeichnung

Solitaire Fund

1.1.2 Herkunftsmitgliedstaat

LIECHTENSTEIN (LI)

1 .1.3 Zuständige Außichtsbehörde
Finanzmarktaufsicht (FMA), 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (Ll)

1 .1.4 Erstbewilligungsdatum der zuständigen Aufsichts-
behörde

21.09.1999

1.1.5 EintragungsdatumimHandelsregister

04.10.1999

1.1.6 Dauer

unbegrenzt

1.'1.7 Jahresabschluss

Leüter Kalendertag des Monats Dezember

i:_!:r: i- i

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im eigenen Na-
men und für Rechnung der Anleger den Fonds nach Mass-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen und der konstituieren-
den Dokumente zu verwalten und alle Rechte daraus auszu-
üben.

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente.

1.2.'l VergütungsgrundsäEeund-praktiken

Siehe konstituierende Dokumente.

Die Verwahrung des Vermögens ist einer einzigen Verwahr-
stelle in LIECHTENSTEIN (Ll)zu übertragen.

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente.

KPMG (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (Ll)

Der qualifizierte Wirtschaftsprüfer prüft insbesondere die fort-
währende Erfüllung der Zulassungsvorausseuungen. die Ein-
haltung der gesetzlichen Bestimmungen und der konstituie-
renden Dokumente sowie die Jahresberichte des Fonds. Zu-
dem obliegen ihm im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit be-
stimmte Anzeigepfl ichten gegenüber der Finanzmarktaufsicht
(FMA).

Die Jahres- und Halbjahresberichte (inkl- den weiteren gesetz-
lich vorgeschriebenen lnformationen an die Anleger), die letz-
ten Nettoinventarwerte der Anteile sowie die bisherige Wert-
entwicklung (sofern verfügbar) werden im Publikationsorgan
veröffentlicht.

lnformationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-
gen auf Nachhaltig keitsfaktoren (sofern anwendbar) werden
spätestens nach Übernahme der Verordnung (EU) 201 9/2088
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Fi-
nanzdienstleistungssektor in das EWR-Abkommen innerhalb
der darin definierten Frist in den regelmässigen Berichten ver-
öffentlicht.

Für den Fall eines Vertriebs ausserhalb des Herkunftsmitglied-
staates, siehe Anhang ll der konstituierenden Dokumente ffir
spezifische Angaben.

Für nähere Angaben zum Publikationsorgan siehe konstituie-
rende Dokumente.

': l=:r.:i'-:+'.'J t.-j = :='i'.:=-;'' j-, r- ,i;.
: :-:::zj:r, ,_-,j-'- -- - .' Y

Eine Kollektivtreuhänderschaft ist das Eingehen einer inhalt-
lich identischen Treuhänderschaft mit einer Anzahl von Anle-
gern zu Zwecken der Vermögensanlage und Verwaltung für
Rechnung der Anleger.
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Die Anleger sind an dem jeweiligen Teilfondsvermögen nach

Massgabe der von ihnen erworbenen Anteile beteiligt. Die

einzelnen Anleger haften nur bis zu der Höhe des Anlagebe-

trages persönlich.

Jeder Teilfonds verfügt über eine oder mehrere Anteilsklas-

sen. wobei alle Anteile innerhalb derselben Anteilsklasse die-

selben Rechte verbriefen. Werden mehrere Anteilsklassen

ausgegeben, können die Rechte zwischen diesen Anteilsklas-

sen variieren.

Die spezifischen Eigenschaften der Teilfonds und Anteilsklas-

sen sind in Anhang I der konstituierenden Dokumente defi-

niert.

Eine Versammlung der Anleger ist nicht vorgesehen. Anleger,

Erben oder sonstige Berechtigte können keine Anderungen,

Aufteilung oder Auflösung des Fonds, einzelner Teilfonds

oder Anteilsklassen verlangen.

Soweit ein Sachverhalt in den konstituierenden Dokumenten

nicht geregelt ist, richten sich die Rechtsverhältnisse zwischen

den Anlegern und der Verwaltungsgesellschaft nach dem U-

CITSG, der Verordnung vom 5. Juli 201 1 über bestimmte Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSV)

und, soweit dort keine Regelungen getroffen sind, nach den

Bestimmungen über die Treuhänderschaft des Personen- und

Gesellschaftsrechts (PGR) vom 20. Januar 1926.

Soweit die konstituierenden Dokumente nicht ausdrücklich

etwas anderes festlegen, gilt nur die Verwaltungsgesellschaft

als Treuhänderin und nur diese schliesst für Rechnung des

Fonds die massgeblichen Rechtsgeschäfte ab.

1.6.1 Ansprüche der Anleger und deren Verjährung

Die Ansprüche von Anlegern gegen den Fonds, die Verwal-

tungsgesellschaft, den Liquidator. den Sachwalter oder die

Verwahrstelle verjähren mit dem Ablauf von fünf Jahren nach

Eintritt des Schadens, spätestens aber ein Jahr nach der Rück-

zahlung des Anteils oder nach Kenntnis des Schadens.

'r.6.2 Gerichtsstand, anwendbares Recht und Vollstreck-

barkeit von Urteilen

Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten

zwischen den Anlegern, der Verwaltungsgesellschaft

und/oder der Verwahrstelle ist Vaduz, LIECHTENSTEIN (Ll).

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwahrstelle kön-

nen sich und den Fonds jedoch im Hinblick aufAnsprüche von

Anlegern dem Gerichtsstand der Länder unterwerfen, in de-

nen Anteile angeboten und verkauft werden. Anderslautende

gesetzlich zwin gende Gerichtsstä nde bleiben vorbehalten.

Ausländische Urteile werden in Liechtenstein nur anerkannt

und vollstreckt, soweit dies in Staatsverträgen vorgesehen

oder die Gegenseitigkeit durch Staatsverträge oder durch Ge-

genrechtserklärung der Regierung verbürgt ist

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente.

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente.

2 Teilfonds

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente.

2.1.1 Anlageziel und -politik

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden

Dokumente.

2.'1.2 Nachhaltigeslnvestieren

Nachhaltiges lnvestieren im Allgemeinen umfasst die Berück-

sichtigung von Umwelt-, Sozial- und Umweltverträglichkeits-
faktoren (ESG-Fakoren) bei Anlageentscheidungen. Für die

von den Teilfonds getätigten ESG-Anlagen werden die fol-

genden Themen und Faktoren entsprechend der Verordnung
(EU\ 2O2O/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Er-

leichterung nachhaltiger lnvestitionen und zur Anderung der

Verordnung (EU) 2019/2088 als Nachhaltigkeitsfaktoren be-

trachtet:

1. Umwelt (E): Aspekte, die sich auf die Oualität und das

Funktionieren der natürlichen Umwelt und natürlicher Sys-

teme beziehen, wie z. B. Luft-, Wasser- und Bodenqualität,
Kohlenstoff und Klima, sauberes Wasser, ökologische Ge-

sundheit und Biodiversität, Co2-Emissionen und Klima-

wandel, Energieeffizienz, Knappheit natürlicher Ressour-

cen und Abfallmanagement. Umweltaspekte können z. B.

durch ressourceneffiziente Schlüsselindikatoren fÜr die

Nutzung von Energie, die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien, die Nutzung von Rohstoffen, die Produktion von Ab-

fällen, Emissionen, Treibhausgasemissionen, die Nutzung

von Wasser, die Nutzung von Land, Auswirkungen auf die

Biodiversität und die Kreislaufwirtschaft gemessen wer-

den.

2. Sozial (S): Aspekte, die sich auf die Rechte, das Wohlerge-

hen und die lnteressen von Menschen und Gemeinschaf-

ten beziehen, wie z. B. Menschenrechte,
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Arbeitsbedingungen und -standards, Bildung, Gleichstel-
lung der Geschlechter und Verbot von Kinder- und
Zwangsarbeit.

3. Unternehmensführung (G): Aspekte zur soliden Unterneh-
mensführung von Unternehmen und anderen Beteili-
gungsunternehmen, wie z. B. Unabhängigkeit und Auf-
sicht des Boards, gute Prahiken und Transparenz, Vergü-
tungspolitik bei Führungskräften, Aktionärsrechte, Mana-
gementstruktur, Massnahmen gegen Korruption und der
Umgang mit Whistleblowing.

Nachhaltige Anlagepolitik

Der Portfoliomanager hat eine umfassende Politik zu nachhal-
tigem lnvestieren (Sustainable lnvesting Policy) festgeleE, die
alle Aktivitäten im Zusammenhang mit nachhaltigen Anlagen
steuert und regelt. Der Portfoliomanager wendet diese Politik
für nachhaltige Anlagen auf alle Teilfonds mit einer ESG-Anla-
gestrategie an.

Die Politik für nachhaltige Anlagen zielt darauf ab, ESG-Fakto-
ren in den Anlageprozess zu integrieren, indem Chancen im
Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit identifiziert, Nachhal-
tigkeitsrisiken reduziert und, falls anwendbar, wesentliche
nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit (Principal
Adverse lmpacts) berücksichtigt werden. Principal Adverse
lmpacts sind negative Auswirkungen auf ESG-Fakoren, die
sich aus den Anlageentscheidungen des Portfoliomanagers
ergeben.

Die Sustainable lnvesting Policy kann aus den folgenden An-
sätzen bestehen:

1. Ausschlüsse (können im Laufe der Zeit angepasst wer-
den):

Normbasierte Ausschlüsse: Kategorischer Ausschluss
von Firmen, die internationale Konventionen (2.8.

Menschenrechte) und Geseue, beispielsweise zu
kontroversen Waffen, nicht einhalten.

- Ausschlüsse wegen bestimmter Geschäftsgebaren:
Unternehmen, die (1) systematisch gegen internatio-
nale Normen verstossen, (2) bei denen die Verstösse
besonders schwerwiegend sind oder (3) bei denen
das Management nicht bereit ist, die notwendigen Re-
formon umruectrcn, könncn aus dcm Anlagcunivcr
sum ausgeschlossen werden.

- Wertebasierte Ausschlüsse: Unternehmen, die einen
wesentlichen Teil ihrer Umsätze aus kontroversen Ge-
schäftsakivitäten erzielen. Relevante Geschäftsakivi-
täten und anwendbare Umsatzschwellen können indi-
viduell definiert werden.

2. ESG lntegration:

ESG-Überlegungen werden integriert, indem Finanzinforma-
tionen mit ESG-bezogenen Überlegungen im Anlageprozess

kombiniert werden. Da sich die Anlageprozesse je nach Anla-
geklasse und Anlagestil unterscheiden, werden die spezifi-
schen Massnahmen zur Umsetzung der ESG-Integration pro
Teilfonds definiert. Mögliche ESG-lntegrationskomponenten
sind:

lntegriertes ESG-Research: Der Portfoliomanager er-
gänzt das traditionelle Research mit ESG-Daten und -
lnformationen, um das Wissen über die ESG-Faktoren
systematisch zu erweitern.

Positives Screening: Der Portfoliomanager wählt Wert-
papiere aus, die innerhalb eines Sektors (Best-in-Class)

oder im gesamten Universum (Best-in-Universe) in Be-
zug auf die ESG-Fakoren des Portfolios vorteilhaft ab-
schneiden.

Proprietäres Scoring: Der Portfoliomanager ü bersetzt
eine Reihe von externen Metriken und Scores in eine
benutzerdefinierte ESG-Ansicht, die portfoliospezifi-
sche wesentliche ESG-Fakoren berücksichtigt.

Angepasste Leistungsindikatoren: Der Portfol iomana-
ger bereinigt die Wertentwicklungsindikatoren für we-
sentliche ESG-Faktoren.

3. Thematisches und lmpact lnvesting:

Der Portfoliomanager setzt Anlagestrategien um, die Kapital
in Unternehmen veranlagen, welche Lösungen für gesell-
schaftliche Herausforderungen bieten und ein nachhaltiges
Anlageziel erfüllen. Das nachhaltige Anlageziel wird durch ei-
nen speziellen Anlageprozess erreicht, den der Portfolioma-
nager anwendet. Er basiert auf den Prämissen der ESG-ln-
tegration und beinhaltet zusä2lich entweder eine "themati-
sche' oder eine "lmpact"-Anlagestrategie.

- Thematisch: Der Portfoliomanager konzentriert sich
auf Anlagen in Themen und Sekoren, deren wirt-
schaftliche Aktivitäten bestimmte ESG-Herausforde-
rungen adressieren. Typischerweise bedeutet dies,
dass in Unternehmen oder Strategien investiert wird,
die eines oder mehrere der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung der Vereinten Nationen adressieren.

- lmpact: Der Porrfoliomanager definiert die nachhalti-
gen Anlageziele so, dass sie einen positiven und mess-
barcn fSC-finfluss haben.

4. Aktives Engagement:

Der Portfoliomanager stellt sicher, dass die Unternehmen, in
die er investiert, gute Governance-Praktiken befolgen, indem
er mit den Unternehmen in Kontakt tritt und die Stimmrechte
entsprechend ausübt (siehe unten).

- Engagement: Der Portfoliomanager überwacht die Unter-
nehmen und versucht proaktiv, einen transparenten
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Dialog mit den Unternehmen, in die er investiert, in Bezug

auf ESG-Faktoren aufzubauen und zu pflegen

- Ausübung von Stimmrechten: Der Portfoliomanager oder
von ihm beauftragte Stimmrechtsvertreter üben bei Aktio-

närsversammlungen der investierten Unternehmen die

Stimmrechte entsprechend der definierten ESG-Merk-

male aus um das Verhalten der Unternehmen in den Be-

reichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu

verbessern.

Für die Zwecke der Offenlegungsverordnung (SFDR, Verord-

nung (EU) 2019/2OBB) werden die Teilfonds in folgende Kate-

gorien unterteilt:

. Teilfonds, die ESG-Merkmale fördern

Diese Teilfonds bewerben ökologische und/oder soziale

Merkmale. Sie sind Finanzprodukte gemäss Art. I (1) der
SFDR.

lnformationen zu den ökologischen oder sozialen Merkma-

len sind im Anhang lV der konstituierenden Dokumente ver-

fü9bar.

. TeiJfonds mit E5G-Anlagezielen

Diese Teilfonds streben nachhaltige lnvestitionen an. Sie sind

Finanzprodukte gemäss Art. 9 (1), (2) oder (3) der SFDR.

lnformationen zu den nachhaltigen lnvestitionen sind im An-

hang lV der konsthuierenden Dokumente vefigbar.

2.1.3 Zulässige Anlagen (und deren evtl. Beschränkun-

9en)

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden

Dokumente.

2.1.4 Maximale Höhe der Verwaltungsgebühren von den

OGAW bzw. OGA, deren Anteile erworben werden

sollen

Werden Anteile von anderen OGAW oder Organismen für ge-

meinsame Anlagen (OGA) unmittelbar oder mittelbar von der

Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder von einer Gesell-

schaft verwaltet, mit der die Verwaltungsgesellschaft des

Fonds durch eine gemeinsame Verwaltung, Kontrolle oder
qualifizierte Beteiligung verbunden ist, dürfen weder die Ver-

waltungsgesellschaft des Fonds noch die andere Gesellschaft

für die Anteilsausgabe oder -rücknahme an den OGAW oder
von dem OGAW Gebühren berechnen.

Machen diese Anlagen einen wesentlichen Teil des Vermö-

gens des Fonds aus, muss der Prospekt über die maximale

Höhe und der Jahresbericht über den maximalen Anteil der

Verwaltungsgebühren informieren, die vom Fonds selbst und

von den OGA, deren Anteile erworben wurden, zu tragen sind
("geschätre Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen").

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

2.1.5 Nachbildung eines Aktien- oder Schuldtitelindex

Falls der Fonds einen Aktien- oder Schuldtitelindex nachbil-

det, haben Prospekt und Werbung darauf an hervorgehobe-
ner Stelle hinzuweisen.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

Zur effizienten Verwaltung der Teilfonds dÜrfen unter Einhal-

tung der gesetzlichen Bestimmun gen entsprechende Anlage-

strategien, Techniken und lnstrumente eingesetzt werden.

Die Teilfonds können aufgrund ihrer ZusammenseEung oder
der verwendeten Techniken und lnstrumente unter Umstän-
den eine erhöhte Volatilität bzw. erhöhte Risiken aufweisen.
Erhöhte Volatilität ist gegeben, wenn der Gesamtrisikoindi-
kator (SRl) mindestens die Stufe 6 aufweist. Der aktuelle SRl

ist im Basisinformationsblatt fü r verpackte Anlageprodukte
für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRllP)

im Publikationsorgan des Fonds ausgewiesen.

2.2.1 Derivate

2.2.1.1 Zulässigkeit von Geschäften mit Derivaten, Verwen-
dung der Derivate, Auswirkungen auf das Risi-

koprofil

Derivate dürfen innerhalb der gesetzlich festgelegten Gren-

zen und unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen
verwendet werden. Dies gilt auch dann, wenn ein Derivat in

ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist.

lndexbasierte Derivate werden als Einheit betrachtet, die ein-

zelnen lndexbestandteile werden nicht berücksichtigt. Sofern

der Schutz der Anleger und das öffentliche lnteresse nicht ent-

gegenstehen, sind Anlagen in indexbasierten Derivaten in Be-

zug auf die gesetzlichen Emittentengrenzen nicht zu berück-

sichtigen.

Die Anrechnung von Derivaten bei der Berechnung des Ge-

samtrisikos ermittelt sich aus dem Kontraktwert, also dem in-

direk mit dem Derivat bewegten Volumen.

Derivate dürfen zum Zweck der Absicherung, der effizienten
Portfoliosteuerung, der Erzielung von Zusatzerträgen

und/oder als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Falls
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Derivate zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt
werden, dürfen sowohl bestehende als auch künftige abseh-
bare Risiken abgesichert werden.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

2.2.1.2 Risikomanagementmethoden

Es stehen grundsätzlich zwei Risikomanagementmethoden
zur Verfügung:

a) beim Commitment-Ansatz darf das mit Derivaten ver-
bundene Risiko den Gesamtnettowert des jeweiligen
Teilfondsvermögens nicht überschreiten; bei der Be-
rechnung des Gesamtrisikos werden der Marktwert der
Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige Marktflukuatio-
nen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksich-
tigt

b) das Value-at-Risk Modell (VaR) stellt den Verlust dar, der
im jeweiligen Teilfonds in einem fixen Zeitintervall mit ei-
ner vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschrit-
ten wird; die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung
eines einseitigen Konfidenzintervalls von 99 96, einer
Haltedauer von einem Monat (20 Geschäftstagen) und
eines effektiven (historischen) Beobachtungszeitraums
der Risikofaktoren von mindestens einem Jahr (250 Ge-
schäftstagen), sofern aufgrund einer erheblichen Zu-
nahme der Kursschwankungen nicht ein kürzerer Zeit-
raum angemessen scheint; bei der Berechnung des Risi-
kos werden das Ausfallrisiko als auch die mit Derivaten
erzielte Hebelwirkung berücksichtigrt.

Das mit Derivaten verbundene Risiko darf zu keinem Zeitpunkt
das festgesetae Risikolimit übersteigen. Das Risikolimit um-
fasst auch eine allfällige Kreditaufnahme. Es dürfen keine Po-
sitionen eingegangen werden, die ein unlimitiertes Risiko für
den Teilfonds darstellen.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

2.2.2 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamt-
rendite-Swaps

Der Teilfonds kann Geschäfte im Sinne der Verordnung (EU)

2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzie-
rungsgeschäften und der Weiterverwendung (SFTR) täti0en,
durch welche er Wertpapiere in Verbindung mit der Verpflich-
tung überträgt, dass die entleihende Partei diese oder gleich-
wertige Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunk oder auf Er-
suchen des Teilfonds zurückgibt. Wertpapierfinanzierungsge-
schäfte sind beispielsweise Pensionsgeschäfte und Wertpa-
pierleihgeschäfte (Securities Lending sowie Securities Borro-
wing).

Durch Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtren-
dite-Swaps können Zusatzerträge erzielt bzw. volatile Anlagen
abgesichert werden.

Vermögenswerte, die bei Wertpa pierfinanzierungsgeschäften
und Gesamtrendite-Swaps zum Einsatz kommen sowie erhal-
tene Sicherheiten werden grundsätzlich über die Verwahr-
stelle verwahrt.

Die Arten von Vermögenswerten, die bei diesen Geschäften
zum Einsatz kommen können, richten sich nach der Anlage-
politik sowie den dazugehörenden Anlagebeschränkungen
des Teilfonds und beinhalten insbesondere Akien und Obli-
gationen.

Der Anteil der verwalteten Vermögenswerte, der höchstens
bei diesen Geschäften zum Einsatz kommen kann, richtet sich
nach spezifischen Angaben in Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

Der Anteil der verwalteten Vermögenswerte, der voraussicht-
lich bei diesen Geschäften zum Einsaü kommen wird, richtet
sich nach der effekiven Nachfrage.

Bei der allfälligen Ausführung von diesen Geschäften durch
die VP Bank AG, Vaduz. handelt es sich bei diesem Dritten um
ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unterneh-
men-

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente-

2.2.2.1 Kriterien für die Auswahl von Gegenparteien

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-
Swaps werden ausschliesslich mit fi nanziellen Gegenparteien
entsprechend der SFTR geschlossen. Die Gegenparteien der
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-
Swaps verfügen über eine Bewilligung als Kreditinstitul Wert-
papierfirma, Finanzdienstleistungsinstitut, Versicherungsun-
ternehmen oder Clearing-Organisation mit Sitz in der europä-
ischen Union bzw. des europäischen Wirtschaftsraums oder in
einem gleichwertigen Drittstaat, der aufsichtsrechtlichen Vor-
schriften unterliegt, welche die FMA als gleichwertig mit de-
nen des Gemeinschaftsrechts erachtet. Gegenparteien wei-
sen eine gute Bonität aus (mindestens lnvestment Grade).

Die Vertragspartner für Gesamtrendite-Swaps werden unter
anderem nach folgenden Kriterien ausgewählt:

a) Preis des Finanzinstruments
b) KostenderAuftragsausführung
c) Geschwindigkeit der Ausführung
d) Wahrscheinlichkeit der Ausführung bzw. Abwicklung
e) Umfang und Art der Order
f) Zeitpunkt der Order
g) sonstige, die Ausführung der Order beeinflussende Fak-

toren

Die Kriterien können in Abhängigkeit von der Art des Handel-
sauft rags unterschiedlich gewichtet werden.
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2.2.2.2 Risiken in Verbindung mit Wertpapiertinanzie-
rungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-

Swaps beinhalten insbesondere Gegenparteienrisiken (eine

Gegenpartei eines Wertpapierfinanzierungsgeschäft s oder ei-

nes Gesamtrendite-Swaps kommt ihrer Verpflichtung zur

Rückgabe der Vermögenswerte nicht nach) und Liquiditätsri-

siken (die dem Teilfonds zur Verfügung gestellten Sicherhei-

ten können nicht verwertet werden).

Weiter bestehen Verspätungs- und Wiedererlangungsrisiken'
Bei einem finanziellen Ausfall des Entleihers von Wertpapie-

ren oder bei Leistungsstörungen im Hinblick auf Wertpapier-
leihgeschäfte erfolgen Verwertungen von Sicherheiten, deren

Wert sinken kann, wodurch derTeilfonds infolgedessen einen
Verlust erleidet.

Die Teilfonds tragen bei Gesamtrendite-Swaps das Kreditri-

siko der Gegenpartei zu dem Swap sowie jenes des Emitten-

ten der Referenzverpflichtung. Weiter besteht das Risiko, dass
l:- -.-- l^- c.-.^^..^+-l-^^ ^^^^L..l,J^+^^ 7-L1,,^^^^ .,^.-^4
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tet oder gar nicht erfolgen.

Weitere allgemeine Ausführungen zu den Risiken finden sich

im Abschnitt'Risikoprofil und allgemeine Risiken".

2.2.2.3 Aufteilung der durch die Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte oder Gesamtrendite-Swaps erzielten
Rendite

Die Anteile der Einkünfte durch Wertpapierfinanzierungsge-
schäfte, die wieder den Teilfonds zufliessen, und die der Ver-

waltungsgesellschaft oder Dritten zugeordneten Kosten und

Gebühren werden wie nachfolgend beschrieben beziehungs-

weise in Anhang I der konstituierenden Dokumente offenge-

legt.

Falls Wertpapierleihe zur Anwendung kommt, darf die Ver-

wahrstelle bis maximal 50 % der Erträge aus der Wertpapier-

leihe zur Deckung ihrer direken und indirekten Kosten einbe-

halten. Dem jeweiligen Teilfonds fliesst der Rest und daher

mindestens 50 7o der Erträge aus der Wertpapierleihe zu'

Falls Gesamtrendite-Swaps eingesetzt werden, fliessen die Er-

träge - nach Abzug der Transaktionskosten - vollständig den

Teilfonds zu.

Für spezifische Angaben zur Aufteilung der Rendite für sons-

tige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte siehe Anhang I der
konstituierenden Dokumente.

2.2.2.4 Wertpapierverleihgeschäfte (Securities Lending)

Falls Teile des Wertpapierbestandes an Dritte verliehen wer-

den, dürfen nur Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Finanz-

d ie nstleistu ngsinstitute, Ve rsicheru n gsu nterne h men u nd

Clearing-Organisationen als Entleiher herangezogen werden,

sofern sie auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind und Si-

cherheiten leisten, die dem Umfang und dem Risiko der be-

absichtigten Geschäfte entsprechen. Die Wertpapierleihe ist

in einem standardisierten Rahmenvertrag zu regeln. Die

Verwahrstelle haftet für eine einwandfreie gesetzes- und

ma rktkonforme Abwicklun g.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden

Dokumente.

2.2.2.5 Pensionsgeschäfte (Repurchase Agreements bzw.
Reverse Repurchase Agreements)

Falls mit Teilen des Wertpapierbestandes Pensionsgeschäfte

eingegangen werden, dürfen diese nur mit Banken, Wertpa-
pierfirmen, Kreditinstitute, Finanzdienstleistun gsinstitute, Ver-

sicherungsunternehmen und Clearing-Organisationen abge-
wickelt werden. Pensionsgeschäfte sind in einem standardi-
sierten Rahmenvertrag zu regeln. Die Verwahrstelle haftet für
eine marktkonforme und einwandfreie Abwicklung.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

2.2.2.6 Gesamtrendite-Swaps

Gesamtrendite-Swaps (total return swaps) sind Derivatege-
--L:[- l.--^L l:^ ^:-tl:^L^ Ei,:^^ ..^l tAr^+^^L...^^l-..^^^^
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eines Basiswerts gegen eine vereinbarte feste Zinszahlung ge-

tauscht werden. Ein Vertragspartner, der Sicherungsnehmer,
transferiert damit das gesamte Kredit- und Marktrisiko aus

dem Basiswert auf den anderen Vertragspartner, den Siche-

rungsgeber. lm Gegenzug zahlt der Sicherungsnehmer eine
Prämie an den Sicherungsgeber. Die Verwaltungsgesellschaft
kann Gesamtrendite-Swaps zu Absicherungszwecken und als

Teil derAnlagestrategie tätigen. Grundsätzlich können alle für
den Teilfonds erwerbbaren Vermögensgegenstände Gegen-
stand von Gesamtrendite-Swaps sein. Es dürfen bis zu 100/"
des Teilfondsvermögens Gegenstand solcher Geschäfte sei n.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Einzelfall nicht
mehr als 50 % des Teilfondsvermögens Gegenstand von Ge-

samtrendite-Swaps sind.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

2.2.3 Kreditaufnahme

Ein Teilfondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst be-

lastet werden, ausser für eine vorübergehend begrenzte Kre-

ditaufnahme, die einen gewissen Teil des Teilfondsvermö-
gens nicht überschreitet. Diese Grenze gilt nicht für den Er-

werbvon Fremdwährungen durch ein Back-to-back-Darlehen.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

2.2.4 Sicherheitenpolitik

lm Zusammenhang mit OTC-Geschäften und Techniken der
effizienten Portfolioverwaltung kann die Verwaltungsgesell-

schaft im Namen und für Rechnung derTeilfonds Sicherheiten
entgegennehmen, wodurch das eingegangene Gegenpartei-
risiko reduziert werden kann. Entgegengenommene Sicher-

heiten werden bei der Verwahrstelle der Teilfonds verwahrt.
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Falls die Verwaltungsgesellschaft Sicherheiten entgegen-
nimmt, hält sie die gesetzlichen Bestimmungen und die in

Richtlinien der zuständigen Aufsichtsbehörde vorgeschriebe-
nen Pflichten und Anforderungen ein, insbesondere hinsicht-
lich Liquidität, Bewertung, Bonität des Emittenten, Korrela-
tion, Diversifikation, Risiken im Zusammenhang mit der Ver-
waltung, Verwahrung, Verwertbarkeit und Wiederverwen-
dung von Sicherheiten. Sicherheiten müssen insbesondere
die folgenden Anforderu ngen erfüllen:

a) alle Sicherheiten, die nicht aus Barmitteln oder Sichtein-
lagen bestehen, müssen hoch liquide sein, über eine
gleich lange oder kürzere Laufzeit als jene des Teilfonds
verfügen und an einem geregelten Mark oder einem
multilateralen Handelssystem mit transparenter Preisge-
staltung gehandelt werden

b) die Sicherheiten müssen zumindest täglich bewertet
werden, und Vermögensgegenstände, die eine hohe
Preisvolatilität aufireisen, dürfen nur als Sicherheiten ak-
zeptiert werden, wenn sie mit geeigneten konservativen
Bewertungsabschlägen (,,Haircuts") versehen werden-
Allfällige Nachschüsse werden für die Bewertung nicht
genutzt.

c) der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität
aufweisen

d) die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder
von einem zum Konzern der Gegenpartei gehörenden
Unternehmen ausgestellt. emittiert oder garantiert wor-
den sein, und den Erwartungen zufolge keine starke Kor-
relation mit der Entwicklung der Gegenpartei aufüveisen

e) die Sicherheiten sollten ausreichend breit über Staaten,
Märkte und Emittenten hinweg diversifiziert sein; das ge-
genüber einem einzigen Emittenten bestehende Ge-
samtrisiko darf hierbei 20 % des Nettoinventarwerts des
Teilfonds nicht übersteigen, unter Berücksichtigung al-
ler erhaltenen Sicherheiten. lm Falle von Sicherheiten
aus mehreren Wertpapierleihgeschäften, OTC-Derivat-
geschäften und Pensionsgeschäften, welche demselben
Emittenten. Aussteller oder Garantiegeber zuzurechnen
sind, ist das Gesamtrisiko gegenüber diesem Emittenten
für die Berechnung der Gesamtrisikog renze zu berück-
sichtigen. Abweichend davon kann der Teilfonds voll-
ständig durch verschiedene Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente besichert werden, die von einem
EWR-Mitgliedstaat, einer oder mehrerer serner Gebrets-
körperschaften, einem Drittstaat odereiner internationa-
len Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakers, der
mindestens ein EWR-Mitgliedstaat angehört, begeben
oder garantiert werden. Der Teilfonds sollte Wertpa-
piere halten, die im Rahmen von mindestens sechs ver-
schiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei
die Wertpapiere aus einer einzigen Emission 30 % des
Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten
sollten.

f) die Sicherheiten müssen jederzeit unverzüglich ohne
Bezugnahme auf oder Zustimmung durch die Gegen-
partei verwertbar sein

g) die Sicherheiten verfügen je nach Bonität und Liquidität
über unterschiedliche Laufzeiten, dabei werden Diversi-
fizierungs- und Korrelationsstrategien berücksichtigt

h) Sicherheiten, mit Ausnahme von Sichteinlagen (flüssi-
gen Mitteln), dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder ver-
pfändet werden. Sicherheiten, welche aus flüssigen Mit-
teln (Sichteinlagen und kündbare Einlagen) bestehen,
sind ausschliesslich auf eine der folgenden Arten zu ver-
wenden:

i- Anlage in Sichteinlagen mit einer Laufueit von
höchstens zwölf Monaten bei Kreditinstituten, wel-
che ihren Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder ei-
nem Drittstaat haben, dessen Aufsichtsrecht dem
des EWR gleichwertig ist;

ii. von Staaten begebene Schuldverschreibungen mit
hoher Bonität;

iii. Anlagen im Rahmen eines Pensionsgeschäftes, so-
fern es sich bei der Gegenpartei des Pensionsge-
schäfts um ein Kreditinstitut handelt, welches sei-
nen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder einem
Drittstaat hat, dessen Aufsichtsrecht dem des EWR
gleichwertig ist;

iv. Anlagen in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-
ze itstru ktu r gem äss Leitl i n ien ESM N 20 1 4 / 9 37 ZlIt.
43 Bst. j.

Eine allfällige Wiederanlage von Sichteinlagen und kündba-
ren Einlagen hat den Bestimmungen hinsichtlich der Risi-
kostreuung von unbaren Sicherheiten zu entsprechen.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt den erforderlichen
Umfang der Besicherung und die Haircuts auf der Grundlage
der anwendbaren Risikoverteilungsvorschriften und unter Be-
rücksichtigung der Art und Eigenschaften der Geschäfte und
Vermögenswerte, insbesondere der Kreditwürdigkeit der Ge-
genparteien sowie der Preisvolatilität, und gegebenenfalls
den Ergebnissen durchgeführter Stresstests.

Für die Festlegung der Haircuts kommt eine für die Verwal-
tungsgesellschaft gesamthaft geregelte Bewertungsab-
schlagspolitik zur Anwendung.

Wird ein Emittent bzw. eine Sicherheit durch Standard &
Poor's, Moody's oder Fitch mit unterschiedlichen Ratings ein-
gestuft, gilt das niedrigste der Ratings.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, in Bezug auf be-
stimmte Staaten und Akienindizes sowie deren Aufnahme in
die Liste der zulässigen Länder bzw. Leitindizes Einschränkun-
gen vorzunehmen oder sie aus der Liste auszuschliessen oder,
auf allgemeinerer Ebene, gegenüber Gegenparteien weitere
Beschränkungen der zulässigen Sicherheiten geltend zu ma-
chen. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich gegenüber Ge-
genparteien das Recht vor, insbesondere im Falle

UCITSVProspektinkl.konstituierendeDokumente lSolitaireFund 131.03.2024 11/78



@*-""

ungewöhnlicher Markwolatilität die Haircuts auf die Sicherhei-

ten zu erhöhen, sodass die Teilfonds über höhere Sicherhei-

ten verfügen, um das Gegenparteirisiko zu reduzieren.

Die Wertentwicklung ist von Anlageziel, -politik und
-strategie sowie von der Marktentwicklung der einzelnen An-

lagen abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden'
Der Wert der Anteile kann gegenüber dem Ausgabepreis je'
derzeit steigen oder fallen. Es kann nicht garantiert werden,

dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält.

Potenzielle Anleger solhen sich über die Risiken bewusst sein

und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich

von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprü-
fern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung ei-

ner Anlage unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz-

und Steuersituation haben beraten lassen.

^..r ^:^:^^ -x^l;-L^ 
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gangen, es giltjedoch zu beachten, dass dies keine abschlies-

sende Aufl istung darstellt.

Kredit-/Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko)

Die Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit oder gar der

Konkurs eines Emittenten bedeuten einen mindestens teilwei-

sen Verlust für das Teilfondsvermögen.

Das Risiko kann sich im Zeiwerlauf trou sorgfäkiger Auswahl

der Wertpapiere wesentlich verschlechtern und folglich zu

einem Teil- oder Totalverlust führen.

Gegenparteienrisiko

Das Risiko besteht darin, dass die Erfüllung von Geschäften,

welche für Rechnung des Teilfondsvermögens abgeschlossen
werden, durch Liquiditätsschwierigkeiten oder Konkurs der
entsprechenden Gegenpartei gefährdet ist.

Collateral Management Risiko

Führt der Teilfonds ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Ge-

schäfte) durch, so kann er dadurch Risiken im Zusammenhang

mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenparteien ausgesetzt

sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und

Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer

Techniken unterliegt der Teilfonds dem Risiko, dass eine

OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimm-

ten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht

nachkommen kann), Das Gegenparteirisiko kann durch die
Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem

Teilfonds eine Sicherheit gemäss geltenden Vereinbarungen
geschuldet wird, so wird diese von der oder für die Verwahr-

stelle zu Gunsten des jeweiligen Teilfonds verwahrt. Konkurs-

und lnsolvenlälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse der

Verwahrstelle oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen-/Kor-
respondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die

Rechte des Teilfonds in Verbindung mit der Sicherheit

verschoben oder in anderer Weise eingeschränkt werden.
Falls der Teilfonds der OTC-Gegenpartei gemäss geltenden

Vereinbarungen eine Sicherheit schuldet, so ist eine solche Si-

cherheit wie zwischen dem Teilfonds und der OTC-Gegenpar-
tei vereinbart, auf die OTC-Gegenpartei zu übertragen. Zu-

dem können oben angeführte Ereignisse dazu führen, dass

die Rechte oder die Anerkennung des Teilfonds in Bezug auf
die Sicherheit verzögert, eingeschränkt oder sogar ausge-
schlossen werden. DerTeilfonds wäre gezwungen seinen Ver-

pflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion, ungeachtet et-

waiger Sicherheiten. die im Vorhinein zur Deckung einer sol-

chen Verpfl ichtung gestellt wurden, nachzukom men.

Derivaterisiko

Bei dem Einsatz derivativer lnstrumente zur Absicherung des
Teilfondsvermögens, wird das in einem Vermögensgegen-
stand des Teilfonds liegende wirtschaftliche Risiko für den
Teilfonds weitestgehend reduziert (Hedging). Dies führt aber
gleichzeitig dazu, dass der Teilfonds bei einer positiven Ent-

wicklunq des abqesicherten Vermögensgegenstands nicht
mehr partizipieren kann.

Bei dem EinsaE derivativer lnstrumente (ohne Absicherungs-
zweck)zur Steigerung der Erträge im Rahmen der Verfolgung
des Anlageziels geht der jeweilige Teilfonds zusätzliche Risi-

kopositionen ein und trägt dafür Sorge, dass die Risiken, die
sich daraus ergeben, durch das Risikomanagement des Fonds
in angemessener Weise erfasst werden.

Ein Engagement in Derivaten ist mit Anlagerisiken und Trans-

aktionskosten verbunden. Zu diesen Risiken gehören:

a) die Gefahr, dass sich die getroffenen Prognosen über
die künftige Entwicklung von Zinssätzen, Wertpapierkur-
sen und Devisenmärkten im Nachhinein als unrichtig er-

weisen
b) die unvollständige Korrelation zwischen den Preisen von

Termin- und Optionskontraken einerseits und den Kurs-

bewegungen der damit abgesicherten Wertpapiere
oder Währungen andererseits mit der Folge, dass eine
vollständige Absicherung unter Umständen nicht mög-
lich ist

c) das mögliche Fehlen eines liquiden Sekundärmarktes
für ein bestimmtes lnstrument zu einem gegebenen Zeit-
punkt mit der Folge, dass eine Derivateposition unter
Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert (geschlos-

sen) werden kann, obwohl dies anlagepolitisch sinnvoll
wäre

d) die Gefahr, den Gegenstand von derivativen lnstrumen-
ten bildende Wertpapiere zu einem an sich günstigen
Zeitpunkt nicht verkaufen zu können bzw. zu einem un-

günstigen Zeitpunkt kaufen oder verkaufen zu müssen

e) der durch die Verwendung von derivativen lnstrumen-
ten entstehende potenzielle Verlust, der unter Umstän-

den nicht vorhersehbar ist und sogar die Einschusszah-

lungen überschreiten könnte
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f) die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Zah-
lungsverzugs einer Gegenpartei (Gegenparteirisiko); so-
fern der Teilfonds derivative OTC Geschäfte abschlies-
sen kann, unterliegt er einem erhöhten Kredit- und Ge-
genparteirisiko, welches die Verwaltungsgesellschaft
durch den Abschluss von Verträgen zur Sicherheitenver-
waltung zu reduzieren versucht

g) im Falle eines Konkurses oder der lnsolvenz einer Ge-
genpartei kann es für den jeweiligen Teilfonds zu Verzö-
gerungen in der Abwicklung von Positionen und erheb-
lichen Verlusten, einschliesslich Wertminderungen der
vorgenommenen Anlagen, zur Erfolglosigkeit der Reali-
sierung von Gewinnen während dieses Zeitraums sowie
zu Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Durchset-
zung dieser Rechte anfallen, kommen; ebenso besteht
das Risiko, dass die obigen Verträge und derivativen
Techniken beispielsweise durch Konkurs oder durch
eine Anderung der steuerrechtlichen oder buchhalteri-
schen Gesetzesregelungen zu den bei Abschluss des
Vertrages geltenden Bestimmungen, beendet werden.

Geldwertrisiko

Die lnflation kann den Wert der Anlagen des Teilfondsvermö-
gens mindern. Die Kaufkraft des investierten Kapitals sinkt,
wenn die lnflationsrate höher ist als der Ertrag, den die Anla-
gen generieren.

Konjunkturrisiko

Es handelt sich dabei um die Gefahr von Kursverlusten, die
dadurch entstehen, dass bei der Anlageentscheidung die
Konjunkurentwicklung nicht oder nicht zutreffend berück-
sichtigt und dadurch Wertpapieranlagen zum falschen Zeit-
punkt getätigt oder Wertpapiere in einer ungünstigen Kon-
junkturphase gehalten werden.

Länder- oder Transferrisiko

Anlagen in Ländern mit politisch instabilen Verhältnissen un-
terliegen besonderen Risiken. Diese können sehr rasch zu
grossen Kursschwankungen führen. Dazu gehören beispiels-
weise Devisenbeschränkungen, Transferrisiken, Moratorien
oder Embargos.

Mögliches Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das UCITSG und den konstituie-
renden Dokumenten vorgegebenen Anlagegrundsätzen und
-grenzen, die für den Fonds bzw. den Teilfonds einen sehr
weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik
auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmässig Vermö-
gensgegenstände zu erwerben. Diese Konzentration auf we-
nige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen
verbunden sein, denen entsprechende Risiken gegenüberste-
hen.

Konzentrationsrisiko

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Kon-
zentration der Anlagen in bestimmte

Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist der
Teilfonds von der Entwicklung dieser Vermögensgegen-
stände oder Märkte besonders stark abhängig.

Liquiditätsrisiko

Bei Titeln, die nicht an einer Börse zugelassen sind oder nicht
an einem geregelten Markt gehandelt werden, besteht das Ri-

siko, dass diese nicht oder nur erschwert an Dritte weiterver-
äussert werden können. Bei Titeln kleinerer Gesellschaften
(Nebenwerte) besteht das Risiko, dass der Markt phasenweise
nicht liquide ist. Dies kann zur Folge haben, dass Titel nicht
zum gewünschten Zeitpunkt und/oder nicht in der gewünsch-
ten Menge und/oder nicht zum erhofften Preis gehandelt wer-
den können. Die Anleger können Gefahr laufen, dass ihre
Rücknahmeanträge ausgesetzt, begrena (Gating) oder aufge-
teilt werden, dass einige Vermögenswerte des Teilfonds in
Side Pockets übertragen werden oder dass die Auszahlung
der Rücknahmeerlöse verzögert wird, wie in den konstituie-
renden Dokumenten beschrieben.

Marktrisiko (Kursrisiko)

Dieses ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Ri-

siko, das darin besteht, dass sich der Wert einer bestimmten
Anlage möglicherweise gegen die lnteressen des Teilfonds
verändert.

Psychologisches Marktrisiko

Stimmungen, Meinungen und Gerüchte können einen bedeu-
tenden Kursrückgang verursachen, obwohl sich die Ertrags-
lage und die Zukunftsaussichten der Unternehmen, in welche
investiert wird, nicht nachhaltig verändert haben müssen. Das
psychologische Markrisiko wirkt sich besonders auf Aktien
aus.

Settlementrisiko

Es handelt sich dabei um das Verlustrisiko, dass ein abge-
schlossenes Geschäft nicht wie erwartet erfüllt wird, weil eine
Gegenpartei nicht zahlt oder liefert.

Rechts- und Steuerrisiko

Das Kaufen, Halten oder Verkaufen von Anlagen kann steuer-
rechtlichen Vorschriften (2.8. Ouellensteuerabzug) ausserhalb
des Domizillandes des Fonds unterliegen. Ferner kann sich
die rechtliche und steuerliche Behandlung von Teilfonds in
unabsehbarer und nicht beeinllussbarer Weise ändern.

Unternehmerrisiko

Anlagen in Aktien stellen eine direkte Beteiligung am wirt-
schaftlichen Erfolg bzw. Misserfolg eines Unternehmens dar.
Dies kann auch den vollständigen Wernrerlust der entspre-
chenden Anlagen bedeuten.

Währungsrisiko

Fremdwährungspositionen, die nicht abgesichert werden, un-
terliegen einem direkten Währungsrisiko. Sinkende Devisen-
kurse führen zu einer Wertminderung der
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Fremdwährungspositionen. Neben den direkten bestehen

auch indirekte Währungsrisiken. lnternational tätige Unter-

nehmen sind unterschiedlich stark von der Wechselkursent-
wicklung abhängig, was sich indirekt auch auf die Kursent-

wicklung von Anlagen auswirken kann.

Zinsänderungsrisiko

Soweit in vezinsliche Wertpapiere investiert wird, besteht ein

Zinsänderungsrisiko. Steigt das Marktzinsniveau, kann der

Kurswert der verzinslichen Wertpapiere erheblich sinken. Dies

gilt in erhöhtem Masse fürverzinsliche Wertpapiere mit länge-

rer Restlaufzeit und niedrigerer Nominalverzinsung.

Anderung der Anlagepolitik

Durch eine Anderung der Anlagepolitik innerhalb des gesetz-

lich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums kann sich das

mit dem Teilfonds verbundene Risiko inhaltlich verändern.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anlagepolitik des Teil-

fonds innerhalb der geltenden konstituierenden Dokumente

durch eine Anderunq des Prospekts inkl. konstituierende Do-

kumente und dessen Anhänge jederzeit und wesentlich än-

dern.

Anderung des Prospekts inkl. konstituierender Dokumente

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den

Prospek inkl. konstituierende Dokumente zu ändern- Ferner

ist es ihr möglich, einzelne Teilfonds ganz aufzulösen, oder mit

anderen Teilfonds zu verschmelzen. Für den Anleger besteht

daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer

nicht realisieren kann.

Risiko der Rücft nahmeaussetzung

Der Anleger kann grundsätzlich von der Verwaltungsgesell-

schaft die Rücknahme seiner Anteile gemäss Bewertungsin-

tervall des Teilfonds verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft
kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen ausser-

gewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen und die Anteile

erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen. Dieser

Preis kann niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung der

Rücknahme.

Schlüsselpersonenrisiko

Teilfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeit-

raum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch der Eig-

nung der handelnden Personen und damit den richtigen Ent-

scheidungen ihres Managements zu verdanken. Die perso-

nelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich

jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann

möglicherweise weniger erfolgreich agieren.

Hedgingrisiko

Anteilsklassen, deren Rechnungswährung nicht der Teilfonds-

währung entspricht, können gegen Wechselkursschwankun-
gen abgesichert werden (Hedging). Dadurch sollen die Anle-

ger der jeweiligen Anteilsklasse weitestgehend gegen mögli-

che Verluste aufgrund von negativen

Wechselkursenwicklungen abgesichert werden, sie können
jedoch nicht gleichzeitig von positiven Wechselkursentwick-
lungen in vollem Umfang profitieren. Aufgrund von Schwan-

kungen des im Teilfonds abgesicherten Volumens sowie lau-

fenden Zeichnungen und Rücknahmen ist es nicht immer

möglich, Absicherungen im exakt gleichen Umfang zu halten
wie der Nettoinventarwert der abzusichernden Anteilsklasse.

Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich der Nettoinventar-
wert pro Anteil an einer abgesicherten Anteilsklasse nicht
identisch entwickelt wie der Nettoinventarwert pro Anteil an

einer nicht abgesicherten Anteilsklasse.

Schwellenländerrisiko

Anlagen in (aufstrebenden) Entwicklungs- oder Schwellenlän-
dern beinhalten möglicherweise besondere wirtschaftliche
und rechtliche Risiken, die den Teilfonds einer erhöhten Vola-

tilität oder wertminderung aussetzen können. Dazu gehören

beispielsweise Kapitalmärke mit einer vergleichsweise gerin-
geren Markkapitalisierung und folglich erhöhter Volatilität,
Unzulänglichkeiten in der regulatorischen Aufsicht, lnfrastruk-
tur des Markes. im Akionärsschutz sowie Korruption, Devi-

sen- und Transferbeschränkungen, Moratorien, Unruhen, Em-

bargos (Export-/ lmportbeschränkungen), vergleichsweise in-

transparente / inkompatible Bilanzierungsrichtlinien, direkte
(,,Verstaatlichung") oder indireke Enteignung (,,enteignungs-

ähnliche Steuern"), erhöhte lnflation / Deflation, Währungsab-
wertungen, militärische Konflikte, fehlende gerichtliche
Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus den Anlagen oder an-

dere Beschränkungen durch die Regierung.

Nachhahigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken bezeichnen ein umweltbezogenes, so-

ziales oder die Unternehmensführung betreffendes Ereignis
oder einen Zustand, das bzw. der im Falle seines Eintretens

eine tatsächliche oder potenziell wesentliche negative Auswir-

kung auf den Wert der Anlage haben könnte. Die Wesentlich-
keit von Nachhaltigkeitsrisiken wird durch die Wahrscheinlich-
keit, das Ausmass und den Zeithorizont des Eintretens des Ri-

sikos bestimmt.

Nachhaltigkeitsrisiken sind als zusätzlicher Faktor zu den tra-
ditionellen Risikoarten (2. B. Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, Be-

triebs- und Strategierisiko) zu verstehen und werden im Rah-

men von Risikomanagementprozessen identi{iziert und ge-

steuert.

Nachhaltigkeitsrisiken können zahlreich sein und resultieren
insbesondere aus Umweltrisiken, sozialen Risiken und Risiken

aus der Unternehmensführung. Beispiele für die Risiken sind:

- Umweltrisiken: Risiken des Klimawandels, neuer COz-

Steuern, eines veränderten Verbraucherverhaltens oder
extremer Wettererei gnisse

- Soziale Risiken: Risiken aus Nichteinhalten arbeitsrechtli-
cher Standards, der Vernachlässigung der Arbeitssicher-
heit oder des Gesundheitsschutzes
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- Risiken aus der Unternehmensführung: Risiken aus
Nichteinbeziehen von Nachhaltigkeit in die Unterneh-
mensführung, aus Korruption, mangelndem Daten-
schutz, mangelnder Steuerehrlichkeit oder mangelnder
Transparenz

Nachhaltigkeitsrisiken variieren je nach spezifischem Risiko,
Region und Anlageklasse. Nachhaltigkeitsrisiken können ei-
nen negativen Einfluss auf die Rendite des Teilfonds haben.
lm Allgemeinen können diese Risiken zu erhöhten Ausfallrisi-
ken der Anlagen führen oder den gänzlichen Wertuerlust zur
Folge haben.

Für weitere lnformationen zur Art und Weise wie Nachhaltig-
keitsrisiken bei den lnvestitionsentscheidungen einbezogen
werden sowie die zu erwartenden Auswirkungen von Nach-
haltigkeitsrisiken auf die Rendite des Teilfonds siehe Anhang
I der konstituierenden Dokumente.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

Anteile können grundsätzlich an jedem Handelstag gezeich-
net bzw. zurückgegeben werden. Zeichnungen und Rückga-
ben erfolgen auf der Grundlage von Preisen, welche den An-
legern zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht bekannt sind
(.,Forward Pricing").

Alle durch die Ausgabe bzw. Rücknahme von Anteilen anfal-
lenden Kommissionen, Steuern und Abgaben sind durch den
Anleger zu tragen. Werden Anteile über Banken, die nicht mit
dem Vertrieb der Anteile betraut sind, erworben, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass diese weitere Transakionskos-
ten in Rechnung stellen.

Für spezifische Angaben siehe konstituierende Dokumente.

3.2.1 Kriterien für die AusseEung der Anteilsausgabe
und -rücknahme

Siehe konstituierende Dokumente.

3.2.2 Ermittlung der Verkaufs-/Ausgabepreise und der
Auszahlungs-/Rücknahmepreise (Methode, Häufi g-
keit verbundene Kosten, Veröffentlichung)

Siehe konstituierende Dokumente.

Siehe konstituierende Dokumente

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

3.4.1 Art und Hauptmerkmale der Anteile

Siehe konstituierende Dokumente.

3.4.2 Ermittlung und Verwendung der Erträge, Häufig-
keit der Ausschüttungen

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

nla

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen An-
lagehorizont, die in diversifizierte Teilfonds investieren wol-
len.

Siehe konstituierende Dokumente

2.6.1 Feeder-OGAW

nla

2-6.2 Master-OGAW

3 Anteilsklassen

Die Anleger des Fonds sind fair zu behandeln. Insbesondere
tlürlerr irrr Rallrrcrr cler Slcuerurrg des LiquiditäLsrisikus urrtl
der Rücknahme von Anteilen die lnteressen eines Anlegers
oder einer Gruppe von Anlegern nicht über die lnteressen ei-
nes anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe ge-
stellt werden. Diesbezüglich stellen die Bestimmungen zur
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eine faire Behandlung
der Anleger sicher. Ausser durch Bildung von Anteilsklassen
mit unterschiedlichen Merkmalen werden Anlegern oder ei-
ner Gruppe von Anlegern keine Vorzugsbehandlungen ein-
geräumt.
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1 Fonds

1.1.1 Bezeichnung

Solitaire Fund

'1.1.2 Dauer

unbegrenzt

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im eigenen Na-

men und für Rechnung der Anleger den Fonds nach Mass-

gabe der gesetzlichen Bestimmungen und der konstituieren-
den Dokumente zu verwalten und alle Rechte daraus auszu-

üben-

1.2.',1 Firma, Rechtsform, Sitz und Ort der Hauptverwal-
tung

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aktiengesellschaft,
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (Ll)

'1.2.2 Herkunftsmitgliedstaat

LIECHTENSTEIN (LI)

1.2.3 EintragungsdatumimHandelsregister

23.06.1999

1.2.4 Dauer

Unbegrena

1.2.5 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital

Aktueller Stand gemäss Handelsregister am Sitz:

Amt für Justiz (AJU), 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (Ll)

1.2.6 VerwaltungsratundGeschäfsleitung

Aktueller Stand gemäss Handelsregister am Sitz:

Amt für Justiz (AJU), 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (Ll)

1.2.7 Angabe der weiteren verwalteten lnvestmentge-
sellschaften bzw. Fonds

Aktueller Stand gemäss Register der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde am Sitz:

Finanzmarktaufsicht (FMA), 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (Ll)

'l .2.8 Haftung aus beruflicher Tätigkeit

Sollten sich potentielle Schäden im Zuge der Geschäftstätig-
keit nicht vermeiden lassen können und sollte daraus eine

Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft entstehen, muss

diese, entsprechend den geseelichen Bestimmungen, über
ausreichende Eigenmittel verfügen.

'l..2.9 Aufgabenübertragung

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Teil ihrer Aufgaben
zum Zwecke einer effizienteren Geschäftsführung gemäss den
gesetzlichen Bestimmungen auf Dritte übertragen. Die Über-

tragung von Aufgaben wird jeweils in einem zwischen der Ver-

waltungsgesellschaft und dem Beauftragten abgeschlosse-
nen Vertrag geregelt.

1.2.9.1 Mit der Übertragung verbundene lnteressenkon-
flikte

Aus der Übertragung der Verwaltungsfunktionen an die jewei-

ligen Dritten können sich lnteressenkonflikte ergeben, insbe-

sondere wenn es sich bei den Dritten um ein mit der Verwal-
tungsgesellschaft verbundenes Unternehmen handelt.

ln Einklang mit den anwendbaren gese?lichen Bestimmun-
gen verfügt die Verwaltungsgesellschaft über angemessene
Strukturen, um mögliche lnteressenkonflike, die sich aus der
Übertragung der Verwaltungsaufgaben ergeben können, zu

vermeiden. Können lnteressenkonflike nicht verhindert wer-
den, wird die Verwahungsgesellschaft diese identifizieren,
überwachen und, falls solche bestehen. offenlegen und unter
Wahrung der lnteressen der Anleger lösen.

Derzeit bestehen keine lnteressenkonflikte aus akueller Über-

tragung der Verwaltungsaufgaben.

1.2.9.2 Auflistung der übertragenen Aufgaben

Für spezifische Angaben siehe Anhang I und einen allfälligen
Anhang ll der konstituierenden Dokumente.

1.2.9.3 Anlageberater oder externe Beratungsfirma wenn
die Vergütung dem Vermögen des Fonds entnom-
men wird

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

a) Anlageberater oder externe Beratungsfirmen können
den Portfoliomanager bei der Auswahl der Anlagen für
den Teilfonds beraten. Einzelheiten zu den allfällig in
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Anspruch genommenen Diensten von Anlageberatern
oder externen Beratungsfirmen regelt ein mit der Ver-
waltun gsgesellschaft geschlossener Vertrag

b) für andere Tätigkeiten des Anlageberaters oder der ex-
ternen Beratungsfirma von Bedeutung siehe Handelsre-
gister am Sitz des Anlageberaters oder der externen Be-

ratungsfirma.

1.2.'lO Vergütungsgrundsätze und -praktiken

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt den für Verwaltungs-
gesellschaften nach dem UCITSG und den für AIFM nach dem
Gesetz über die Verwaltung alternativer lnvestmentfonds (Al-
FMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben in Hinblick auf
die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und -prakiken.
Die detaillierte Ausgestaltung hat die Verwaltungsgesellschaft
in einem internen Reglement zur Vergütungspolitik und -pra-
xis geregelt, dessen Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungs-
systematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung
übermässiger Risiken sicherzustellen. Die Vergütungsgrund-
sätze und -praktiken der Verwaltungsgesellschaft werden
mindestens jährlich durch die Mitglieder des Verwaltungsra-
tes auf ihre Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtli-
chen Vorgaben geprüft. Sie umfasst fixe und variable (erfolgs-
abhängige) Vergtitungselemente.

Die Vergütungspolitik und -praxis der Verwaltungsgesell-
schaft ist einfach, transparent und auf Nachhaltigkeit - insbe-
sondere ökologische, soziale und Governance-Aspekte - aus-
gerichtet. Sie steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie,
den Zielen und Werten sowie dem langfristigen Gesamterfolg
und berücksichtigt die Eigenkapitalsituation der Verwaltungs-
gesellschaft.

Die Vergütungspolitik ist mit der Geschäfts- und Risikopolitik
der Verwaltungsgesellschaft vereinbar. lnsbesondere werden
keine Anreize geschaffen, um übermässige Risiken einzuge-
hen. ln die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung
werden entweder das Gesamtergebnis der Verwaltungsge-
sellschaft und/oder die persönliche Leistung des betreffen-
den Angestellten und seiner Abteilung/seines Teams einbe-
zogen. Bei der rm Rahmen der persönlichen Leistungsbeurtei-
lung festgelegten Zielerreichung stehen insbesondere eine
nachhaltige Geschäftsentwicklung und der Schutz des Unter-
nehmens vor übermässigen Risiken im Vordergrund. Die vari-
ablen Vergütungselemente sind nicht an die Wertentwicklung
der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten lnvestment-
gesellschaften bzw. Fonds gekoppelt. Freiwillige Arbeitge-
bersachleistungen oder Sachvorteile sind zulässig.

Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtvergü-
tung ist überdies gewährleistet, dass keine signifikante Ab-
hängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein

angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung be-
stehen. Die Höhe des festen Lohnbestandteils ist derart aus-
gestaltet, dass ein Angestellter seinen Lebensunterhalt bei ei-
ner 100 %-Anstellung mit dem festen Lohnbestandteil isoliert
bestreiten kann (unter Berücksichtigung von markkonformen
Salären). Bei der Zuteilung der variablen Vergütung haben die
Mitglieder der Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat ein
Leutentscheidungsrecht. Für die Überprüfung der Vergü-
tungsgrundsätze und -praktiken ist der Verwaltungsrat verant-
wortlich.

Für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftslei-
tung der Verwaltungsgesellschaft sowie für Angestellte, deren
Tätigkeiten einen wesentlichen Ein{luss auf das Gesamtrisi-
koprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwal-
teten lnvestmentgesellschaften bzw. Fonds haben (,,Risk Ta-
ker''), gelten besondere Regelungen. Als Risk Taker wurden
Angestellte identifiziert, die einen entscheidenden Einfluss
auf das Risiko und die Geschäftspolitik der Verwaltungsgesell-
schaft ausüben können. Für diese risikorelevanten Angestell-
ten wird die variable Vergritung nachschüssig über mehrere
Jahre ausbezahlt. Dabei wird ein Anteil von mindestens 40'%
der variablen Vergütung über einen Teitraum von mindestens
drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der
Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig. Risk
Takern, bei denen entweder die variable Vergütung weniger
als CHF 100'000 p.a. (bei einer Vollzeitbeschäftigung) oder
maximal 25% des Gesamtlohns beträgt, können die variablen
Vergütungen vollständig und unmittelbar ausbezahlt werden-
Die variable Vergtitung, einschliesslich des zurückgestelhen
Anteils, wird nur dann ausbezahlt oder verdient, wenn sie an-
gesichts der Finanzlage der Verwaltungsgesellschaft insge-
samt tragbar und aufgrund der Leistung der betreffenden Ab-
teilung/Teams und der betreffenden Person gerechtfertigt ist.

Ein schwaches oder negatives finanzielles Ergebnis der Ver-
waltungsgesellschaft führt generell zu einer erheblichen Ab-
senkung der gesamten variablen Vergütung, wobei sowohl
laufende Kompensationen als auch Verringerungen bei Aus-
zahlungen von zuvor erwirtschafteten Beträgen berücksichtigt
werden.

Weitere lnformationen und Einzelheiten zur aktuellen Vergü-
tungspolitik und -praktiken der Verwaltungsgesellschaft sind
unter www.vpfundsolutions.li verfügbar. Hierzu zählen eine
Besrhreihrrng der Berechnungsme.thoden für Vcrgütr.rngen
und sonstige Zuwendungen an bestimmte Kategorien von An-
gestellten sowie die ldentität der für die Zuteilung der Vergü-
tung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen,
einschliesslich der Zusammensetzung des Vergütungsaus-
schusses, soweit es einen solchen Ausschuss gibt.

Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die lnformationen von
der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kosten-
los zur Verfügung gestellt.
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1,2.11 Weiterleitung von Handelsaufträgen an andere
Ausf ührungseinrichtungen

lnformationen über Grundsätze zur Weiterleitung von Handel-

saufträgen an andere Ausführungseinrichtungen und deren
wesentliche Anderungen sind unter www.vpfundsolutions.li
verfügbar.

1.2.12 Strategien für die Ausübung von Miharirkungsrech-

ten

Eine Kurzbeschreibung zur Ausübung von Mitwirkungsrech-
ten durch die Verwaltungsgesellschaft ist unter www.vpfund-

solutions.li verfügbar.

Auf Wunsch des Anlegers werden ihm nähere Angaben von

der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

1.2.13 Beaöeitung von Beschwerden

lnformationen über die Verfahren zur Bearbeitung von Be-

schwerden durch die Verwahungsgesellschaft sind unter
www.vpfu ndsolutions.l i verfügbar.

'1.2.14 Kündigung und Verlust des Rechts zur Verwaltung
des Fonds

Bei Kündigung der Verwahungsgesellschaft, Verlust des

Rechts zur Verwaltung oder bei Konkurs der Verwaltungsge-
sellschaft fällt der Fonds nicht in eine allfällige Konkursmasse

und kann mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde

auf eine andere Verwaltungsgesellschaft übertragen oder auf-

gelöst werden-

Die Verwahrung des Vermögens ist einer einzigen Verwahr-

stelle in LIECHTENSTEIN (Ll)zu übertragen.

1.3.1 ldentität,PflichtenundlnteressenkonfliktederVer-
wahrstelle

VP Bank AG, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN (Ll)

Das UCITSG sieht eine Trennung der Verwaltung und der Ver-

wahrung von Fonds vor. Die VP Bank AG ist Alleinahionärin
der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, jedoch funktional

und hierarchisch hinreichend von ihr getrennt.

Die Funktion der Verwahrstelle und deren Haftung richten

sich nach dem UCITSG und der entsprechenden Verordnung

in der jeweils geltenden Fassung, dem Verwahrstellenvertrag

und den konstituierenden Dokumenten des Fonds. Die Ver-

wahrstelle handelt unabhängig von der Verwaltungsgesell-
schaft und ausschliesslich im lnteresse der Anleger. Sie ver-

wahrt die verwahrfähigen Finanzinstrumente für Rechnung

des Fonds auf gesonderten Konten, die auf den Namen des

Fonds oder der für den Fonds handelnden Verwaltungsge-
sellschaft eröffnet wurden, und überwacht, ob die Vermö-
gensgegenstände den Vorschriften des UCITSG und den kon-

stituierenden Dokumenten entsprechen. Für diese Zwecke
überwacht die Verwahrstelle insbesondere die Einhaltung der
Anlagebeschränkungen und Verschuldungsgrenzen durch
den Fonds.

Zudem stellt die Verwahrstelle sicher, dass

a) Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annul-
lierung von Fondsanteilen nach Massgabe des UCITSG

und der konstituierenden Dokumente erfolgen
b) die Bewertung der Fondsanteile nach Massgabe des U-

CITSG und der konstituierenden Dokumente erfolgt
c) bei Transaktionen mit Vermöoenswerten des Fonds der

Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den Fonds

überwiesen wird
d) die Erträge des Fonds nach Massgabe des UCITSG und

der konstituierenden Dokumente verwendet werden
e) die Cashflows des Fonds ordnungsgemäss überwacht

werden, dass sämtliche bei der Zeichnung von Fondsan-

teilen von Anlegern oder im Namen von Anlegern ge-
leistete Zahlungen eingegangen sind und dass sämtli-
che Gelder des Fonds nach Massgabe des UCITSG und
der konstituierenden Dokumente verbucht wurden.

Darüber hinaus führt die Verwahrstelle im Auftrag der Verwal-
tungsgesellschaft das Anteilsregister des Fonds bzw. der Teil-
fonds.

Weitere lnformationen auf dem neuesten Stand zur Verwahr-
stelle sowie zu deren Pflichten und lnteressenkonflikten kön-

nen direkt an ihrem Sitz oder online auf ihrer Webseite
www.vpbank.com bezogen werden.

1.3.2 Von der Verwahrstelle übertragene Aufgaben. Be-

auftragrte und Unterbeauftragte, lnteressenkon-
flikte aus der Aufgabenübertragung

Die Verwahrstelle kann ihre Verwahraufgabe ganz oder teil-
weise auf andere Banken, Finanzinstitute oder anerkannte
Clearinghäuser, welche die gesetzlichen Anforderungen er-

f ü llen (,,U nterverwahre/'), zu r Verwah run g übertra gen.

Die Verwahrung der für Rechnung des Fonds gehaltenen Ver-

mögensgegenstände kann durch die auf der Webseite der VP

Bank AG unter www.vpbank.com genannten Unterverwahrer
erfolgen.

Aus der Übertragung der Verwahraufgaben an die jeweiligen

Unterverwah rer können sich lnteressenkonfli kte ergeben, ins-

besondere wenn es sich bei der Unterverwahrstelle um ein mit
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der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen handelt (2.8.

könnte die Verwahrstelle ein mit ihr verbundenes Unterneh-
men bei der Übertragung von Verwahraufgaben oder bei der
Wahl der Unterverwahrstelle gegenüber gleichwertigen an-
deren Unternehmen bevorzugen). Zudem können sich zwi-
schen der Verwahrstelle und sonstigen Dienstleistungsanbie-
tern des Fonds lnteressenkonflikte ergeben. ln Einklang mit
den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen verfügt die
Verwahrstelle über angemessene Strukturen, um mögliche ln-
teressenkonflikte, die sich aus der Übertragung der Verwahr-
aufgaben und mit sonstigen Dienstleistungsanbietern des
Fonds ergeben können, zu vermeiden. Können lnteressen-
konflikte nicht verhindert werden, wird die Verwahrstelle
diese identifizieren, überwachen und, falls solche bestehen.
offenlegen und unter Wahrung der lnteressen der Anleger lö-
sen.

Derzeit bestehen nach Auskunft der Verwahrstelle keine lnte-
ressenkonflike aus aktueller Übertragung der Verwahraufga-
ben oder mit sonstigen Dienstleistungsanbietern des Fonds.

1.3.3 Haftungsausschluss

nla

1.3.4 Kündigung und Verlust des Rechts zur Verwahrung
der Vermögenswerte des Fonds

Bei Kündigung oder Konkurs der Verwahrstelle fdllt der Fonds
nicht in eine allfällige Konkursmasse der Verwahrstelle und
kann mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde auf
eine andere Verwahrstelle übertragen oder aufgelöst werden.

Das gesetzliche Publikationsorgan des Fonds ist der

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband), 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN (Ll), www.latu.li

Anleger nehmen zur Kenntnis, dass sämtliche Bekanntma-
chungen und lnformationen auf der oben genannten Web-
seite erfolgen.

Für Anlegerinformationen ausserhalb des Herkunftsmitglied-
staates, siehe Anhang ll der konstituierenden Dokumente für
spezifische Angaben.

1.5.2 Emissions-,Umsatz-undGründungsabgaben

Gemäss Zollanschlussvertrag zwischen der Schweiz und
Liechtenstein findet das schweizerische Stempelabgaben-
recht auch in Liechtenstein Anwendung. lm Sinne der schwei-
zerischen Stempelabgabengesetzgebun g gilt das Fürstentum
Liechtenstein daher als lnland. Die Begründung (Ausgabe)
von Anteilen an einem solchen Fonds bzw. seinen Teilfonds
unterliegt nicht der Emissions- und Umsatzabgabe. Die ent-
geltliche Übertragrng von Eigentum an Anteilen unterliegt
der Umsatzabgabe, sofern eine Partei oder ein Vermittler in-
ländischer Effektenhändler ist. Die Rücknahme von Anleger-
anteilen ist von der Umsatzabgabe ausgenommen. Die Kol-
lektivtreuhänderschaft gilt als von der Umsatzabgabe befrei-
ter Anleger.

1.5.3 Quellen-bzw.Zahlstellensteuern

Es können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob ausge-
schüttet oder thesauriert, je nach Person, welche die Anteile
der Kollektiureuhänderschaft direkt oder indirek hält, teil-
weise oder ganz einer sogenannten Zahlstellensteuer unter-
liegen-

Die Kollekivtreuhänderschaft untersteht ansonsten keiner
Ouellensteuerpflicht im Fürstentum Liechtenstein. ins-beson-
dere keiner Coupons- oder Verrechnungssteuerpflicht. Aus-
ländische Erträge und Kapitalgewinne, die von der Kollektiv-
treuhänderschaft bzw. allfälliger Teilfonds des Fonds erzielt
werden, können den jeweiligen Ouellensteuerabzügen des
Anlagelandes unterliegen. Allfällige Doppelbesteuerungsab-
kommen bleiben vorbehalten.

1.5.4 Automatischerlnformationsaustausch(AlA)

ln Bezug auf die Kollektiwreuhänderschaft bzw. die Teilfonds
kann eine liechtensteinische Zahlstelle verpflichtet sein, unter
Beachtung der A|A-Abkommen, die Anteilsinhaber an die lo-
kale Steuerbehörde zu melden bzw. die entsprechenden ge-
setzlichen Meldun gen durchzuführen.

1.5.5 FATCA

Die Kollektivtreuhänderschaft bzw. allfällige Teilfonds unter-
ziehen sich den Bestimmungen des liechtensteinischen
FATCA-Abkommens sowie den entsprechenden Ausfüh-
rungsvorschriften im liechtensteinischen FATCA-Gesetz.

1.5.6 Personen mh Steuerdomizil in Liechtenstein

1.5.6.1 NatürlichePersonen

Der im Fürstentum Liechtenstein domizilierte private Anleger
hat seine Anteile als Vermögen zu deklarieren für das ein jähr-
licher standardisierter Vermögensertrag (Sollertrag) ermittelt
wird. Allfällige Ertragsausschüttungen bzw. thesaurierte Er-
träge der Kollektivtreuhänderschaft bzw. allfälliger Teilfonds
sind erwerbssteuerfrei. Die beim Verkauf der Anteile erzielten
Kapitalgewinne sind erwerbssteuerfrei. Kapitalverluste kön-
nen vom steuerpflichtigen Erwerb nicht abgezogen werden.

<..ri I j'- , z;::. .ta.:' l)i.i.l:i,,,ir ):.\i:r-ar

1.5.1 Fondsvermögen

Alle liechtensteinischen Fonds in der Rechtsform der Kol-
lektivtreuhänderschaft sind in Liechtenstein unbeschränkt
steuerpflichtig und unterliegen der Ertragssteuer. Die Erträge
aus dem verwalteten Vermögen stellen steuerfreien Ertrag
dar.
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1.5.6,2 Juristische Personen

Bei juristischen Personen mit Sitz oder Ort der tatsächlichen
Verwaltung im Fürstentum Liechtenstein erfolgt eine Zurech-

nung an den Anteilsinhaber, unabhängig davon, ob es sich

um Ertragsausschüttungen bzw. thesaurierte Erträge der Kol-

lektivtreuhänderschaft bzw. allfälliger Teilfonds handelt. Da-

bei können die sachlichen Ertragssteuerbefreiungen auf die
zugerechneten Erträge angewendet werden, sofern die Zu-

sammensetzung der Erträge nachgewiesen werden kann. Ka-

pitalverluste können abgezogen werden, wobei solche gel-

tend gemachten Verluste in der Folge bei einer allfällig späte-

ren Wertaufholung der Besteuerung unterliegen.

1.5.7 Personen mit Steuerdomizil ausserhalb von Liech-

tenstein

Für Anleger mit Domizilland ausserhalb des Fürstentums
Liechtenstein richten sich die Besteuerung und die übrigen
steuerlichen Auswirkungen beim Halten bzw. Kaufen oder
Verkaufen von Anlegeranteilen nach den steuergesetzlichen
Vorschriften dcs jeweiligen Domizillandes bzw eines hilatera-
len Steuerabkommens mit dem Fürstentum Liechtenstein.

1.5.8 Disclaimer

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit be-

kannten Rechtslage und Praxis aus. Anderungen der Gesetz-

gebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuer-

behörden in Liechtenstein sowie nach ausländischem Steuer-

recht bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Anleger werden aufgefordert, bezüglich der entsprechenden
Steuerfolgen ihren eigenen professionellen Berater zu kon-

suhieren. Weder die Kollektivtreuhänderschafl die Verwal'
tungsgesellschafq der Portfoliomanager, die Verwahrstelle

noch deren Beauftragte können eine Verantwortung für die
individuellen Steuerfolgen beim Anleger aus dem Kauf oder
Verkauf bzw. dem Hahen von Anlegeranteilen oder deren Er-

träge übernehmen.

1.6.1 Massnahmen für die Zahlungen an die Anteilinha-
ber, den Rückkauf oder die Rücknahme der Anteile
sowie die Verbreitung der lnformationen (für alle
Vertriebsländer)

Für den Fall eines Vertriebs ausserhalb des Herkunftsmitglied-

staates, siehe Anhang ll der konstituierenden Dokumente für

spezifische Angaben.

Die in einem allfälligen Anhang ll der konstituierenden Doku-

mente aufgeführten lnformationen richten sich nach dem

Recht des jeweiligen Vertriebslandes, sind nicht Gegenstand

der Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde im Her-

kunftsmitgliedstaat und von deren Genehmigung ausge-

schlossen.

1.6.2 Verkaufsrestriktionen

Der Fonds ist nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zu-

gelassen. Die Verbreitung von Verkaufsunterlagen (2.8.: Pros-

pekt inkl. konstituierende Dokumente, Basisinformationsblät-
ter für verpacke Anlageprodukte für Kleinanleger und Versi-

cherungsanlageprodukte (PRllP), Jahres- und Halbjahresbe-
richte) in anderen Jurisdikionen als dem Herkunftsmitglied-
staat kann eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese
Dokumente gelangen. sind verpflichtet, sich über die Anfor-
derungen in ihrem eigenen Land zu informieren. Die vorlie-
genden Verkaufsunterlagen stellen kein Angebot in Jurisdik-
tionen dar, in denen ein solches Angebot rechtlich unzulässig

ist, und stellen kein Angebot gegenüber Personen dar, bei de-
nen die Abgabe eines solchen Angebots rechtswidrig ist. Bei

der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Fonds im

Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur An-
wendung.

Die Anteile des Fonds können ausschliesslich über Finanzin-

stitute mit Sitz in der EU, im EWR oder in gleichwertigen Län-

dern (entsprechend der gültigen Gleichwertigkeitsliste der
FMA) gezeichnet werden, welche die Voraussetzungen zur
vereinfachten Sorgfaltspflicht gemäss Sorgfaltspflichtverord-
nung erfüllen.

Fondsanteile dürfen an keine Anleger vertrieben oder von
diesen erworben werden, die ihren Sitz bzw. Wohnsitz in ei-

nem Land ausserhalb des EWR haben, welches erhöhte geo-
grafische Risiken gemäss Anhang 2 Abschnitt A Buchstabe c
Sorgfaltspflichtgesetz aufweisen. Davon umfasst si nd Staaten

mit strategischen Mängeln, die nicht über hinreichende Sys-

teme zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfi-
nanzierung verfügen, Drittstaaten, in denen Korruption oder
andere kriminelle Tätigkeiten laut glaubwürdigen Ouellen
signifikant stark ausgeprägt sind, Staaten, gegen die bei-
spielsweise die Europäische Union oder die Vereinten Natio-
nen Sanktionen, Embargos oder ähnliche Massnahmen ver-
hängt haVhaben sowie Staaten, die terroristische Aktivitäten
finanziell oder anderweitig unterstützen oder in denen be-

kannte terroristische Organisationen aktiv sind. Die betroffe-
nen Staaten werden von der FMA in der Liste A angeführt, wel-
che Bestandteil der FMA-Richtlinie 2013/1 ist.

Die Anteile des Fonds wurden insbesondere nicht nach dem
United States Securities Act of 1933 registriert und können,
ausser in Verbindung mit einem Geschäft, welches dieses Ge-

setz nicht verletzt, weder direkt noch indirekt in den Vereinig-
ten Staaten, Staatsangehörigen oder Personen mit Wohnsitz
in den Vereinigten Staaten, Kapitalgesellschaften oder ande-
ren Rechtsgebilden, die nach dem Recht derVereinigten Staa-

ten errichtet wurden oder verwaltet werden, angeboten, an

diese veräussert, weiterveräussert oder ausgeliefert werden.
Der Begriff "Vereinigte Staaten" umfasst im Sinne dieser Ver-
kaufsunterlagen die Vereinigten Staaten von Amerika, alle
ih re G liedstaaten, Territorien und Besitzungen (,,possessions")

sowie alle Gebiete, die ihrer Rechtshoheit unterstehen. Staats-

angehörige der Vereinigten Staaten, die Wohnsitz ausserhalb

UC|TSVProspektinkl.konstituierendeDokumente lSolitaireFund 131.03.2024 20/78



@w..*

der Vereinigten Staaten haben, sind berechtigt, wirtschaftli-
che Eigentümer derAnteile des Fonds nach Massgabe der Re-

gulation S des Securities Act Release No. 33-6863 (May 2,
1 990) zu werden.

2 Teilfonds

Der Fonds ist eine Umbrella-Konstruktion und besteht aus ei-
nem oder mehreren vermögens- und haftungsrechtlich ge-
trennten Teilfonds, d.h. die Vermögenswerte eines Teilfonds
haften lediglich für Verbindlichkeiten, welche von dem jewei-
ligen Teilfonds eingegangen wurden. Es können jederzeit
weitere Teilfonds hinzugefü gt werden.

Die spezifischen Eigenschaften der Teilfonds und Anteilsklas-
sen sind in Anhang I der konstituierenden Dokumente defi-
niert.

Das Geschäftsjahr des Teilfonds endet jeweils am letzten Ka-
lendertag des Monats Dezember. ln begründeten Fällen, ins-
besondere in Bezug auf das erste Geschäftsjahl kann das Ge-
schäftsjahr bis maximal 1B Monate dauern.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

Für nähere Angaben zur Währung des Teilfonds sowie der An-
teilsklassen und deren Rundung und Stückelung siehe An-
hang I der konstituierenden Dokumente.

Ein Referenzwert ist ein lndex oder eine lndexkombination,
der oder die verwendet wird, um die Wertentwicklung des
Teilfonds, die Zusammensetzung des Teilfonds oder die Be-
rechnung der Performance Fee zu messen. Bei Verwendung
eines Referenzwertes muss weiter ausgewiesen werden, ob
der Administrator des Referenzwertes in dem von der ESMA
geführten Register der Administratoren entsprechend der Re-

ferenzwert-Verordnr rng eingctra0Fn ist

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

2.4.2 ZulässigeAnlagen

Jeder Teilfonds kann grundsätzlich in folgende Vermögens-
gegenstände gemäss Art. 5'l ff. UCITSG investieren:

a) flüssige Mittel wie Sichteinlagen oder kündbare Einla-

9en

b) Geldmarktinstrumente

c) Wertpapiere im Sinne von UCITSG

d) Anteile an OGAW

e) Anteile an anderen mit einem OGAW vergleichbaren
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA)

f) Derivate

Für allfällige Einschränkungen und spezifische Angaben siehe
Anhang I der konstituierenden Dokumente.

2.4.3 Nicht zulässige Anlagen

Teilfonds dürfen keinesfalls:

a) mehr als 10 % ihres Vermögens in andere als die oben
genannten Wertpapiere und Geldmarkinstrumente an-
legen

b) Edelmetalle oder Zertifikate über Edelmetalle erwerben

c) ungedecke Leerverkäufe tätigen.

2A.4 Anlagebeschränkungen

Für jeden Teilfonds gelten die Anlagebeschränkungen ge-
mäss Art. 5l bis 59 UCITSG. Diese müssen innerhalb der ers-
ten sechs Monate nach Zulassung des Teilfonds nicht einge-
halten werden, dem Gebot der Risikostreuung ist jedoch
Folge zu leisten.

Für allfällige Einschränkungen und spezifische Angaben siehe
Anhang I der konstituierenden Dokumente.

2.4.4.'l Staatliche Emittenten deren Wertpapiere mehr als
35 % des Vermögens ausmachen (Ausnahmege-
nehmigung der FMA)

n/a

2.4.4.2 Wertpapierbörsen und/oder geregehe Märkte von
Drittstaaten

Sofern Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente an Wertpa-
pierbörsen und/oder geregelten Märkten von Drittstaaten

Anlageziel, -politik und -strategie2.4.1

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.
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notiert oder gehandelt werden, gelten diese als zulässig, so-

fern sie von einer Behörde beaufsichtigt werden, die als "Sig-

natory" im Appendix A des .Multilateral memorandum of un-

derstanding concerning consultation and cooperation and

the exchange of information" der lnternational Organization

of Securities Commissions (IOSCO) geführt wird.

2.4.4.3 Vorgehen bei Abweichungen von Anlagebeschrän-
kungen

Bei der Ausübung von zu seinem Vermögen zählenden Be-

zugsrechten aus Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten
müssen die Anlagegrenzen nicht eingehalten werden.

Binnen der ersten sechs Monate nach der Liberierung des

Teilfonds können von den geseelichen Vorschriften und den

Bestimmungen der konstituierenden Dokumente über die

Anlagepolitik abgewichen werden. Dem Gebot der Risi-

kostreuung ist weiterhin Folge zu leisten.

Die Verwaltungsgesellschaft hat das Ziel, passive Überschrei-
tungen der Anlagegrenzen unter Berücksichtigung der lnte-

ressen cjer Anieger zu normaiisieren.

Entsteht dem Teilfonds aus einer akiven Verletzung einer An-

lagegrenze ein Schaden, ist der Teilfonds dafür zu entschädi-
gen.

2.4.5 Nachbildung eines von den zuständigen Behörden
anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden

Dokumente.

2.5.1 Bewertungstermine(Handelstage)

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden

Dokumente.

Neben den festgelegrten Handelstagen können zusätzliche

Bewertungen vorgenommen bzw. Nettoinventarwerte der
Anteile veröffentlicht werden, für welche .iedoch kein An-

spruch auf Anteilshandel besteht.

2.5.2 Regeln für die Vermögensbewertung

Die Bewertung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind,

werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet; wird ein

Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der

zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die

der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist

b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert

sind, die aber an einem dem Publikum offenstehenden

Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügba-
ren Kurs bewertet

c) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejeni-
gen Vermögenswerte, die nicht an einer Börse amtlich
notiert sind, die nicht an einem dem Publikum
offenstehenden Markt gehandelt werden, werden mit

dem Preis bewertet, der bei sorgfältigem Verkauf im
Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde

und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftslei-

tung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Lei-

tung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird
d) OTC-Derivate werden zum wahrscheinlich erreichbaren

Verkaufswert (Verkehrswert) anhand von allgemein an-

erkannten und durch Wirtschaftsprüfer nachprüfbaren
Modellen und Grundsätzen bewertet

e) OGAW bzw. OGA werden zum letaen erhältlichen Rück-

nahmepreis bewertet; falls keine Rücknahmepreise fest-
gelegrt werden, die Rücknahme ausgesetzt ist oder kein

Rücknahmeanspruch besteht, werden die Anteile zum

wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswert (Verkehrs-

wert) anhand von allgemein anerkannten und durch
Wirtschaftsprüfer nachprüfbaren Modellen und Grunds-
ätzen bewertet

f) falls für Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs

verfügbar ist, werden diese zum wahrscheinlich erreich-
baren Verkaufswert (Verkehrswert) anhand von allge-
mein anerkannten und durch Wirtschaftsprüfer nach-

prüfbaren Modellen und Grundsätzen bewertet

S) flüssige Mittel werden zum Nominalwert zuzüglich auf-
gelaufener Zinsen bewertet

h) der Markwert von Wertpapieren und anderen Anlagen,
die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung
lauten, wird zum leüten Devisenmittelkurs umgerech-
net.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigrt, zeitweise andere
adäquate Bewertungsgrundsätze anzuwenden, falls die oben
erwähnten aufgrund aussergewöhnlicher Ereignisse unmög-
lich oder unzweckmässig erscheinen.

2.5.3 Verordnungsbestimmungen für die Bewertung des
Vermögens sowie die Berechnung des Ausgabe-
oder Verkaufspreises und des Rücknahme- oder
Auszahlungspreises der Anteile

nla

2.6.1
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VorausseEungen für Anderungen der konstituie-
renden Dokumente

Die konstituierenden Dokumente können jederzeit ganz oder
teilweise geändert oder ergänzt werden. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Anderung der Anlagestrategie und -politik.
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Anderungen der konstituierenden Dokumente bedürfen der
vorherigen Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbe-
hörde und werden in den Publikationsorganen veröffentlicht.

Anderungen bedürfen nicht der Zustimmung der Anleger.
Die Anleger werden jedoch darauf hingewiesen, dass sie ihre
Anteile bei wesentlichen Anderungen zurückgeben können.
Das Gesetz bzw. die Verordnung definieren wesentliche An-
derungen. Anderungen, die nicht wesentlich sind, können ins-
besondere aufgrund gesetzlicher oder regulatorisch zwin-
gend erforderlicher Anpassungen resultieren. Weiter sind re-
daktionelle Anpassungen keine wesentlichen Anderungen.

Anleger, Erben oder sonstige Berechtigte können keine An-
derungen des Fonds, einzelner Teilfonds oder Anteilsklassen
verlangen.

Die Kosten der Anderungen können dem Fonds bzw. Teil-
fonds belastet werden.

2.6.2 VorausseEungen für die Abwicklung von Struktur-
massnahmen

Strukurmassnahmen (Verschmelzungen und Spaltungen) be-
dürfen der vorherigen Genehmigung durch die zuständigen
Aufsichtsbehörden und werden in den Publikationsorganen
veröffentlicht.

Verschmelzungen müssen durch Aufnahme, Neugründung
oder eine Verschmelzung mit Teilliquidation vorgenommen
werden und können im Rahmen einer inländischen oder
grenzüberschreitenden Verschmelzung mit einem oder meh-
reren anderen Fonds bzw. Teilfonds erfolgen und zwar unab-
hängig von der Rechtsform und dem Siu der aufnehmenden
und übertragenden Fonds.

Verschmelzungen und Spaltungen dürfen nur per Geschäfts-
jahresende bzw. mit einem ausserordentlichen Jahresab-
schluss der übertragenden Teilfonds durchgeführt werden.

Die Anleger werden vorab gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen informiert und haben bis zu dem in der Publikation
genannten Stichtag die Möglichkeit, entweder ihre Anteile zu-
rückzugeben, oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen
Fonds umzutauschen, der von derselben Verwaltungsgesell-
schaft oder einer mit der Verwaltungsgesellschaft eng verbun-
denen Gesellschaft verwaltet wird und über eine ähnliche An-
lagepolitik verfügt.

Am Übertragungsstichtag wird das Umtauschverhältnis fest-
gelegt und von der Verwahrstelle oder von einem Wirtschafts-
prüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach
dem Verhältnis der Nettoinventarwerte per Übertragungs-
stichtag. Die Anleger erhalten gemäss Umtauschverhältnis
Anteile am übernehmenden Fonds/Teilfonds. Allfällige Frak-
tionen im Rahmen des Umtauschverhältnisses können gegen

eine Abgeltung in bar auf die nächste Handelseinheit abge-
rundet oder kaufmännisch gerundet werden.

Das Wirksamwerden der Verschmelzung wird in den Publika-
tionsorganen veröffentlicht.

Verschmelzungen und Spaltungen bedürfen nicht der Zustim-
mung der Anleger. Die Anleger werden jedoch darauf hinge-
wiesen, dass sie ihre Anteile zurückgeben können.

Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vor-
bereitung und Durchführung einer Verschmelzung verbun-
den sind, werden weder einem der an der Verschmelzung be-
teiligten Fonds bzw. Teilfonds noch den Anlegern angelastet.

-- 
-'t- 
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Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds oder einzelne
Teilfonds auflösen bzw. Anteilsklassen schliessen oder deren
Liberierung annullieren. Die Auflösung erfolgt darüber hinaus
zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Das Verfah-
ren zur Auflösung richtet sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen sowie allfälligen entsprechenden Wegleitungen der
zuständigen Aufsichtsbehörde. Sofern die konstituierenden
Dokumente keine hinreichend konkreten Regelungen zur Auf-
lösung enthalten, kann die zuständige Aufsichtsbehörde das
Nähere festlegen.

Die Anleger werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen
unverzüglich, mindestens aber 30 Tage vor dem Beginn der
Abwicklung, über die Auflösung informiert. Die Verwaltungs-
gesellschaft teilt der FMA den Beschluss über die Auflösung
unverzüglich nach Mitteilung an die Anleger unter Beilage ei-
ner Kopie der Anlegerinformation mit. Ab dem Beschluss
über die Auflösung wird der Anteilshandel eingestellt. Die
Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anleger erfolgt auf
Basis eines durch den Wirtschaftsprüfer revidierten Ab-
schlussberichtes-

Anteile können auf Antrag eines Anlegers mit Zustimmung
der Verwaltungsgesellschaft sowie sämtlicher Anleger eben-
falls gegen Übertragung von Anlagen zum jeweiligen Tages-
kurs zurückgezahlt werden (Sachauslage). Die Verwaltungs-
gesellschaft hat diese anhand objektiver Kriterien zu prüfen,
ist jeduclr rriclrt verpfliclrtet, auf einerr solclren Arrl.rag einzu-
gehen.

Sämtliche in diesem Zusammenhang anfallende Kosten (inklu-
sive Kosten des Wirtschaftsprüfers, anderer Ausgaben sowie
allfälliger Steuern und Abgaben)werden durch den betreffen-
den Anleger getragen und dürfen nicht zulasten des jeweili-
gen Teilfonds verbucht werden.

Falls nur Anteilsklassen geschlossen werden, ohne die Teil-
fonds aufzulösen, werden alle Anteile dieser Anteilsklassen
zurückgenommen und ausbezahlt.

Auflösungen bedürfen nicht der Zustimmung der Anleger.

UC|TSVProspektinkl.konstituierendeDokumente lSolitaireFund 131.03.2024 23/18



@m.L-*=

Register/Konto
Namens-/lnhaberpapiere
Nennwert
Stimmrectrte
Betragsmässige
Begrenzung
UrkundenZertifikate
, A^+^;lt-.L.,.^^\t^r rrErrJrur x uI:,,

Forderungsrecht am verwal-

teten Vermögen
Konto
lnhaber
Keiner
Keine
Keine

Anleger, Erben oder sonstige Berechtigte können keine Auf-

lösung einzelner Teilfonds oder Anteilsklassen verlangen.

Die Kosten der Auflösung können den Teilfonds belastet wer-

den.

3 Anteilsklassen

Art des Rechts

Die Preise werden als Nettoinventarwert eines Anteils mit ei-

nem Hinweis auf allfällige Kommissionen, oder als Ausgabe-
und Rücknahmepreise (inklusive allfälliger Kommissionen) im

Publ ikationsorgan veröffentlicht.

Auf die Mindestanlagen kann nach freiem Ermessen der Ver-

wa ltu n gsgesellschaft verzichtet werden.

Würde eine Rückgabe dazu führen, dass der Bestand des An-
legers unter die Mindestanlage fällt, kann die Rückgabe ohne
weitere M;tteilung auf alle vom entsprechenden Anleger in

dieser Anteilsklasse gehaltenen Anteile ausgeweitet oder als

ein Antrag auf Umtausch der verbleibenden Anteile in eine
andere Anteilsklasse desselben Teilfonds behandelt werden,
l^'^^ \/^'-, '..di?' '^^ö^ ..1Är 

^ ^lö^a. 
6.f;illt

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

Nachfolgend werden die allgemeinen Bestimmungen zum

Anteilshandel sowie zum Umgang mit allfälligen Liquiditätsri-
siken beschrieben.

3.7.1 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Anteile können grundsätzlich an jedem Handelstag gezeich-
net bzw. zurückgegeben werden. Zeichnungen und Rückga-

ben erfolgen auf der Grundlage von Preisen, welche den An-
legern zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht bekannt sind
(,,Forward Pricing").

Alle durch die Ausgabe bzw. Rücknahme von Anteilen anfal-

lenden Kommissionen, Steuern und Abgaben sind durch den
Anleger zu tragen. Werden Anteile über Banken, die nicht mit
dem Vertrieb der Anteile betraut sind, erworben, kann nicht

ausgeschlossen werden, dass diese weitere Transaktionskos-
ten in Rechnung stellen.

Bei der Ermittlung des NAVs kann die Methode des Swinging
Single Pricing (SSP) angewendet werden. ln diesem Fall wer-

den die NAVs aller Anteilsklassen eines Teilfonds um einen
bestimmten Prozentsatz nach oben oder nach unten ("SSP-

Fahor") in Abhängigkeit der aggregierten Zeichnungen und

Rückgaben aller Anteilsklassen angepasst- Damit sollen die
Auswirkungen der durch die notwendigen lnvestitionen und

Desinvestitionen verursachten Transaktionskosten auf die be-

stehenden bzw. verbleibenden Anleger reduziert werden.

Börsen und Märkte

Für spezifische Angaben
c;6liö Anh'^^ I rlor Lnncitr rio-

renden Dokumente.
Für spezifische Angaben
siehe Anhang I der konstituie-
renden Dokumente.
Für spezifische Angaben
siehe Anhang I der konstituie-
renden Dokumente.

Stückelung

Der Anlegerkreis bestimmt sich nach der Ausgestaltung der
jeweili gen Anteilsklassen.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

Der Nettoinventarwert eines Anteils (Net Asset Value, NAV)

ergibt sich aus dem der Anteilsklasse zukommenden Anteil

am Teilfondsvermögen, vermindert um die der Anteilsklasse

zugeteilten Schuldverpflichtungen, dividiert durch die Anzahl

der im Umlauf befindlichen Anteile der Anteilsklasse.

Für die Art der Verbriefung siehe Anhang I der konstituieren-
den Dokumente.
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Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituieren-
den Dokumente.

3.7.2 Annahmeschluss (Cut off)

Zeichnungs-, Rückgabe- bzw. Umtauschanträge müssen bei
der Verwahrstelle bis zum Annahmeschluss eingehen. An-
träge können bis zum Annahmeschluss widerrufen werden.
Falls Anträge nach Annahmeschluss eingehen, so werden sie
für den nächstmöglichen Handelstag vorgemerkt.

Vertriebsstellen im ln- und Ausland können zur Sicherstellung
der rechtzeitigen Weiterleitung einen anderen Annahme-
schluss vorsehen. Dieser kann bei den jeweiligen Vertriebs-
stellen in Erfahrung gebracht werden. Die Verwaltungsgesell-
schaft sorgt für die Einhaltung des Annahmeschlusses durch
Vertriebsintermediäre.

Fällt der Tag des Annahmeschlusses nicht auf einen liechten-
steinischen Bankarbeitstag, so verschiebt sich der Tag des An-
nahmeschlusses auf den letzten vorhergehenden liechtenstei-
nischen Bankarbeitstag; die Uhrzeit des Annahmeschlusses
bleibt unverändert.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

3.7.3 Valuta

Zahlungen für die Zeichnung von Anteilen müssen bis zum je-
weiligen Valwatag eingehen. Falls eine Zahlung in einer an-
deren Währung als in der Anteilsklassenwährung erfolgrt, wird
diese in die Anteilsklassenwährung konvertiert, abzüglich all-
fälliger Gebühren und Abgaben.

Rückzahlungen erfolgen bis zum jeweiligen Valutatag. Falls
eine Rückzahlung in einer anderen Währung als in der Anteils-
klassenwährung erfolgen soll, berechnet sich der zu zahlende
Betrag aus der Konvertierung in diese Währung, abzüglich all-
fälliger Gebühren und Abgaben. Mit der Rückzahlung erlischt
der entsprechende Anteil.

Dies gilt nicht für den Fall, dass sich gemäss gesetzlichen Vor-
schriften wie etwa Devisen- und Transferbeschränkungen
oder aufgrund anderweitiger Umstände, die ausserhalb der
Kontrolle der Verwahrstelle liegen, die Überweisung des
Rücknahmebetrages innerhalb dieser Frist als unmöglich er-
weis[.

Fällt der Valutatag gemäss SIX Settlement Kalender auf einen
oder mehrere Feiertage (Ausfallsperiode) der Anteilsklassen-
währung, so verschiebt sich der Valutatag ausschliesslich für
diese Anteilsklasse um die Dauer der Ausfallsperiode.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im Einvernehmen
mit der Verwahrstelle die Valutafrist bei Zeichnungen zu ver-
kürzen, sofern sich dies nicht nachteilig auf die Anlegerinte-
ressen auswirkt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im Einvernehmen
mit der Verwahrstelle die Valutafrist bei Rücknahmen zu

erstrecken, wenn entsprechende Vermögenswerte des Teil-
fonds in der regulären Valuta nicht ohne unnötige Verzöge-
rung verkauft werden können. lst eine solche Massnahme not-
wendig, so werden alle am selben Tag eingegangenen Rück-

nahmeanträge zum selben Preis abgerechnet.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

3.7.4 Sacheinlagen

Anteile können auf Antrag eines Anlegers mit Zustimmung
der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls gegen Übertragung
von Anlagen zum jeweiligen Tageskurs gezeichnet werden
(Sacheinlage). Die Verwaltungsgesellschaft hat diese anhand
objekiver Kriterien zu prüfen, ist jedoch nicht verpflichtet, auf
einen solchen Antrag einzugehen.

Die übertragenen Anlagen müssen mit der Anlagepolitik des
entsprechenden Teilfonds im Einklang stehen und es muss
nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft ein aktuelles
Anlageinteresse an den Titeln bestehen. Die Werthaltigkeit
der Sacheinlage muss durch den Wirtschaftsprüfer geprüft
werden- Sämtliche in diesem Zusammenhang anfallende Kos-
ten (inklusive Kosten des Wirtschaftsprüfers, anderer Ausga-
ben sowie allfälliger Steuern und Abgaben) werden durch
den betreffenden Anleger getragen und dürfen nicht zulasten
des jeweiligen Teilfonds verbucht werden.

3.7.5 Sachauslagen

Anteile können auf Antrag eines Anlegers mit Zustimmung
der Verwaltungsgesellschaft sowie sämtlicher verbleibender
Anleger ebenfalls gegen Übertragung von Anlagen zum je-
weiligen Tageskurs zurückgezahlt werden (Sachauslage). Die
Verwahungsgesellschaft hat diese anhand objektiver Kriterien
zu prüfen, ist jedoch nicht verpflichtet, auf einen solchen An-
trag einzugehen.

Sämtliche in diesem Zusammenhang anfallende Kosten (inklu-
sive Kosten des Wirtschaftsprüfers, anderer Ausgaben sowie
allfälliger Steuern und Abgaben) werden durch den betreffen-
den Anleger getragen und dürfen nicht zulasten des jeweili-
gen Teilfonds verbucht werden.

3.7.6 Ablehnung von Zeichnungen

Zeichnungsanträge können ohne Angabe von Gründen abge-
lehnt werden. lm Falle einer Ablehnung werden eingegan-
gene Zahlungen auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge
ohne Zinsen unverzüglich zurückerstattet. Die Ablehnung von
Zeichnungen stellt kein Soft Closing im Sinne der Bestimmun-
gen zu den Kriterien für die Aussetzung der Anteilsausgabe
und -rücknahme dar.

3.7.7 Umtausch von Anteilen

Ein Umtausch von Anteilen zwischen Anteilsklassen desselben
oder verschiedener Teilfonds muss unter Einhaltung des An-
nahmeschlusses beider Anteilsklassen (Annahmeschluss für
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Rücknahmen der Anteilsklasse, aus der heraus umgetauscht
werden soll; Annahmeschluss für Zeichnungen der Anteils-

klasse, in welche umgetauscht werden soll) erfolgen und ist

lediglich möglich, sofern der Anleger die Bedingungen für

den Erwerb von Anteilen dieser Anteilsklasse erfüllt. Falls ein

Antrag nach Annahmeschluss eingeht, so wird er für den fol-
genden Handelstag vorgemerkt.

Der Umtausch erfolgt auf der Grundlage der.ieweiligen Net-

toinventarwerte zuzüglich allfälliger Umtauschkommissionen
beider Anteilsklassen. ln einigen Ländern können zusätzliche

Steuern und Abgaben anfallen.

Der Umtausch erfolgt auf der Grundlage von Preisen, welche

den ,Anlegern zum Zeitpunkt des Antrags noch nicht bekannt

sind (Forward Pricing).

Die Anzahl der Anteile, in die der Anleger seinen Bestand um-

tauschen möchte, wird nach folgender Formel berechnet:

A: (BxC)/(DxE)

A <- Anzahi cjer Anteiie cier Anteiiskiasse, irr welche unige-

tauscht werden soll

B <- Anzahl der Anteile der Anteilsklasse, aus der heraus um-

getauscht werden soll

C <- Nettoinventarwert der Anteile der Anteilsklasse, aus der

heraus umgetauscht werden soll, zuzüglich allfälliger Um-

tauschkommissionen, Steuern, Gebühren oder sonstiger Ab-
gaben

D <- Devisenwechselkurs der beiden Anteilsklassenwährun-
gen (bei identen Anteilsklassenwährungen beträgt dieser Ko-

effizient 1).

E <- Nettoinventarwert der Anteile derAnteilsklasse, in welche

umgetauscht werden soll, zuzüglich allfälliger Umtauschkom-
missionen, Steuern, Gebühren oder sonstiger Abgaben

Umtauschanträge können ohne Angabe von Gründen abge-

lehnt oder der Umtausch von Anteilen zeitweilig beschränkt,

ausgesetzt oder endgültig eingestellt werden soweit dies im

lnteresse oder zum Schuu der Anleger oder der Verwaltungs-
gesellschaft erforderlich erscheint, zum Beispiel wenn ein Ver-

dacht auf Market Timing, Late Trading oder sonstige schädli-

che Markttechniken besteht, wenn der Anleger die Bedingun-
gen für einen Erwerb der Anteile nicht erfüllt oder wenn die

Anteile von einem Anleger erworben werden sollen, der unter

die Verkaufsrestrikionen fällt-

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden

Dokumente.

3.7.8 Kriterien für die Aussetzung der Anteilsausgabe
und -rücknahme

Der Anteilshandel kann vorläufig ausgesetzt werden, wenn

dies von der Verwaltungsgesellschaft als unbedingt erforder-
lich und unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ge-

rechtfertigt erscheint. Mögliche Gründe können u.a. sein:

a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines

wesentlichen Teils des Vermögens bildet, wird unerwar-
tet geschlossen, oder der Handel an einem solchen
Markt ist beschränkt oder ausgesetzt

b) die Bewertung des Vermögens oder die Berechnung
des Nettoinventarwerts kann nicht gemäss den Vorga-
ben der konstituierenden Dokumente vorgenommen
werden

c) es liegen Beschränkungen bei der Übertragung von Ver-

mögenswerten vor, Vermögenswerte des Teilfonds kön-
nen nicht fristgerecht verkauft werden

d) politische, wirtschaftliche oder andere Notfälle
e) Aussetzung der Anteilsrücknahme durch die zuständige

Aufsichtsbehörde zum Schutz der Anleger oder des öf-
fentlichen lnteresses.

Eine vorläufige Aussetzung der Anteilsrücknahme und
-auszahlung und/oder Ausse?ung der NAV-Berechnung ist

den Anlegern in den Publikationsorganen, der zuständigen
Aufsichtsbehörde im Herkunftsmitgliedstaat sowie in allfälli-
gen Vertriebsländern anzuzeigen.

Die aufgrund der Aussetzung noch nicht ausgeführten Zeich-
nungs-, Umtausch- bzw. Rückgabeanträge werden nach der
Wiederaufnahme des Anteilshandels abgerechnet.

3.7.9 Soft Closing

Sofern Neuzeichnungen das Erreichen des Anlageziels beein-
trächtigen würden, kann die Ausgabe von Anteilen für ein-
zelne oder mehrere Anteilsklassen temporär oder permanent

ausgesetzt werden (Soft Closing).

: 
' 

n'':: _'' - j j 
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Anteile können ohne Zustimmung eines Anlegers zwangs-

weise gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückgenom-
men werden, soweit dies im lnteresse oder zum Schutz der
Anleger oder der Verwaltungsgesellschaft erforderlich er-

scheint, zum Beispiel wenn ein Verdacht auf Market Timing,
Late Trading oder sonstige schädliche Markttechniken be-

steht, wenn der Anleger die Bedingungen für einen Erwerb
der Anteile nicht mehr erfüllt oder wenn die Anteile von einem
Anleger erworben wurden, der unter die Verkaufsrestriktio-
nen fällt.

Weiter stellt eine Zeichnung von Anteilen am Fonds, welche
dem nationalen Recht widerspricht (insbesondere den
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Bestimmungen des Sorgfaltspflichtgesetzes oder der Sorg-
faltspflichtverordnung zu den vereinfachten Sorgfaltspflich-
ten), ein Grund für eine zwangsweise Rücknahme jener An-
teile dar, die via Finanzinstitute gezeichnet wurden, welche
die genannten Bedingungen nicht erfüllen.

Der realisierte Erfolg seta sich aus dem Nettoertrag und den
realisierten Kapitalgewinnen und -verlusten zusammen. Der
Nettoertrag und/oder die realisierten Kapital gewinne können
ausgeschüttet oder wieder angelegt (thesauriert) werden.
Ausschüttungen erfolgen grundsätzlich innerhalb von sechs
Monaten nach dem Berechnungsstichtag des realisierten Er-
folgs. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag
ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Auf erklärte Ausschüttun-
gen werden vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an keine Zinsen be-
zahlt. Die Beurteilung ob eine Ausschüttung wirtschaftlich
sinnvoll und deswegen durchgeführt wird, liegt im Ermessen
der Verwahungsgesellschaft und bestimmt sich nach deren in-
ternen Richtlinien. Sofern die Verwaltungsgesellschaft zum Er-
gebnis kommt, dass eine Ausschüttung wirtschaftlich nicht
sinnvoll ist, wird dieser Betrag auf neue Rechnung vorgetra-

9en.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

3.10.1 Direkte Kosten und Aufirendungen, die von den
Anlegern zu tragen sind (Kommissionen)

Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschkommissionen sowie
allenfalls damit zusammenhängende Steuern und Abgaben
sind vom Anleger zu tragen. Die Kommissionen können den
mit dem Vertrieb und/oder der Erbringung von Dienstleistun-
gen beauftragten Dritten und/oder dem Teilfonds zufliessen.
Anleger können sich über die akuellen Ausgabe-, Rück-
nahme- und Umtauschkommissionen bei ihren Finanzbera-
lern utler bei cler für sie zust-ärrdigen Zahlstelle lnformieren.
Die maximal belasteten Kommissionen werden im Halbjahres-
und Jahresbericht ausgewiesen.

3.1 0.1.1 Ausgabekommission

Auf den Nettoinventarwert der gezeichneten Anteile kann
eine Kommission erhoben werden.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

3.1 0.1.2 Rücknahmekommission

Auf den Nettoinventarwert der zurückgegebenen Anteile
kann eine Kommission erhoben werden.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

3.1 0.1.3 Umtauschkommission

Auf die Nettoinventarwerte der zurückgegebenen sowie neu
zu zeichnenden Anteile können Kommissionen erhoben wer-
den.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente-

3.10.2 lndirekte Kosten und Aufwendungen, die von den
Anlegern zu tragen sind (Vergütungen)

3.10.2.1 Vom Vermögen abhängiger Aufirvand

Die folgenden Vergütungen werden einzeln oder aggregiert
als pauschale Entschädigung auf Basis des durchschnittlichen
Teilfondsvermögens berechnet und zu jedem Handelstag pro
rata temporis abgegrenä. Die Auszahlung erfolgt grundsätz-
lich quartalsweise.

a) Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft (allenfalls un-
terteih nach Administration, Anlageentscheid, Risikoma-
nagement, Vertrieb). Sofern die Vergütung der Verwal-
tungsgesellschaft gewisse Teilaufgaben exkludiert, wer-
den diese als fixe Entschädigung im Anhang ausgewie-
sen-

b) Vergütung für die Verwahrstelle

c) Vergütungen für Dritte, falls die Verwaltungsgesellschaft
einen Teil ihrer Aufgaben zum Zwecke einer effiziente-
ren Geschäfuführung auf Dritte überträgt.

Beijeder genannten Vergiitung können zudem auch Mindest-
gehiihren zrrr Anwendnng knmmen, welche einzeln oder ag-
gregiert ausgewiesen werden.

Die Höhe dertatsächlich belasteten Vergütungen wird einzeln
oder aggregiert als pauschale Entschädigung im Jahresbe-
richt ausgewiesen.

Für spezifische Angaben zu den oben genannten Vergütun-
gen siehe Anhang I der konstituierenden Dokumente.
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3.10.2.2 Vom Vermögen unabhängiger Aufwand

Die folgenden Kosten und Aufwendungen können zusätzlich

belastet und/oder pauschaliert abgegolten werden. Die Höhe

der tatsächlich belasteten Kosten und Aufwendungen wird

einzeln oder aggregiert im Jahresbericht ausgewiesen.

a) Spesen der Verwaltungsgesellschaft, des Portfolio Ma-

nagers, der Verwahrstelle sowie sonstigen Dienstleistern

und Beauftragten, sofern sie unerwartet sind und in di-
rektem Zusammenhang mit der Erbringung von Leistun-

gen für den Teilfonds stehen

b) Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung

c) Aufwendungen für die Aufsicht über den Fonds gemäss

aktuellen Gebührensätzen der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde

d) lnterne und externe Aufwendungen für Veröffentlichun-
gen (2.8. Kosten für die Vorbereitung, die Kurspublika-
tion, den Druck und Versand von Berichten und anderen
Publikationen sowie Mitteilungen an die Anleger)

e) lnterne und externe Aufwendungen für das Angebot,
den Verkauf, den Vertrieb und die Pla?ierung im ln- und

Ausland (2.8. Zahlstellen, Vertreter, Zentralverwahrer
und andere Repräsentanten, Kosten für Drucksachen

und Werbung, Übersetzungskosten, Kosten für Bera-

tung, Rechtsberatung und Notifikationen); Kosten fÜr die

erstmalige Zulassung im Ausland können aktiviert und

über maximal 5 Jahre abgeschrieben werden

f) lnterne und externe Aufwendungen für Kotierungen

oder Registrierungen bei einer Börse (ohne Zulassung

zum Handel); diese können akiviert und über maximal 5

Jahre abgeschrieben werden
g) lnterne und externe Aufwendungen für die Ermittlung

und Veröffentlichung von Steuerfaktoren im ln- und Aus-

land (Steuertransparenz)

h) lnterne und externe Aufwendungen für Steuern und Ab-

gaben im ln- und Ausland, die auf das Vermögen oder
die Erträge erhoben werden (2.8. Quellensteuern auf

ausländische Erträge)- Ausländische Ouellensteuern
werden im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft und

ausschliesslich dann zurückgefordert, wenn der Rückfor-

derungsbetrag verhältnismässig höher als die Kosten für

die Rückforderung ist

i) lnterne und externe Aufwendungen im Zusammenhang

mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubiger-

rechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorar-

kosten für externe Berater

j) Sämtliche Nebenkosten für den An- und Verkauf der An-
lagen (Transaktionskosten, z.B. markkonforme Courta-
gen, Kommissionen, Abgaben, Gebühren von Dritten)

sowie transaktionsbezogene Vergütungen; allfälli9e

Kosten einer Währungsabsicherung von Anteilsklassen

werden ausschliesslich den entsprechenden Anteilsklas-

sen zugeordnet

k) Kosten der Gründung des Fonds bzw. von Teilfonds (2.8.

Pauschalhonorar der Verwaltungsgesellschaft, Eintra-

gung in Registern); diese können in den betroffenen
Teilfonds akiviert und über maximal 5 Jahre abgeschrie-
ben werden

l) Kosten der Auflösung des Fonds bzw. von Teilfonds (2.8.

Pauschalhonorar der Verwaltungsgesellschaft und/oder
der Verwahrstelle, Austragung aus Registern)

m) Lizenzgebühren für vom Teilfonds verwendeten lndizes
n) Kosten bei Kauf und Verkaufvon nicht kotierten Vermö-

genswerten cies Teiifoncjs (2.8. nnwaitskosten, Bera-

tungskosten, Registergebühren) und damit verbunde-
ner Aufwand der Verwahungsgesellschaft

o) Kosten für die Bewertung von schwer bewertbaren Ver-

mögenswerten (2.8. Gutachten) und damit verbundener
Aufi,vand der Verwaltungsgesellschaft

p) lnterne und externe Aufi,vendungen für ausserordentli-
che Dispositionen, die ausschliesslich der Wahrung des
Anlegerinteresses dienen, im Laufe der regelmässigen
Geschäftstätigkeit entstehen und bei Gründung des
Fonds nicht vorhersehbar waren (2.8. Rechts- und Steu-

erberatung, Anderungen des Prospekts inkl. konstituie-
rende Dokumente). Als ausserordentliche Dispositionen
gelten auch interne und externe Aufwendungen, welche

im Zusammenhang mit der Erhebung oder Nacherhe-
bung von Steuern (beispielsweise Transaktionssteuern
etc.) entstehen, sollte aufgrund der Anderung der Steu-

ergesetzgebung, Gesetzes- bzw. Praxisauslegung oder
Ahnliches eine Aberkennung der Oualifikation des Teil-

fonds als steuerbefreiter Anleger durch die zuständige

Behörde erfolgen.

q) Aufwendungen für externe Bewerter und/oder Preis-

quellen zur Vermögensbewertung.
r) lnterne und externe Aufwendungen zur Registrierung

und Aufrechterhaltung der Registrierung des Fonds und

des Teilfonds bei einer Registrierungsorganisation für
die Rechtsträger-Kennung (Legal Entity ldentifier).

s) lnterne und externe Aufwendungen für die Erstellung,
Beschaffung und Validierung von Nachhaltigkeitsbezo-
genen Offenlegungen (beispielsweise die Erstellung
von ESG bezogenen vorvertraglichen und periodischen

Offenlegungen, Beschaffung von Distributions-Doku-
menten wie das "European ESG Template", Beschaffung
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von Nachhaltigkeitsratings oder -analysen wie beispiels-
weise ESG Research, Beschaffung von lndikatoren wie
beispielsweise die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-
gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, Beschaffung und Vali-
dierung von Taxonomie bezogenen Kalkulationen etc.)

3.10.2.3 Vom Anlageerfolg abhängiger Aufwand (Perfor-
mance Fee)

Zusätzlich zu dem vom Vermögen des Teilfonds abhängigen
und vom Vermögen des Teilfonds unabhängigen Aufwand
kann eine vom Anlageerfolg abhängige Vergütung (nachfol-
gend als 'Performance Fee" bezeichnet) erhoben werden.

Die Performance Fee bezieht sich auf die erzielte Wertsteige-
rung des Vermögens des Teilfonds und wird berechnet, wenn
der NAV den sog. Referenzindikator überschreitet. Der Refe-
renzindikator kann eine High-Water-Mark (der höchste bishe-
rige NAV seit Liberierung), ein lndex, eine Mindestrendite
(nachfolgend als'Hurdle Rate' bezeichnet), oder eine Kombi-
nation aus diesen sein.

Bei der Berechnung nach dem "High-Water-Mark Modell"
(HWM-Modell) wird die Performance Fee nur dann berechnet,
wenn während des Referenzzeitraums der NAV eine neue
High-Water-Mark erreicht, wohingegen bei der Berechnung
nach dem "High-on-High Modell" (HoH-Modell) die Perfor-
mance Fee nur dann berechnet wird, wenn der NAV überje-
nem NAV liegt, bei dem die Performance Fee zuletzt ausge-
zahlt wurde.

Der Referenzzeitraum umfasst die gesamte Laufzeit des Teil-
fonds, die High-Water-Mark kann nicht zurückgesetzt werden.
Sofern eine Performance Fee zur Anwendung kommt und aus-
bezahlt wird, verringert sie die Nettorendite des Teilfonds.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I sowie ein allfälliger
Anhang lll der konstituierenden Dokumente.

3.10.3 Zuwendungen, Retrozessionen und Bestandesver-
gütungen

Für den Vertrieb und/oder die Erbringung von Dienstleistun-
gen können Dritten Zuwendungen gewährt werden, die aus
den bereits belasteten Kommissionen und/oder Vergütungen
bezahlt werden, d.h. diese werden nicht zusätzlich belastet.
Dritte kürrrren au[ clie ihrren zustehenden Kommlsslonen rell-
weise oder vollständig verzichten.

Umgekehrt stellen die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahr-
stelle sowie allfällige beauftragte Dritte sicher, dass Vergütun-
gen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusse-
rung von Anlagen, insbesondere Retrozessionen und Rabatte,
direkt oder indirekt den Teilfonds zugutekommen. Die Ver-
wahrstelle ist berechtigt, für die Einforderung dieser Vergü-
tungen eine Gebühr zu verrechnen.

Für spezifische Angaben siehe Anhang I der konstituierenden
Dokumente.

4 lnkraftsetzung, massgebende Sprache und
Sonstiges

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Doku-
mente bezüglich dieses Gegenstands. Von diesem Dokument
können anderssprachige Fassungen existieren. Bei Differen-
zen zwischen diesen Fassungen geht die deutsche Fassung
vor.

Vorbehaltlich allfällig notwendiger Genehmigungen durch
die Aufsichtsbehörden, treten die konstituierenden Doku-
mente per
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Anhang I der konstituierenden Dokumente:

spezifische lnformationen zu Teilfonds und
Anteilsklassen
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1 AAM ShortTerm Bond Fund

' ':I

Ziel ist es durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne Er-

trag zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert in kurzlau-

fende Anleihen weltweit, ohne geographische oder sekto-

rielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min

90 %) in US Dollar vorgenommen. Die CHF - und EUR- An-

teilsklassen sind voll währungsgesichert.

12 Airlagebeschiänkurrgen

Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG

bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:

a. Anlagen in andererWährung als US-Dollar(USD) dürfen
zu jedem Zeitpunkt maximal 10 % betragen oder müs-

sen entsprechend abgesichert sein.

b. Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in

Anleihen (und ähnliche Schuldtitcl) von börccnkotiorton
Gesellschaften angelegt werden.

c. Das gesamte Portfolio des Teilfonds darf, unter Einbe-

ziehung einschlägiger derivativer Finanzinstrumente,

eine durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average
Life, WAL) von 36 Monaten aufweisen.

d. Die Restlaufueit von Anleihen mit fester Laufzeit darf 5
Jahre nicht ü berschreiten

e. Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW ver-

gleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dür-
fen '10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen.

l.J N,rcirn:itigk:risb:ioqerteOü'lrrleglrrgerl

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merk-

male (Art. 8 Offenlegungsverordnung). lnformationen zu

den nachhaltigen lnvestitionen sind im Anhang lV der kon-

stituierenden Dokumente verfügbar.

Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den lnvestiti-

onsentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tat-

sächliches oder potenzielles wesentliches Risiko und/oder
die Gelegenheit, langfristig risikoadäquate Erträge zu ma-

ximieren, darstellen. Es wird nicht erwartet, dass ein einzel-

nes Nachhaltigkeitsrisiko wesentliche negative finanzielle
Auswirkungen auf die Rendite des Teilfonds haben wird.

Nachteilige Auswirkungen von lnvestitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeits{aktoren werden nicht systematisch be-

rücksichtigt, da die Datenbasis komplex ist und auf Umwelt-

, Sozial- oder Governance-Daten beruhen kann, die schwer

zu beschaffen, unvollständig, geschätzt, veraltet oder an-

derweitig ungenau sind.

Der Umgang mit nachteiligen Auswirkungen von lnvestiti-

onsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Ebene

der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG kann hier einge-
sehen werden:

https://vpfu ndsol utions.vpban k.com/de/ku ndeninformati-
onen/esg

1.4 Zusätziiche lrrforilatiorren

keine

1.5 ÜLrertrrEene Ä,,tc1.:b:rr

1.5.1 PortfolioManagement

Firma Aquila Asset Management AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

sitz 6340 Baar

Domizil Schweiz (CH)

Registereintra g 1 2.1 2.201 8

Registernu mmer CH E-324.334.57 4

Dauer unbegrenzt

1.5.2 Anlageberatung

nla

1.5.3 Administration

nla

1.5.4 Vertrieb

Firma VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz 2540 Luxemburg

Domizil Luxemburg (LU)

Registereintrag 09.02.1 993

Registernummer B 42828

Dauer unbegrenzt

1.5.5 Register- und Transfer Agent

Firma VP Bank AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

sitz 9490 Vaduz

Domizil Liechtenstein (Ll)

Registereintrag 10.04.1956

Registernummer FL-000 1 .007.080-0

Dauer unbegrenzt
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Firma VP Bank AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz 9490 Vaduz

Domizil Liechtenstein (Ll)

Registereintrag 1 0.04.1 956

Registernu mmer FL-0001 .007.080-0

Dauer unbegrenzt

1.7 ZulSssige T:chniken und lnstrument:

Wertpapieruerleihgeschäfte (SecLending)

ftäbü

CHF H Lt0489120225 48912022 CHF

cHF HD L10489120217 48912021 CHF

CHF IH 110489120233 48912023 CHF

EUR H 110489120258 48912025 EUR

EUR HD Lt0489120241 48912024 EUR

EUR IH Lt0489120266 48912026 EUR

GBP H Lt1317252719 131725271 GBP

GBP IH 1r1119130519 111913051 GBP

USD Lt0489120274 48912027 USD

USD D Lt0489120282 48912028 USD

USD I 110489120290 48912029 USD

USD N Lt1227952549 122795254 USD

usD ND 1n229803310 12298033t USD

usD uo Lt1227952556 12279525s USD

usD uoD 111229803328 122980332 USD

USD X 110489120308 48912030 USD

1.9.1

AntCb
fhßc

. r I : i i:rl

Stammdaten

tgN l0s>
$hrung

Pensionsgeschäfte

Kreditaufnahme

Gesamtrendite-Swaps

Vemendung der Derivate

Risikomanagement

Risikolimit

Ja (max. 100.00 %)

Nein

10.00 %

Nein

Teil der Strategie

Commitment Approach

max. 210.00 %

Es$e

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

r 00.00

r 00.00

100.00

100.00

r00-00

100.00
St.r rrr r.r J lt:r-r cl :s T:i lt,:rr.i s

Dauer

Erster Geschäfuiahresabschluss

Teilfondswährung

Bewertungsinteruall

Handelstag

Bewertungsfrist

unbegrenzt

31_12.2019

USD

Täglich

Jeder Bankarbeitstag

1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag

Ja

Nein

Ja

5.00 %

0.00 %

Swinging Single Pricing (SSP)

Nachbildung eines lndex

UCITS-Zielfondsfähigkeit

Geschäute Kosten auf Stufe der indireken
Anlagen (ohne Performance Fee)

Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen
auf die Höhe der eingeforderten Beträge

1.8.1

keine

Verwendete Referenzwerte (Benchmarks)
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&üib-
ldasee

Er6olgs-
vcrwendung

CHF H Thesaurierend

CHF HD
Ausschüttend
(Jä hrlich)

CHF IH Thesaurierend

EUR H Thesaurierend

EUR HD
Ausschüttend
(Jährlich)

EUR IH Thesaurierend

GBP H Thesaurierend

GBP IH Thesaurierend

USD Thesaurierend

USD D
Ausschüttend
(Jährlich)

USD I Thesaurierend

USD N Thesaurierend

USD ND
Ausschüttend

(Ouartalsweise)

USD UO Thesaurierend

Ausschüttend

(Ouartalsweise)

NAV- Kleinst Antsil+
Rundung Sückelung fthrung

0.0 r 0.0010
buch-

mässig

001 0.0010
buch'

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

0.01 0.0010
buch-

mässig

buch-
mässig

CHF HD keine

cHF rH 2',000'000.00 cHF

Antaile
tLcae

USD I

CHF H keine

tUR I I keine

GBP H keine

USD D keine

Min.Anlage
Errtzeiclrnung

2',000'000.00 usD

Min.Anlage
Folqezeichnung

keine

kei ne

keine

keine

keine

keine

keine

kei ne

kei ne

keine

keine

keine

keine

keine

kelne

keine

Min. Anlage
Bestand

keine

keine

keine

kcinc

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

EUR HD keine

EUR IH 2'OOO'OOO.OO EUR

cBP tH 2',000'000.00 GBP

USD keine

USD N keine

USD ND keine

USD UO keine

l-rsFl

UOD
kerne

USDX keine

USD UOD 0.01 0.0010

USD X Thesaurierend 0.01 0.0010
buch-

mässig
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Anteil* Annahmrcdrlurc
khsse

CHF H am Handelstag (12:00)

CHF HD am Handelstag ('12:00)

CHF lH am Handelstag (12:00)

EUR H am Handelstag (12:00)

EUR HD am Handelstag (12:00)

EUR lH am Handelstag ('12:00)

GBP H am Handelstag (12:00)

GBP lH am Handelstag (12:00)

USD am Handelstag (12:00)

USD D am Handelstag (12:00)

USD I am Handelstag (12:00)

USD N am Handelstag (12:00)

USD ND am Handelstag (12:00)

USD UO am Handelstag (12:00)

V.lut

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeistage
nach dem Handelstag

3 Eankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

CHF H am Handelstag (12:00)

CHF HD am Handelstag (12:00)

CHF lH am Handelstag (12:00)

EUR H am Handelstag (12:00)

EUR HD am Handelstag (12:00)

EUR lH am Handelstag (12:00)

GBP H am Handelstag (12:00)

GBP lH am Handelstag (12:00)

USD am Handelstag (12:00)

USD D am Handelstag ('12:00)

USD I am Handelstag (12:00)

USD N am Handelstag (12:00)

USD ND am Handelstag (12:00)

USD UO am Handelstag (12:00)

USD
UOD

am Handelstag (12:00)

USD X am Handelstag (1 2:00)

Vdut|
Rlichahmen

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeistage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

Antollg
llasse

Anmhmecdtlust
Rüchahmsr

U5D
UOD

am Handelstag ('12:00)

USD X am Handelstag (12:00) 3 Bankarbeimage
nach dem Handelstag
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CHF H Anteile oder Betrag

CHF HD Anteile oder Betrag

CHF IH Anteile oder Betrag

EUR H Anteile oder Betrag

EUR HD Anteile oder Betrag

EUR IH Anteile oder Betrag

GBP H Anteile oder Betrag

GBP IH Anteile oder Betrag

USD Anteile oder Betrag

USD D Anteile oder Betrag

UsD I Anteile oder Betrag

USD N Anteile oder Betrag

USD ND Anteile oder Betrag

USDUO AnteileoderBetrag

IJSD UOD Anteile oder Betraq

USDX Anteile oder Betrag

CHF H 09.09.201 9 - 20.09.201 9

CHF HD

CHF IH 1 8.09.201 9 - 20.09.201 9

EUR H 09.09.201 9 - 20.09-2019

EUR HD

EUR IH 'I 8.09.2019 - 20.@.201 9

GBP H

GBP IH 05.07.2021 - r5.07.2021

USD 09.09.20r 9 - 20.09.201 9

USD D

USD I 1 8.09.201 9 - 20.09.201 9

USD N 01.02.2023 - 01 .02.2023

USD ND 01.02.2023 - 01.02.2023

USD UO 01.02.2023 - 0 1.02.2023

usD uoD 01.02.2023 - 01.02.2023

USD X 09.09.201 9 - 20.09.201 9

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

25.09.2019

25.09.2019

25.09.2019

25.09.2019

15.07.2021

25.O9.2019

25.09.2019

01.02.2023

01.02.2023

01.02.2023

01.02.2023

2s.09.2019

CHF H keine

CHF HD keine

CHF IH keine

EUR H keine

EUR HD keine

EUR IH keine

GBP H keine

GBP IH keine

USD keine

USD D keine

USD I keine

USD N keine

USDND keine

USD LJO keine

I ISD tlOD keine

USDX keine

CHFH Ja

CHFHD Ja

CHF lH Ja

EUR H JA

EURHD JA

EUR lH Ja

GBP H Ja

GBP lH Ja

USD Nein

USD D Nein

USD I Nein

USD N Nein

USD ND Nein

USD UO Nein

USD
UOD

Nein

USD X Nein
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't.9.2

Aildb
ihe
CHF H

CHF HD

CHF IH

EUR H

EUR HD

EUR IH

GBP H

GBP IH

USD

USD D

USD I

USD N

USD ND

USD UO

Kommissionen

lfuümbdon

USD UOD

USD X

mar., Höhe

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

s.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

s.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

s.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5,00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

Ausg abekom m ission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rück na h mekommission

Umtauschkommission

5.00 %

0.00 %

s.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommision

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausqabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknah me ko m mission

Umtauschkommission

Bei den Kommissionen handelt es sich um Höchstwerte, da Anleger in eini-
gen Fällen weniger zahlen können.

1.9.3 Vergütungen

1.9.3.1 PauschaleEntschädigung

CHF H 1.6000 % .

CHF HD 1.6000 % *

CHF IH 1.1000 %.

EUR H 1.6000 % .

EUR HD 1.6000 % *

EUR IH 1.1000 % *

GBP H 1.6000 % *

GBP IH 1.',r 000 % "
USD 1.6000 % *

USD D 1.6000 % "
USD I 1.1 000 % "
USD N 2.4000 %.

USD ND 2.4000%*

USD UO 1.6000 % "
USD UOD '1.6000 % *

USD X 0.1 000 % "
zuzüglich bis zu CHF 45'000.00 **

* Vom Vermögen unabhängiger Auhrand wird zusätzlich belastet und ist nicht
pauschalien abgegolten.

** Der zuzügliche Betrag gilt ftlr alle oben genannten Anteilsklassen insgesamt; bei
Angaben in mehreren Währungen verstehen sich die Beträge als kumulativ. Der
zuzügliche Betrag kommt ganz oderteilweie nurdann zurAnwendung, rcfern bei einer
oder mehreren Gebühren innerhalb der Pauschalentschädigung mit der jeweiligen
prozentualen Vergütung die vereinbaden Mindestgebühren nicht erreicht werden.

1.9.3.2 Fixe Entschädigung

Risikomanagement (inkl. Reporüngaufgaben) CHF 1'000.00 p.a.

1.9.3.3 Per{ormanceFee

keine

1.9.3.4 Carried lnterest
keine
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2 Green Tech ESG Equity Fund

i 1 1r r,.:j.: i t, . .. , ! ,. ,',,..-j,:

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichti-

gung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs

in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie
wird auf Basis der Analyse der globalen Finanzmärkte ge-

troffen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in
UCITS-fähige Wertpapiere aller Art mit Fokus auf Qualität

und Diversifizierung, daneben sind lnvestitionen in Fonds,

Derivate aber auch Cash-Anlagen zulässig. lnsbesondere

wendet dieser Teilfonds einen ESG-Integrationsansatz an,

der auf einem Scoring gemäss der Klassifikation von

CSRHub (oder ein vergleichbarer Anbieter) basiert, wel-

ches ESG-Faktoren einbezieht. Das nachhaltige lnvestiti-

onsziel, welches unterschiedliche Umweltziele zum Gegen-

stand haben kann (Klimaschutz, Anpassung an den Klima-

wandel. nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und

Meeregressourccn. Übcrgang zur Kreislaufwirtschaft, Ver-

meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung,
Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der
Ökosysteme), soll erreicht werden, indem in Firmen inves-

tiert wird, welche durch ihre Wirtschaftstätigkeit zukunftsfä-

higetechnische Lösungen entwickeln und produzieren, um

Umweltprobleme anzugehen.

2.2 Anlagebeschr'änkungen

Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG

bestehen folgende zusätzliche Einschrän kungen:

a. Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW ver-

gleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dür-

fen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht überstei-

9en

b. Mindestens 51 % des Nettovermögens werden in Kapi-

talbeteiligungen angelegt. Kapital beteiligungen in die-

sem Sinne sind:

i. Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtli-

chen Handel an einer Börse zugelassen oder an ei-

nem anderen organisierten Markt zugelassen oder
in diesen einbezogen sind;

ii. Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union oder in einem

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und
dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesell-
schaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

iii. Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem

Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbe-

steuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von

min. I5 % unterliegen und nicht von ihr befreit
sind;

iv. Anteile anderer Fonds, die gemäss ihrer Anlage-

bedingungen min. 51 % ihres Wertes in die vorge-

nannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen,
in Höhe von 5'l % ihres Wertes.

v. REITS und Hinterlegungsscheine auf Aktien wer-

den bei dieser Berechnung nicht als Kapitalbeteili-
gungen berücksichtigt. Auch verliehene Wertpa-
piere dürfen nicht berücksichtigt werden.

vi. Anteile an anderen lnvestmentvermögen entwe-
der in Höhe der bewertungstäglich veröffentlich-
ten Ouote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die
vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften an-

legen oder in Höhe der in den Anlagebedingun-
gen des anderen lnvestmentvermögens festgeleg-

ten Mindestquote.

2.3 Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Der Teilfonds strebt nachhaltige lnvestitionen an (Art. 9 Of-

fenlegr.rngsverordnrrng). lnformationen zu den nachhalti-
gen lnvestitionen sind im Anhang lV der konstituierenden
Dokumente verfügbar.

Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den lnvestiti-

onsentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tat-

sächliches oder potenzielles wesentliches Risiko und/oder
die Gelegenheit, langfristig risikoadäquate Erträge zu ma-

ximieren, darstellen.

Es wird jedoch nicht erwartet, dass ein einzelnes Nachhal-
tigkeitsrisiko wesentliche negative finanzielle Auswirkun-
gen auf die Rendite des Teilfonds haben wird.

Es werden folgende relevante lndikatoren gemäss Anhang

I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern Da-

ten verfügbar sind, beijedem lnvestment analysiert und do-
kumentiert:

Tabelle 1: lndikatoren 1 - 18

Tabelle 2: lndikator 14 (Natürlich vorkommende Arten und

Schutzgebiete)
Tabelle 3: lndikator '1 (lnvestitionen in Unternehmen ohne

Massnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen)

lnformationen über die wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Teilfonds wer-

den in den Jahresberichten verfügbar sein.

Der Umgang mit nachteiligen Auswirkungen von lnvestitions-

entscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Ebene der
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG kann hier eingesehen
werden : https://vpf undsol utions.vpbank.com/de/kunden i nfor-

mationen/esg
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Der Teilfonds investiert mehrheitlich in Unternehmen, wel-
che über ein ESG Ranking verfügen. Als Quelle wird
CSRHub (www.csrhub.com) oder ein vergleichbarer An-
bieter verwendet.

2.5 Ul-,e11r:gerre ALrigabei.

2.5.1 Portfolio Management

Firma Aquila Asset Management AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz 6340 Baar

Domizil Schweiz (CH)

Registereintra g 12.12-2018

Registern u mmer CH E-324,334.57 4

Dauer unbegrenä

2.5.2 Anlageberatung

Firma Global Strategic Capital AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

sitz 8008 Zürich

Domizil Schweiz (CH)

Registereintrag 13.1 1 .2013

Registernummer CH E-366.207.36 1

Dauer unbegrenzt

2.5.3 Administration

nla

2.5.4 Vertrieb

Firma VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz 2540 Luxemburg

Domizil Luxemburg (LU)

Registereintra g 09.02.1993

Registernumm er B 42828

Dauer unbegrenzt

2.5.5 Register- und Transfer Agent

Firma VP Bank AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz 9490 Vaduz

Domizil Liechtenstein (Ll)

Registereintrag 1 0.04.1 956

Registernummer FL-0001 .007.080-0

Dauer unbegrenzt

2.6 Ver,,v:lrrstelle

Firma VP Bank AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

sitz 9490 Vaduz

Domizil Liechtenstein (Ll)

Registereintrag 1 0.04.1 956

Registernummer FL-000 1 .007.080-0

Dauer unbegrenzt

2.7 Zulässige Techrriken urnd lnstrunrente

Wertpapieruerleihgeschäfte (SecLending)

Pensionsgeschäfte

Kreditaufnahme

Ge*mtrendite-Swaps

Vemendung der Derivate

Nein

Nein

10.00 %

Nein

Teil der Strategie

Commitment Approach

max.210.00 %

unbegrenzt

31.12.2020

EUR

Täglich

Jeder Bankarbeitstag

1 Bankarbeitstag nach dem Handelstag

Nein

Nein

Ja

5.00 %

0.00 %

Risikomanagement

Risikolimit

1.3 Si.rrr rr d3tgn cl:s Tei Ifonris

Dauer

Erster Geschäftsjahresabschluss

Teilfondswährung

Bewertungsinteruall

Handelstag

Bewertungsfrist

Swinging Single Pricing (SSP)

Nachbildung eines lndex

UCITS-Zielfondsfähiqkeit

GeschäEte Kosten auf Stufe der indireken
Anlagen (ohne Performance Fee)

Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen
aufdie Höhe der eingeforderten Beträge

2.8.1

keine
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2.9.1 Stammdaten

Klassen-
währunq

Erstaus.
qabepreis

Anteils-
klasse

Anteilr.
klasc€

CHFIH

CHFRH

EUR I

EUR R

USD I

USD R

Anbib-
khsse

EUR I

EUR R

USD I

USD R

Annahmeschluss
Rüclnahmen

keine

kei ne

keine

keine

Valuta
Rücknahmen

Rüdoaben

cHF r H 1t0566543869 56654386 CHF

cHF R H 110566543877 56654387 CHF

Antei13.
llre lstN Valor

EUR I 110566543885 56654388 EUR

EUR R 110566543893 56654389 EUR

USD I 110566543901 56654390 USD

1',000.00

r 00.00

1'000.00

100.00

1'000.00

100.00

Kleinste Ant€ib
Stäckalung führung

0.0010
buch'

mässig

0.0010
buch'

mässig

CHF I H am Handelstag (12:00) 3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

CHF R H am Handelstag (1 2:00)
3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

EUR I am Handelstag (1 2:00)
3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

EUR R am Handelstag (1 2:00)
3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

USD I am Handelstag (12:00) 3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

USD R am Handelstag ('12:00) 3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

Handalsoptionen
Zeichnungen

Handelsop,tionen

Anteile oder Betrag Nur Anteile

Anteile oder Betrag Nur Anteile

ArrLeile uJer Beüag

Anteile oder Betrag Nur Anteile

Anteile oder Betrag Nur Anteile

Anteile oder Betrag Nur Anteile

ErstnaligeZeidrnungsfrist ErsunaligelJbederung

CHFIH 09.1 0.2020 - 1 3.10.2020 19.10.2020

CHFRH 01 .1 0.2020 - 09.1 0.2020 19.10.2020

EUR I 09.1 0.2020 - 1 3.10.2020 19.10.2020

EUR R 01.10.2020 09.10.2020 19.10.2020

USD I 09. 1 0.2020 - 1 3.1 0.2020 19.10.2020

USD R 01 .10.2020 - 09.10.2020 19.10.2020

Anteile
llsse Kotierungen

CHFIH keine

usD R U05665439',19 56654391 USD

Er$olgs.
verwendung

CHFIH
Ausschüttend
(Jährlich)

CHFRH Ausschüttend
(Jährlich)

EUR I
Ausschüttend
(Jährlich)

EUR R
Ausschüttend
(Jährl ich)

USD I
Ausschüttend
(Jährlich)

USD R
Ausschüttend
(Jä hrlich)

tin.Anhge
ErsEeichnung

CHFIH 1'OOO.OOCHF

Antei}}
lLsa

Anteils.
ld$se

EUR I

Antoi19'
klasse

itAv-
Rundung

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

l,Jur A.rrteile
0.0010

0.0010

0.001 0

0.0010

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch
mässig

Min.Anlage
FolqezeichnunE

tlin.Anbge

CHF R H keine

EUR R keine

USD I

1'000.00 EUR

1',000.00 usD

Annahrnedrluss
Zeichnungen

Becrend

keine keine

kei ne keine

keine keine

keine keine

keine kei ne

keine keine

Valuta
Zeidrnungen

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

USD R keine

CHF R H keine

CHF I H am Handelstag (12:00)

CHF R H am Handelstag (12:00)

EUR I am Handelstag (12:00)

EUR R am Handelstag ('12:00)

USD I am Handelstag (12:00)

USD R am Handelstag (12:00)
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CHFI H Ja

CHFRH Ja

EUR I Nein

EUR R Nein

USD I Nein

USD R Nein

2.9.2 Kommissionen

CHFI H

oder mehreen Gebühren innahalb der Paushalentschädigung mit der jereiligen
prozentualen Vergütung die reeinbaren Mindes*gebühm niclrt ereicht rerd€o.

2.9.3.2 Fixe Entschädigung

Risikomanagement (inkl. Reportingaufgaben) CHF 1'000.00 p.a.

2.9.3.3

keine

2.9.3.4
keine

Performance Fee

Carried lnterest

CHFRH

EUR I

EUR R

USD I

Ausgabekommission

Rücknahmekommision

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtau*hkommission

Ausgabekommision

Rücknahmekommis5ion

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommision

1.00 %

0.00 %

0.00%

1.00 %

0.00%

0.00%

1.(X)%

0.00 %

0.00%

1.00%

0.00 %

0-00%

r.00 %

0.00%

0.00%

1.00%

0.00 %

0.00 %

USD R Ausgabekommission

Rücknahmekommision

Umtauschkommission

Bei den Kommissionen handelt es sich um Höchstrrerte, da Anleger in eini-
gen Fällen weniger zahlen können.

2.9.3 Vergütungen

2.9.3.1 PauschaleEnGchädigung

CHFI H 1.1200%"

LHFKH 1.1200%*

EUR I 1.1000 % r

EUR R 1.4000 % "
USD I 1.1000 % *

USD R 1.4000 % "
zuzüglich bis zu CHF 45'000-00 *

r Vom Vemögen unabhängiger Aufirand wird rudtzlich behstet und ist nicht
pau*haliert ebgagolten,

n Der zuzügliche Betrag gih ftir alh oben genannten Anteilsllasn in€esnt bei
Angaben in mehreren Währungen reßtehen sich die Beträg€ als kumulativ. Der
zuzügliche Betrag kommt ganz oderteilwEie nur dann zurAnwenduqg, sfem bei einer

UCITS V Prospek inkl. konstituierende Dokumente - Anhang I I Solitaire Fund | 31.03.2024 40/78



@w-,..=

3 Solitaire Global Bond Fund

Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von

auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen

Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen
ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sek-

toriel len Restri ktionen.

-l I -\,r1 -' 1-i'.; -lr1 j r' 1'r9 -'

Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG

bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen:

a) Anlagen in anderer Währung als US Dollar (USD) dürfen
zu jedem Zeitpunkt maximal 10 % betragen oder müs-

sen entsprechend abgesichert sein.

b) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in

Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten
Gescllschafton angelegt werden.

c) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW ver-

gleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dür-
fen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht überstei-

9en'

l.I \t:--rlr-tt'.j:i.triil--r:z.)tlrtt(,t,f::nie,ll,r'rt:,r

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merk-

male (Art. 8 Offenlegungsverordnung). lnformationen zu

den nachhaltigen lnvestitionen sind im Anhang lV der kon-

stituierenden Doku mente verfügbar.

Nachhaltigkeitsrisiken werden systematisch in den lnvestiti-

onsentscheidungsprozess einbezogen, soweit sie ein tat-

sächliches oder potenzielles wesentliches Risiko und/oder
die Gelegenheit, langfristig risikoadäquate Erträge zu ma-

ximieren, darstellen. Es wird nicht erwartet, dass ein einzel-

nes Nachhaltigkeitsrisiko wesentliche negative finanzielle

Auswirkungen auf die Rendite des Teilfonds haben wird.

Nachteilige Auswirkungen von lnvestitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfahoren werden nicht systematisch be-

rücksichtigt, da die Datenbasis komplex ist und auf Umwelt-

, Sozial- oder Governance-Daten beruhen kann, die schwer

zu beschaffen, unvollständig, geschätzt, veraltet oder an-

derweitig ungenau sind.

Der Umgang mit nachteiligen Auswirkungen von lnvestiti-

onsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Ebene

der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG kann hier einge-

sehen werden:
https://vpfu ndsolutions.vpban k.com/de/kundeni nformati-

onen/esg

keine

3.5.1 Portfolio Management

Firma Aquila Asset Management AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

sitz 6340 Baar

Domizil Schweiz (CH)

Registereintrag 12.12.2018

Registernu mmer CH E-324.3 34.57 4

Dauer unbegrenzt

3.5.2 Anlageberatung

nla

3.5.3 Administration

nla

3.5.4 Vertrieb

Firma VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz 2540 Luxemburg

Domizil Luxemburg (LU)

Registereintrag 09.02.1993

Registernummer B 42828

Dauer unbegrenzt

3.5.5 Register- und Tran#er Agent

Firma VP Bank AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

Sitz 9490Yaduz

Domizil Liechtenstein (Ll)

Registereintrag 1 0.04.1 956

Registernummer FL-0001 .007.080-0

Dauer unbegrenzt
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Firma VP Bank AG

Rechtsform Aktiengesellschaft

sitz 9490 Vaduz

Domizil Liechtenstein (Ll)

Registereintrag 1 0.04.'1956

Registernu mmer FL-0001 .007.080-0

Dauer unbegrenzt

3..7 T.riissrgeTe:i''nik:n!;.rL-l::ritrlj-!.entr

Wertpapieruerleihgeschäfte (SecLending)

Vdor

CHF H L10229057075 22905707 CHF

cHF HD 1r0325825s73 32582557 CHF

CHF IH 110364281506 36428150 CHF

EUR H 1r02290s7083 2290s708 EUR

EUR HD 110325825532 32582553 EUR

EUR IH 1t0364281464 36428146 EUR

GBP H Lr1 1 191 30451 1 1 1913045 GBP

USD Lt0229057109 22905710 USD

USD D 110325825516 32582551 USD

USD I 110364281548 36428154 USD

USD ID L11317252727 131725272 USD

USD N 1tl228564350 122856435 USD

usD ND 1r1229803336 122980333 USD

usD uo 1t1228564368 122456436 USD

usD uoD 111229803344 1229A0334 USD

USD X 1t0446006970 44600697 USD

3.9.1

tutaib-
kla$e

Stammdaten

tstN Ken-
rährurg

Pensionsgeschäfte

Kreditaufnahme

Gesamtrendite-Swaps

Veruendung der Derivate

Risikomanagement

Risikolimit

Ja (max. 100.00 %)

Nein

10.00 %

Nein

Teil der Süategie

Commitnent Approach

max.210-00 %

Er*aus
gabeprcb

100.00

10.00

100.00

100.00

10.00

100.00

100.00

r 00.00

r 0.00

100.00

'r 00.00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00
.) .j -S i.i ;r1 s;,;1 --:1'311 .J -: i :r.i,-.' -r.

Dauer

Erster Geschäfsjahresabschluss

Teilfondswährung

Bewertungsinteruall

Handelstag

Bewertungsfrist

unbegrenzt

31 .12.2014

USD

Tä9lich

Jeder Bankarbeitstag

I Bankarbeitstag nach dem Handelstag

Ja

Nein

Ja

5.00 %

0.00 %

Swinging Single Pricing (SSP)

Nachbildung eines lndex

UCITS-Zielfondsfähigkeit

Geschätzte Kosten auf Stufe der indirekten
Anlagen (ohne Performance Fee)

Gebühr für die Einforderung von Retrozessionen
auf die Höhe der eingeforderten Beträge

3.8.1

keine

Verwendete Referenzwerte ( Benchmarks)
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Amail+
Ue

USD
UOD

Eilolge
wrondung

Ausschüttend

(Ouartalsweise)

NAV-
Rundung

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

KCnib
Stückeluns

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0_0010

0.0010

tuteib
fthrung

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig

llinArlage
Erstzridrnung

MlnAnlagc
Folsezeichnung

keine

keine

kei ne

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

kerne

keine

MinAnlsge
Bcd.nd

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

kerne

keine

Arblb
Hs

CHF H Thesaurierend

CHF HD
Ausschüttend
(Jährlich)

CHF lH Thesaurierend

EUR H Thesaurierend

EUR HD
Ausschüttend
(Jährlich)

EUR lH Thesaurierend

GBP H Thesaurierend

USD Thesaurierend

USD D
Ausschüttend
(Jährlich)

USD I Thcaurierend

USD ID
Auschüttend
(Jährlich)

USD N Thesaurierend

USD ND
Ausschüttend

{Ouartalsweise)

USD UO Thesurierend

CHF HD keine

cHF rH 2',000'000.00 cHF

CHF H keine

EUR H keirre

EUR HD keine

EUR rH 2'000',000.00 EUR

GBP H keine

USD keine

USD D keine

USD I 2',000'000.00 usD

usD rD 2'000'000.00 usD

USD N keine

USD ND keine

USDUO keine

USD
UOD

keine

USDX keine

buch-
mässig

buch-
mässig

buch-
mässig0.01 0.0010

USDX Thesaurierend 0.01 0.00'10
buch-

mässig
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Anbile
klase

CHF H am Handelstag ('12:00)

CHF HD am Handelstag (12:00)

CHF lH am Handelstag (12:00)

EUR H am Handelstag (12:00)

EUR HD am Handelstag (12:00)

EUR lH am Handelstag (12:00)

GBP H am Handelstag (12:00)

USD am Handelstag (12:00)

USD D am Handelstag (12:00)

USD I am Handelstag (12:00)

USD lD am Handelstag (12:00)

USD N am Handelstag (12:00)

USD ND am Handelstag (12:00)

USD UO am Handelstag ('12:00)

Annahme*drlus3
Zeicfinungen

am Handelstag (12:00)

Valuta

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeistage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

CHF H am Handelstag (12:00)

CHF HD am Handelstag (12:00)

CHF lH am Handelstag (12:00)

EUR H am Handelstag (12:00)

EUR HD am Handelstag (12:00)

EUR lH am Handelstag (12:00)

GBP H am Handelstag (12:00)

USD am Handelstag (12:00)

USD D am Handelstag (12:00)

USD I am Handelstag (12:00)

USD lD am Handelstag (12:00)

USD N am Handelstag (12:00)

USD ND am Handelstag (12:00)

USD UO am Handelstag (12:00)

Annahmssö|rrs3
Rüd:nahmen

am Handelstag (12:00)

\hlutr
Rii&rahmqr

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeistage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeistage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeistage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeistage
nach dem Handelstag

3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag

Zeldrnungen
tuteitl-
klasga

USD
UOD

USD
UOD

USD X am Handelstag (12:00) 3 Bankarbeitstage
nach dem Handelstag USD X am Handelstag (12:00)
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CHF H Anteile oder Betrag

CHF HD Anteile oder Betrag

CHF IH Anteile oder Betrag

EUR H Anteile oder Betrag

EUR HD Anteile oder Betrag

EUR IH Anteile oder Betrag

GBP H Anteile oder Betrag

USD Anteile oder Betrag

USD D Anteile oder Betrag

USD I Anteile oder Betrag

USD ID Anteile oder Betrag

USD N Anteile oder Betrag

USD ND Anteile oder Betrag

USDUO AnteileoderBetrag

USD UOD Anteile rler Retrag

USD X Anteile oder Betrag

CHF H 08.01.2014 - 1 5.01.201 4

CHF HD 27 -06.2016 - 08.07 .2016

CHF IH 22-08.201 7 - 24.08.201 7

EUR H 08.01.2014 - 15.01.2014

EUR HD 27 .06.201 6 - 08.07 .201' 6

EUR IH 31.07.201 7 - 04.08.201 7

GBP H 05.07.2021 - rs.07.2021

USD 08.01.20r4 - 1 5.01.2014

USD D 27.06.20 1 6 - 08.07 .201 6

USD I 02.0s.201 7 - 02.05.201 7

USD ID

USD N 01.02.2023 - 01 .02.2023

USD ND 01.02.2023 - 01 .02.2023

USD UO o 1.02.2023 - O 1 .02.2023

usD uoD 01.02.2023 - 01 .02.2023

USD X 03.01 .201 9 - 03.01 .2019

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nu r Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nur Anteile

Nrrr Anteile

Nur Anteile

21.01.2014

13.07.20r 6

29.08.2017

21.01.2014

13.07.20r 6

09.08.2017

15.07.2021

21.01.2014

13.07.2016

02.05.2017

01.02.2023

01.02.2023

01.02.2023

01.02.2023

09.0r.2019

CHF H keine

CHF HD keine

CHF IH keine

EUR H keine

EUR HD keine

EUR IH keine

GBP H keine

USD keine

USD D keine

USD I keine

USD ID keine

USD N keine

USD ND keine

USDUO keine

USD UOD koina

USD X leine

CHFH Ja

CHF HD Ja

CHF lH Ja

EUR H Ja

EUR HD Ja

EUR lH Ja

GBP H JA

USD Nein

USD D Nein

USD I Nein

USD lD Nein

USD N Nein

USD ND Nein

USD UO Nein

USD
UOD

Nein

USD X Nein
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3.9.2 Kommissionen

CHF H Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtaushkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtaurhkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommision

Rücknahmekommission

Umtaushkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Atts6aheknmmissinn

Rücknahmekommission

Umtaushkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtaurhkommission

Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

CHF HD

CHF IH

EUR H

EUR HD

EUR IH

GBP H

USD

USD D

USD I

USD ID

USD N

USD ND

USD UO

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00%

5.00 %

0.00%

5.00 %

5.00 %

0.00%

5.00%

5.00%

0.00 %

5.00 %

5.00%

0.00 %

s.00%

5.00 %

0.00%

s-00 %

5.00%

0.009

s.00 %

5.00 %

0.00 %

s.00 %

5.00 %

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00%

5.00 %

500%

0.00 %

s.00 %

s.00%

0.00 %

5.00 %

5.00 %

0.00 %

s.00 %

3.9.3:3

keine

3.9.3.4
keine

USD UOD Ausgabekommission

Rücknahmekommision

Umtauschkommission

USD X Ausgabekommission

Rücknahmekommission

Umtauschkommission

Bei den Kommissionen handelt es sich um Höchstwerte, da Anleger in eini-
gen Fällen weniger zahlen können.

3.9.3 Vergütungen

3.9.3.1 PauschaleEntschädigung

CHF H 1.6000 % *

CHF HD 1.6000 % r

1 . GHFIH .,.i.i 1.1000%*

EUR H 1.6000 % r

EUR HD 1.6000 % *

EUR IH 1.1000 %*

GBP H 1.6000 * *

USD 1.6000 s *

USD D 1.6000 %r

USD I 1.1000 %*

USD ID 1.1000 % *

USD N 3.0000 % *

USD ND 3.0000 %*

USD UO 2.0000 %*

USD UOD 2.0000 % *

USD X 0.1000 % *

zuzüglich bis zu CHF 45'000.00 *

r Vom Vermögen unabhängiger Aufirand wird asätzlich behltet und ist nicht
paurchaliert afuegohen.

* Der zuzügliche Betrag gih für alle oben genannbn Anteil*lasn insgsm! bei
Angaben in mehreen Währungen FrstehEn sich die Beträge als kumulativ. Der
zuzügliche Betrag kommt ganz odarteilwei* nur dann zur Anwadung, ofem bei eirer
oder mehreren Gebühren innerhalb der Pau*halentsciädigung mh der jereiligen
prczentualen Vergütung die vereinbarbn Mindestgebühen nicht ereidrt rerden.

3.9.3.2 FixeEntschädigung

Risikomanagement (inkl. Reportingaufuaben) CHF 1'000.00 p.a.

5.00 %

0.00 %

5.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Performance Fee

Carried lnterest
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4 lnkraftsetzung

Vorbehaltlich allfällig notwendiger, rechtzeitiger Genehmi-
gungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende
Dokument per

31.03.2024

in Kraft.

Untezeichn'fr äm: 27 .03.2024
I r I'\ 11

V"*uttrÄlrguggtlscl3$r l, : .,,.r r r i,:,r,, r :rs j r:i n ) /i.i-;

;\, r,i.. :'.'11;,,, 1 :.i.1.,r )'.ri:rCil;;:

l-iitaitli.f::::tti

DanielHilti

Venvahrstelle

@BANK
VP Bank AG . Aeulestrasse 6
9490 Vaduz . Liechtenstein

Manuelilil*t
Ia",,,r^tr

s-Rudolf Tanner
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4 lnkraftsetzung

Vorbeha ltlich allfiillig notwendiger, rechtzeiti ger Genehmi-
gungen durch die Aufsichtsbehörden, tritt das vorliegende
Dokument per

31.03.2024

Verwahrstelle

@*o.wrc
Bank AG . Aeulestrasse
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Anhang Il der konstituierenden Dokumente:

spezifische lnformationen zu den Vertriebslä ndern

rii, !
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Spezifische lnformationen des Solitaire Fund für das Ver-
triebsland

Zahlstelle

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 800'l Zürich,
Schweiz
www.ubs.com

Vertreterin

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvor-
stadt 1, 4051 Basel, Schweiz
www.ubs.ch

Publikationsorgane

fundinfo AG, Staffelstrasse 12, 8045 Zürich, Schweiz
www.fundinfo.com

Ombudsstelle

Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 1 0,
8002 Zürich, Schweiz
www.ofdl.ch

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich der oben genannten
Ombudsstelle angeschlossen. Bei allfälligen Streitigkeiten
über Rechtsansprüche zwischen dem Kunden und der Ver-
waltungsgesellschaft haben Kunden die Möglichkeit zur
Einleitung von Vermittlungsverfahren vor der Ombuds-
stelle.

Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente.
die Basisinformationsblätter für verpackte Anlagepro-
dukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte
(PRllP) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können
kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle oder auf
der I nternetplattform des o ben genan nten Pu bl i kationsor-
gans bezogen werden.

Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden
Publikationen erfolgen in der Schweiz auf dor lntornot
plattform des oben genan nten Pu bl i kationsorga ns.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der lnventar-
wert mit dem Hinweis ,,exklusive Kommissionen" aller An-
teilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme
von Anteilen auf der lnternetplattform des oben genann-
ten Publikationsorgans wie folgt publiziert:

Teilbnds

(ihndetsrag)
Veöffedichung
(BeüFrungsfrist)

Solitaire Global Bond Fund 1 Bankarbreitstag nach dem Han'
delstagTäglich (Jeder Bankarbeitstag)

Green Tech ESG Equity Fund 1 Bankarbeitstag nach dem Han-
Täglich (Jeder Bankarbeitstag) delstag
AAM Short Term Bond Fund
Täqlich (Jeder Bankarbeitstaq)

1 Bankarbeitstag nach dem Han'
delstag

Retrozessionen

Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte kön-
nen Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätig-
keit von Fondsanteilen in der Schweiz ausbezahlen. Mit
dieser Entschädigung können insbesondere folgende
Dienstleistungen abgegolten werden:

a) Betrieb von Fondshandelsplattformen und/oder Han-

delssystemen welche die Möglichkeit zur Zeichnung
von Fondsanteilen bieten

b) Organisation von lnformationsveranstaltungen

c) Teilnahme an Veranstaltungen und Messen

d) Herstellung von Marketingmaterial

e) Ausbildung von Vertriebspersonen

f) Alle anderen Aktivitäten mit der Absicht den Vertrieb
der Fondsanteile zu fördern

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie
ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weiterge-
leitet werden. Die Offenlegung des Empfangs der Retro-
zessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmun-
gen des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15.
Juni 201 8.

Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten kön-
nen im Vertrieb in der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen
direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf
die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder
Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie:

a) aus Gebühren derVerwaltungsgesellschaft oder deren
Beauftragten bezahlt werden und somit das Fondsver-
mögen nicht zusätzlich belasten;

b) aufgrund von objekiven Kriterien gewährt werden;
c) sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien

erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitli-
chen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt
werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten
durch die Verwaltungsgesel lschaft sind :
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a) Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von

ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollekiven Kapi-

talanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette
des Promoters;

b) die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

c) das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (2.8. er-

wartete Anlagedauer);

d) die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der
Lancierungsphase einer kollekiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesell-
schaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos of-
fen.

Erf[illungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile, liegt der Er-

füllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand befin-
det sich am Sitz des Vertreters oder am Sitz bar. Wohnsitz
des Anlegers.

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Doku-
mente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich allfäl-
lig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die
Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument können an-
derssprachige Fassungen existieren. Bei Differenzen zwi-
schen diesen Fassungen geht die deutsche Fassung vor.

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende
Dokumente vom: 31.03.2024
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Die nachfolgenden lnformationen sind lediglich für fol-
gende Teilfonds relevant:

Solitaire Global Bond Fund
Green Tech ESG Equity Fund

Spezifische I nformationen das Vertriebsland

i 'r,

Einrichtung für Kleinanleger gemäss den Bestimmungen
nach ArL 92 Richtlinie 2009/65/EG1

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Bel-
vedere 1, 1 100 Wien, Österreich
www.sparkasse.at
forei g nfu nds0540@erste ban k. at

Die oben genannte Einrichtung erbringt für den OGAW
die Aufgaben gemäss Art. 92 Abs. 1 Bst. a - f der Richtlinie
2009 / 65/ EGl und n immt dabei An legerbeschwerden mit
Bezug auf den OGAW entgegen, die an die oben ge-
nannte Post- bzw. E-Mail-Adresse gesendet werden.

Publikationsorgane

fundinfo AG, Staffelstrasse 12, 8045 Zürich, Schweiz
www.fundinfo.com

Die obenstehenden lnformationen richten sich an potenti-
elle Erwerber des Fonds in der Republik Österreich, indem
sie den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente
mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren und
ergänzen.

Publikationsorgan

Der Nettoinventarwert des Fonds sowie alle übrigen Be-
kanntmachungen an die Anleger sind bei der Einrichtung
für Kleinanleger erhältlich und werden in den oben ge-
nannten Publikationsorganen publiziert.

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Doku-
mente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich allfäl-
lig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die
Aufsichtsbehörden. Von diesem f)okrrment können an-
derssprachige Fassungen existieren. Bei Differenzen zwi-
schen diesen Fassungen geht die deutsche Fassung vor.

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende
Dokumente vom:. 31 .O3.2024

1 abgeändert durch An. 1 der Richtlinie 201 9/1 1 60/EU
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Spezifische lnformationen des Solitaire Fund für das Ver

triebsiand

Zahlstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24,

6031 1 Frankfurt am Main, Deutschland
www. h al-orrvatban k.com

lnformationsstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24,

6031 1 Frankfurt am Main, Deutschland
www. ha l-orivatban k.com

Publikationsorgane

fundinfo AG, Staffelstrasse 12, 8045 Ziirich, Schweiz
www.fu nd info.co m

Zusätzlich zu den allgemeinen Rücknahmeverfahren ha-

ben in Deutschland ansässige Anleger auch die Möglich-
keit, Ausqabe- und Rücknahmeanträge für die von ihnen

und Angaben, die im Herkunftsstaat zu veröffentlichen
sind, werden in der Bundesrepublik Deutschland in den
oben genannten Publikationsorganen veröffentlicht.

ln folgenden Fällen erfolgt die lnformation der Anleger in
Deutschland zusätzlich schriftlich oder in elektronischer
Form:

a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,

b) Kündigung derVerwaltung des Fonds oder dessen Ab-
wicklung,

c) Anderungen der Vertragsbedingungen, die mit den

bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind,

die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Ver-

gütungen und Aufwendungserstattungen betreffen,
die aus dem Fonds entnommen werden können, ein-

schließlich der Hintergründe der Anderungen sowie
der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und

Weise; dabei ist mitzuteilen. wo und auf welche Art und
Werse lnformattonen hierzu erlangt werden können,

d) Verschmelzung des Fonds in Form von Verschmel-

zungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtli-

nie 2009/65/EG zu erstellen sind, Umwandlung des

Fonds in einen Feeder-Fonds oder Anderungen eines

Masterfonds in Form von lnformationen, die gemäß Ar-

tikel 64 der Richtlinie 2009165/EG zu erstellen sind

e) Umwandlung des Fonds in einen Feeder-Fonds oder
Anderungen eines Masterfonds in Form von lnformati-
onen, die gemäss Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG
zu erstellen sind.

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Doku-
mente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich allfäl-
lig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigungen durch die
Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument können an-

derssprachige Fassungen existieren. Bei Differenzen zwi-
schen diesen Fassungen geht die deutsche Fassung vor.

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende
Dokumente vom: 31 .03.2024

gehaltenen Anteile bei der deutschen Zahlstelle zur Wei-
terleitung an die Verwaltungsgesellschaft einzureichen. ln

Deutschland ansässige Anteilsinhaber können auch ver-
langen, dass Rücknahmeerlöse und alle weiteren für die
Anteilsinhaber bestimmten Zahlungen (2.8. Dividenden-
aussch üttu ngen ) ü ber d ie deutsche Zah lstel le geleitet wer-
den.

Den aktuellen UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Do-
kument, die jeweiligen Basisinformationsblätter für ver-
packte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versiche-
rungsanlageprodukte (PRllP) und die Jahres- und Halbjah-
resberichte des Fonds sind in der Bundesrepublik
Deutschland in physischer Form oder gespeichert auf ei-

nem dauerhaften Datenträger kostenlos bei der deut-
schen Zahl- und lnformationsstelle sowohl in gedruckter
als auch in elektronischer Form erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise (gegebenenfalls
auch die Umtauschpreise) sowie sonstige Angaben und
Unterlagen, die im Herkunftsstaat zu veröffentlichen sind
(2.B. die relevanten Verträge und Gesetze), können bei der
deutschen Zahl- und lnformationsstelle eingesehen wer-
den und sind dort ebenfalls in physischer Form oder 9e-
speichert auf einem dauerhaften Datenträger kostenlos er-
hä ltlich.

Publikationen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile, alle Mit-
teilungen an die Anteilinhaber sowie sonstige Unterlagen
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Die nachfolgenden lnformationen sind lediglich für die fol-
genden Teilfonds relevant:

Solitaire Global Bond Fund
AAM ShortTerm Bond Fund

Spezifische lnformationen der Teilfonds für das Vertriebs-
land

Der Vertrieb richtet sich einzig an professionelle Anleger,
dennoch werden folgende Einrichtungen bestimmt:

Einrichtungen für Kleinanleger gemäss den
Bestimm un gen nach Ärt. 92 Richtli n ie 2009 / 65 / EGz

Societe Generale S.A

29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich
( Handelsregisternummer P aris 5521 20222)
www.societeoenerale.com
sg-french-local-agent-lux@socgen.com

VP BankAG

Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein
(FL-0001 .007.080-0)
www.vobank.com

Die Societe Generale S.A. erbringt für den OGAW die Auf-
gaben gemäss Art. 92 Abs. 1 Bst. b-f der Richtlinie
2009/65/EG1 und nimmt dabei Anlegerbeschwerden mit
Bezug auf den OGAW entgegen, die an die oben ge-
nannte Post- bzw. E-Mail-Adresse der Societe Generale
S.A. gesendet werden.

Die VP Bank AG. erbringt für den OGAW die Aufgabe ge-
mäss Art. 92 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 2009/65/EG1 .

Anlegern in Frankreich, die Zahlungen des OGAW direkt
über die Einrichtung für Kleinanleger emp{angen und den
Rückkauf und die Rücknahme von Anteilen des OGAW di-
rekt über die VP Bank AG veranlassen möchten, wird
grundsätzlich die Möglichkeit geboten, bei der VP Bank
AG ein entsprechendes Konto bzw. Depot zu eröffnen.
Diese Konto- bzw. Depoteröffnung steht unter dem Vorbe-
halt der üblichen (2.8. Compliance-rechtlichen) Prüfungen
des potentiellen Bankkunden (Anlegers) und seiner Ver-
mögenswerte. ln diesem Sinne entscheidet die VP Bank
AG frei über die Aufnahme einer solchen Kundenbezie-
hung.

2 abgeändert durch Art. 1 der Richtlinie 2O79\I6O/EU

Publikationsorgane

fundinfo AG, Staffelstrasse 12, 8045 Zürich, Schweiz
www.fu ndinfo.com

Dokumente und Publikationen

Der UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente,
die wesentlichen lnformationen für die Anleger (KllD) so-
wie die Jahres- und Halbjahresberichte sind von der Ein-
richtung für Kleinanleger nach Absprache erhältlich oder
können auf der oben genannten Webseite des offiziellen
Publikationsorgans des Fonds bezogen werden.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der An-
teile der Teilfonds sowie etwaige Mitteilungen an die An-
leger in Frankreich sind auf der oben genannten Webseite
des offiziellen Publikationsorgans des Fonds erhältlich.

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Doku-
mente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich allfäl-
lig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigung-gen durch
die Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument können an-
derssprachige Fassungen existieren. Bei Differenzen zwi-
schen diesen Fassungen geht die deutsche Fassung vor.

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende
Dokumente vom: 31 .03.2024
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Einrichtungen für Kleinanleger gemäss den
Bestimmungen nach Art. 92 Richtlinie 2OO9/65/EG3

Societe Generale S.A

Spezifische lnformationen des Solitaire Fund für das Ver-
triebsland

Der Vertrieb richtet sich einzig an professionelle Anleger,
dennoch werden folgende Einrichtungen bestimmt:

Publikationsorgane

fundinfo AG, Staffelstrasse 12, 8045 Zürich, Schweiz
www.fund info.com

Dokumente und Publikationen

Der UCITS V Prospekt inkl. konstituierende Dokumente,
die wesentlichen lnformationen für die Anleger (KllD) so-

wie die Jahres- und Halbjahresberichte sind von der Ein-

richtung für Kleinanleger nach Absprache erhältlich oder
können auf der oben genannten Webseite des offiziellen
Publikationsorgans des Fonds bezogen werden.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der An-
teile der Teilfonds sowie etwaige Mitteilungen an die An-
leger im Fürstentum Luxemburg sind auf der oben ge-
nannten Webseite des offiziellen Publikationsorgans des
Fonds erhältlich.

Dieses Dokument ersetzt alle allfälligen bisherigen Doku-
mente bezüglich dieses Gegenstands vorbehaltlich allfäl-
lig notwendiger, rechtzeitiger Genehmigung-gen durch
die Aufsichtsbehörden. Von diesem Dokument können an-
derssprachige Fassungen existieren. Bei Differenzen zwi-
schen diesen Fassungen geht die deutsche Fassung vor.

Betrifft den UCITS V Prospekt inkl. konstituierende
Dokumente vom: 31 .03.2024

8-10 Porte de France, L-4360 Esch-Sur-Alzette
(Luxembourg Registry of Trade and Companies nr. B 6061)
www.societegenerale.l u

VP Bank AG

Aeulestrasse 6, 9490Vaduz, Liechtenstein
(FL-0001 oo7 o8o-0)
www.vpbank.com

Die Societe Generale Luxembourg S.A. erbringt für den
OGAW die Aufgaben gemäss ArI. 92 Abs. 1 Bst. b-f der
Richtlinie 2OO9/65/EG1 und nimmt dabei Anlegerbe-
schwerden mit Bezug auf den OGAW entgegen, die an die
oben genannte Post- bzw. E-Mail-Adresse der Societe Ge-
nerale S.A. gesendet werden.

Die VP Bank AG. erbringt für den OGAW die Aufgabe ge-
mäss Art. 92 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 2009/65/EG1 .

Anlegern in Fürstentum Luxemburg, die Zahlungen des
OGAW direkt über die Einrichtung fÜr Kleinanleger emp-
fangen und den Rückkauf und die Rücknahme von Antei-
len des OGAW direkt über die VP Bank AG veranlassen
möchten, wird grundsätzlich die Möglichkeit geboten, bei
der VP Bank AG ein entsprechendes Konto bzw. Depot zu

eröffnen. Diese Konto- bzw. Depoteröffnung steht unter
dem Vorbehalt der üblichen (2.8. Compliance-rechtlichen)
Prüfungen des potentiellen Bankkunden (Anlegers) und
seiner Vermögenswerte. ln diesem Sinne entscheidet die
VP Bank AG frei über die Aufnahme einer solchen Kunden-
beziehung.

3 abgeändert durch Art. 1 der Richtlinie 2079/II6O/EU
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Anhang lll der konstituierenden Dokumente

Performance Fee Beispiel

Beim Fonds kommt keine Performance Fee zur Anwendung.
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Anhang lV der konstituierenden Dokumente:

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
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Vorvertragliche lnformationen zu den in Artikel 8 Absätze 1,2 und 2a der Verordnung
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU') 2O2O/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige
lnvestition ist eine
lnvestition in eine
Wirtschaftstätigkeit.
die zur Erreichung
eines Umweltziels
oder sozialen Ziels
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese ln-
vestition keine Um-
weltziele oder sozi-
alen Ziele erheblich
beeinträchtigt und
die Unternehmen,
in die investiert
wird, Verfahrens-
weisen einer guten
U nterneh mensfü h-
rung anwenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifikati-
onssystem, das in
der Verordnung
(EU) 2020/852fest-
gelegt ist und ein
Vezeichnis von
ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. ln
dieser Verordnung
ist kein Vezeichnis
der sozial nachhalti-
gen Wirtschaftstä-
tigkeiten festgelegt.
Nachhaltige lnvesti-
tionen mit einem
Umweltziel könnten
taxonomiekonform
sein oder nicht.

an nachhaltigen lnvestitionen mit.
einem Umweltziel getätigt: _%

i n Wi rtsch aftstäti g keite n,

die nach der EU-

Taxonomie als

ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

i n Wi rtsch aftstäti g ke iten,
die nach der EU-

Taxonomie nicht als

ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

Name des Produkts: AAM Short Term Bond Fund
Unternehmenskennung (LEl-Code): 529900U6ABGBFJOYHE48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

it ein Mindestanteil ische/soziale
ale beworben und obwohl keine

nach haltigen I nvestitionen angestrebt
werden, enthält es einen Mindestanteil von

-o/o 
dfi nachha ltigen I nvestitionen

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

i -' 
"Es wird tla*it ein Mindestanteil ll

' an nachhaltigen lnvestitionen mit I

' elnemiözialenZielgetätigt:,'
otto

j mit einem sozialen Ziel

.. .:. . .... , L

Es''fuerden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
naChhaltigen I nvestitionen getätigt.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem
Finanzprodu kt beworben?
Der Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte
der guten Unternehmensführung, indem Mindestanforderungen bzgl. ESG-Ra-
ting und Ausschlusskriterien beiGeschäftstätigkeiten bestehen. lnvestments, wel-
che diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht gekauft werden. Es wird kein
Referenzwen für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale
verwendet.
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Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren
wird gemessen, in-
wieweit die mit
dem Finanzprodukt
beworbenen ökolo-
gischen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht werden.

Bei den wichtigsten
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von lnvestiti-
onsentscheidungen
auf Nachhaltigkeits-
faktoren in den Be-
reichen Umwelt, So-
ziales und Beschäfti-
gung, Achtung der
Menschenrechte
und Bekämpfung
von Korruption und
Bestechung.

o
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We l ch e N a ch ha ltig keiai n di k atore n w e rde n z u r M ess u n g der Erei ch u n g de r
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzproduk beworben werden, hera ngezogen ?

Der Tei lfonds verwendet d ie fol genden Nach ha ltig keitsind i katoren
- ESG-Rating
- Ausschlusskriterien bei Geschäftstätigkeiten

Welches sind die Ziele der nachhaltigen lnvestitionen, die mit dem
Finanzproduk teilweise getätigtt werden sollen, und wie tägt die
nadThaltige lnvestition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar

lnwiefem werden die nadthahigen lnvestitionen, die mit dem
Finanzproduk teilweise geEitigt werden sollen, keinem der ökologidten
oder sozialen nadthahigen Anlageziele erheblich sdtaden?

Nicht anwendbar

Wie wurden die lndikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf
Na ch h a ltigke itsfa ktore n b e rücks i c h tigt?

Nicht anwendbar

Wie stehen die nachhaltigen lnvestitionen mit den OECD-LeitsäEen für
multinationale lJnternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere
Angaben:

Nicht anwendbar

ln der ElJ-Taxonomie ist der Grundsa .Vermeidung erheblicher
Eeeintächtigungen' festgelegq, nach dem taxonomiekeinforme
Investiöonen die äele der EU-Taxonomie nncht erheblich beeintächtigen
dürfen, und es sind speifirche EU-Kriterien beigefi:igtt

Der Grundsatz,,Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur
bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden lnvestitionen
Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wi rtschaftsalctivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil d ieses
Finanzprodukts zugrunde liegenden lnvestitionen berücksichtigen nicht
d ie EU-Kriterien fü r ökologisch nach haltige Wi rtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen oder soziale
Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
a uf Nachha lti gkeitsfa ktoren berücksichti gt?

Ja

t Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Nähere Angaben zum Anlageziel, der Anlagepolitik und -strategie finden sich im
Anhang I der konstituierenden Dokumente.

Dieser Teilfonds integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-lnformationen (die
"ESG-Faktoren") in den Anlageentscheidungsprozess (ESG-Integration), indem er
Mindestanforderungen in Bezug auf die ESG-Bewertung und Ausschlusskriterien
für Geschäftsaktivitäten hat. Ausserdem interagiert der Teilfonds bei Bedarf mit
dem Unternehmen, in das er investiert (Active Ownership).

Mindestkriterien erfolgen in den folgenden zwei Bereichen: ESG-Rating und
Geschäftstätigkeit.

ESG Rating

Das ESG-Rating setzt sich aus den wichtigsten ökologischen, sozialen und
Governance-Faktoren (Environmental, Social and Governance, ESG) zusammen.
Die CSRHub-ESG-Ratings reichen von AAA (am besten) bis CCC (am
schlechtesten).

Geschäftstätigkeit

Die Geschäftstätigkeit bezieht sich auf die Produkte und Dienstleistungen, die ein
Unternehmen anbietet. Als <kritische> Geschäftsfelder werden Tabak, Rüstung,
Alkoholische Getränke und Casinos & Gaming eingestuft. Unternehmen, die einer
d ieser I nd ustrieg ru ppen zugeord net sind, werd en ausgesch lossen.

O Worin bestehen die verbindlidten Elemente &r Anlagestntqie, die für die
Ausvahl der lnvestitioncn zur &füllung der beworfunen ökolqidten oder
sozialen Ziele verwendet werden?

Die verbirrdlicherr Elenrente sind die genannten Mindestkriterlen ln den
Bereichen ESG-Rating und Geschäftstätigkeit.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet die von einer unabhängigen Rating-
Agentur bereitgestellten Daten für die Kontrolle der Anlagegrenzen und alle
Berechnungen oder Analysen der vorvertraglichen und periodischen
Berichterstattung sowie für andere ESG-bezogene Berichte. Aufgrund der
fehlenden oder unzureichenden Verfügbarkeit von ESG-Daten einzelner
Unternehmen können in bestimmten Bereichen nur Schätzungen verfügbar sein.
Der regulatorische Markt der ESG-Datenanbieter stellt ebenfalls eine
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Die Verfahrensweisen
einer guten Unterneh-
mensführung umfassen
solide Management-
strukturen, die Bezie-
hungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergü-
tung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung
der Steuervorschriften.
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Herausforderung dar, da es derzeit wenige bis keine standardisierten
Verarbeitungsvorgaben gibt und jeder Datenanbieter seine eigene ESG-

Methodik hat. Dies erschwert den Vergleich von ESG-Daten. Aufgrund der

zunehmenden Regulierungsdichte im Bereich der Nachhaltigkeit ist jedoch

davon auszugehen, dass die Datenqualität und -quantität stetig zunehmen wird.

Die nachfolgenden Anlagebeschränkungen werden auf Basis von CSRHub ESG

Daten geprüft. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor auch andere

Datenquellen einzubeziehen oder in Einzelfällen eine qualitative Beurteilung

zuzulassen, falls keine offiziellen CSRHub ESG Daten verfügbar sind.

Begriffsdefinition: "Weftpapiere" im Sinne der folgenden

Anlagebeschränkungen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen,
Zertifikate usw.). Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen,
Futu res usw. ) sowie Fl üssi ge M ittel ( Kontokorrent, Ca I l-lTermi n-Gelder).

ESG-Rating

T\^' A^+^il :n \A/artnrniaran ,nralrho ain tr(G-R:tina rrnn "R" odcr schlochter

gemäss CSRHub aufweisen, darI15"/" nicht überschreiten.

Geschäftstätigkeit

DerTeilfonds investierl nicht in Unternehmen, die nach dem Bloomberg lndustry

Classification System (BICS) in die umstrittenen Sektoren "Tabak", "Rüstung",

"Alkoholische Getränke" und "Casinos & Gaming" eingestuft sind.

ln Zielfonds kann eine minimale Beimischung von Unternehmen, welche gegen

die o.g. Mindest- oder Ausschlusskriterien verstossen, nicht gänzlich

ausgeschlossen werden.

AAM überwacht seinen ESG-Prozess durch verschiedene Kontrollen, die von

seinem ESG-Analysten und Risikomanager durchgeführt werden. Temporäre

Verletzungen, ausgelöst durch eine negative Veränderung des ESG-Rating einer
Anlage, werden schnellstmöglich korrigiert, weshalb davon ausgegangen wird,

dass die Beschränkungen keinen Einfluss auf die beworbenen ökologischen oder
sozialen Merkmale haben.

lJm weldten Mindesisaz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser
A n la g estra teg ie i n B etra cht gezog e n e n I n vestiti o n e n re d uz i e rt?

Dieser Teilfonds ist nicht verpflichtet, den Umfang der Anlagen um einen

M indestsatz zu reduzieren.

:r,) Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmens{ührung der
llnternehmen, in die investieft wird, bewertet?

Prinzipien der guten Unternehmensführung sind über den Governance-Teil

Bestandteil eines jeden ESG-Ratings. Die Beurteilung der Governance setzt sich

aus den Bereichen "Corporate Governance" (Führungsstruktur,
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Vergütungspolitik, Eigentümerstruktur, Buchführung) sowie "Corporate
Behavior" (Geschäftsethik, Bestechung und Korruption, Steuertransparenz)
zusammen.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Begriffsdefinition: "Wertpapiere" im Sinne der folgenden
Anlagebeschränkungen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen,
Zertifikate usw.). Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen,
Futures usw.) sowie Flüssige Mittel (Kontokorrent, Call-/Termin-Gelder). Der
geplante Mindestanteil der lnvestitionen, die zur Erfüllung der von diesem
Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale (Kategorie 1)

verwendet werden, bezogen auf die getätigten Anlagen in Wertpapiere, beträgt
50 o/".

lnwiefem werden durdt den Einsaz von Deriuaten die mit dem Finanzprodukt
beworbenen ökologischen oder sozia len Merkmale eneicht?

Derivate werden nicht zwingend eingesetzt, um die ökologischen oder sozialen
Merkmale des Teilfonds zu erreichen.

Die Vermögensallo-
kation gibt den jewei-
ligen Anteil der lnves-
titionen in bestimmte
Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den Anteil
der:
- Umsatzerlöse, die
den Anteil der Einnah-
men aus umweltfreund-
lichen Aktivitäten der
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln.
- lnvestitionsausgaben
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen ln-
vestitionen der Unter-
r relrtnen, irr die ir rves-
tiert wird, aufzeigen, z.

B. für den Übergang zu
einer g rünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben
(OpEx), die die umwelt-
freu nd lichen betriebli-
chen Aktivitäten der
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln.

{F

lnvestitionen

#2 Andere lnvestitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst lnvestitionen des Finanzpro-
dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt
wurden.

#2 Andere lnvestitionen umfasst die übrigen lnvestitionen des Finanzprodukts, die weder auf
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige lnvestitionen ein-
gestuft werden.

In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel
mit der EU-Taxonomie konform?

0%. Dieser Teilfonds verpflichtet sich nicht, an der EU-Taxonomie ausgerichtete
Anlagen zu tätigen. Bestimmte Anlagen des Teilfonds können jedoch auf die EU-
Taxonomie abgestimmt sei n.
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Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich

fossiles Gas und/oder Kernenergiel investiert?

Ja

ln fossiles Gas ln Kernenergie

I Nein

Ermöglichende Tä-
tigkeiten wirken un-
mittelbar ermög-
lichend darauf hin,
dass andere Tätig-
keiten einen we-
sentlichen Beitrag
zu den Umweltzie-
len leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für
die es noch keine
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die unter
anderem Treibhaus-
gasem issionswe rte
aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

ffi,,n0
nachhaltige
lnvestitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätig keite
n gemäss der EU-

Taxonomie nicht
berücksichtigen.

1. Taxonomiekonformität der I nvestitionen
einschliesslich Staatsanleihen*

2. Taxonomiekonformität der lnvesitionen

ohne Staatsanleihen'

ln den baiden nadtstehenden Diagnmmen ist in Grän der
Mindesprczened der lnvestin'onen zu sehea die mit der EU-Taxononie
konform sind h es keine geeigneE Methodezur Bstimmung fu
Taxonuniel(qformiät von Sa,atsrl nleihen* gibg zeigt die erste Grafrk die
TaxononielGnformiät in &eary auf alle lnvstt\ionen fu Fimm@tkt
einsdrliess;lid, dssaaanleihea während dieilcie Gaftk dle
Tacqonii*Kmformiät nur in Bezug auf die lnvestilionen des
Finanz@uktzeigl die keine Saaanleihen umhsn.

ffi

r Taxonomiekonform . Taxonomiekonform

Andere lnvestitionen t tO\/o. Andere lnvestitionen .,LOO%:

* Fü r die Zwe&e dieser Diagnm me umfasst de r Begriff .SaaEanleihen'
a lle Risikopositionen gegen über Sbate n.

$ Wie hoch ist der Mindestanteil der lnvestitionen in Übergangstätigkeiten und
ermögl ichen de Tätigkeiten ?

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil an lnvestitionen in Übergangstätigkeiten
und ermöglichende Tätigkeiten fest.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger lnvestitionen mit einem Umweltziel,
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil für nachhaltige lnvestitionen mit einem
Umweltzielfest, die nicht mit der EU-Taxonomie übereinstimmen.

1Tätigkeit"n im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (,,Klimaschutz")

beitragen und kein Ziel der Eu-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-

taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EUl 202217214 der Kommission

festgelegt.
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Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen lnvestitionen?

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil für sozial nachhaltige lnvestitionen fest.

Welche lnvestitionen fallen unter ,,#2 Andere lnvestitionen", welcher
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder
sozialen Mindestschutz?

Anlagen wie Cash, Derivate und strukturierte Produkte können unter "#2
Sonstige" fallen, da solche lnstrumente nicht zu den beworbenen ESG-
Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Für solche Anlagen gilt kein ökologischer
oder sozialer Mindestschutz.

Anlagen können darüber hinaus unter "#2 Sonstige" fallen, wenn keine
ausreichenden ESG-bezogenen lnformationen verfügbar sind. Dies gilt
insbesondere für Anlageklassen, für die ESG-Faktoren derzeit unzureichend
definiert sind oder für die keine ausreichenden ESG-Informationen verfügbar
sind. Soweit möglich, gelten für die zugrundeliegenden Wertpapiere minimale
ökologische oder soziale Schutzmassnahmen, indem sichergestellt wird, dass die
ESG-Aussch lüsse beachtet werden.

Wurde ein lndex als Referenzweft bestimmt, um festzustellen, ob dieses
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale
ausgerichtet ist?

Es wurde kein lndex als Referenzweft bestimmt.

lnwiefem ist der Referenzweft kontinuierlidt auf die mit dem Finanzprodukt
beworben en ökologisdten un d sozia len Merkma le a usgeriötet?

Nicht anwendbar

t; Wie wird die kontinuierlidte Ausichtung der Anlagestntegie auf die
I n d ex m eth o d e s i dt e rg este I lt ?

Nicht anwendbar

0 Wie unterscheidet sich der bestimmte lndex von einem relevanten breiten
Marktindex?

Nicht anwendbar

rt Wo kann die MethodezurBerechnung des bestimmten lndexeseingesehen
werden?

Nicht anwendbar

Wo kann ich im lnternet weitere produktspezifische lnformationen finden?

Weitere prod u ktspezifische I nformationen si nd a brufbar unter:

https://vpfs.vpfu ndsolutions.vpba n k.com/page/prod uctdetails?isin=11048912021
7 &co u nt ry: Ll & i nve sto rType = i n stituti o n e l#e s g - i nfo rm ati o n

o
@

Bei den Referenz-
werten handelt es
sich um lndizes,
mit denen ge-
messen wird, ob
das Finanzpro-
dukt die bewor-
benen ökologi-
schen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht.

Grt
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Vorvertragliche lnformationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung(EU) 2019/2088
und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EV) 2020/852 genannten Finanzprodukten
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Name des Produktes: Green Tech ESG Equity Fund
Unternehmenskennu ng ( LEI-Code): 529900E37POREW8Y1 986

Nachhaltiges lnvestitionsziel

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige lnvestitionen angestrebt?

OatJa a Nein

r Es wird damit ein Mindestanteil Es werden damit ökologische/soziale
an nachhaltigen lnvestitionen Merkmale beworben und obwohl keine

miteinemUmweltzielgetätigt: nachhaltigenlnvestitionenangestrebt
g0 "/o werden, enthält es einen Mindestanteil

von 

-7" 
an nachhaltigen lnvestitionen.

: - l^r: r- -l- -Ia-:1t:-.1-^:--.-In vv il tscildr tSLdu9Kerter r,

die nach der EU-

Taxonomie als

ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

Eine nachhaltige
lnvestition ist eine
lnvestition in eine
Wirtschaftstätig keit,
die zur Erreichung
eines Umweltziels
oder sozialen Ziels
beiträgt, voraus-
gesetzt, dass diese
lnvestition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele er-
heblich beein-
trächtigt und die
Unternehmen, in
die investiert wird,
Verfahrensweisen
^i^^' ^, '+an I ln+ar-

nehmensführung
anwenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifikati-
ons-system, das in
der Verordnung
(EU) 2020/852 fest-
gelegt ist und ein
Vezeichnis von
ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält.
Diese Verordnung
umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial
nachhaltigen Wirt-
schaftstätig kei-ten.
Nachhaltige lnvesti-
tionen mit einem
Umweltziel könnten
taxonomie-konform
sein oder nicht.

t in Wirtschaftstätigkeiten,
die nach der EU-

Taxonomie nicht als

ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der
EUTaxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in
Wi r-tschaftstätig keiten, d ie nach der
EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil Es werden damit ökologische/soziale
an nachhaltigen lnvestitionen Merkmale beworben, aber keine
mit einem sozialen Ziel getätigt: nachhaltigen lnvestitionen getätigt.

o//o

Welches nachhaltige Investitionszielwird mit diesem Finanzprodukt angestrebt?

Das nachhaltige lnvestitionsziel, welches unterschiedliche Umweltziele zum Gegenstand
haben kann (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und

Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederher-
stellung der Biodiversität und der Ökosysteme), soll erreicht werden, indem in Fir-

men investiert wird, welche durch ihre Wirtschaftstätigkeit zukunftsfähige techni-
sche Lösungen entwickeln und produzieren, um Umweltprobleme anzugehen. Es wird
kein Referenzwert für die Erreichung des nachhaltigen lnvestitonsziels festgelegt.
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Mit Nachhaltigkeit-
sindikatoren wird
gemessen, inwie-
weit die nachhalti-
gen Ziele dieses Fi-
nanzprodukts er-
reicht werden.

Bei den wichtigsten
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von lnvestiti-
onsentschei-dun-
gen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in
den Bereichen Um-
welt, Soziales und
Beschäftigung,
Achtung der Men-
schenrechte und
Bekämpfung von
Korruption und Be-
stechung.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des
n a dt h a ltig en I n vestiti o nsz i e ls d i eses Fi n a nz p rod u kts h e n ngezogen ?

Es werden folgende,,Methoden" verwendet, um das nachhaltige lnvestitionsziel zu mes-
sen

- ESG Performance Score
- Carbon Risk Rating

:',: Wie wird erreicht dass nachhaltige lnvestitionen nicht zu einer erheblichen
Beeintädttigung des ökologischen oder sozialen nadthaltigen lnvestitionsziels
führen?

Wie wurden die lndikatoren für nachteilige Auswirkungen auf
Na c h h a ltig ke itsfa kto re n b e rü c ks ic h tigt?
Um sicherzustellen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der lnvestitionsziele
erfolgen, werden folgende relevante lndikatoren gemäss Anhang I der Delegierten
Verordnung (EU) 2022/1288, sofern Daten verfügbar sind, bei jedem lnvestment
analysierl und dokumentiert:

Tabelle 1: lndikatoren 1 - 14

Tabelle 2: lndikator 14 (Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete)

Tabelle 3: lndikator 1 (lnvestitionen in Unternehmen ohne Massnahmen zur Ver
hütung von Arbeitsunfällen)

Wie stehen die nachhaltigen lnvestitionen mit den OECD-LeitsäEen für
multinationale Unternehmen und den Leiprinzipien der Vereinten Nationen für
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?
Auf Basis der Prüfung der vorliegenden MSCI-Datenfelder

- Global Compact derVereinten Nationen (UNGC)

- Guiding Principles for Business and Human Rights

- lnternational Labour Organization's fundamental principles

wird die Einhaltung derfolgenden Standards als erfüllt erachtet:

- OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

- Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhalti gkeitsfa ktoren berücksichti gt?

t Ja, es werden folgende relevante lndikatoren gemäss Anhang I der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern Daten verfügbar sind, bei je-

dem lnvestment analysiert und dokumentiert:

Tabelle 1: lndikatoren 1 - 14

Tabelle2: lndikator 14 (Natürlich vorkommende Arten und Schutzge
biete)

Tabelle 3: lndikator 1 (lnvestitionen in Unternehmen ohne Massnahmen
zur Verhütung von Arbeitsunfällen)

lnformationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren dieses Teilfonds werden in den Jahresberichten ver-
fügbar sein, die nach dem 1. Januar 2023 veröflentlicht werden.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Nähere Angaben zur Anlageziel, -politik und -strategie finden sich im Anhang I

der konstituierenden Dokumente.

Das nachhaltige lnvestitionsziel, welches unterschiedliche Umweltziele zum Ge-
genstand haben kann (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige
Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislauf-
wirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Schutz

und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme), soll erreicht wer-
den, indem in Firmen investiert wird, welche durch ihre Wirtschaftstätigkeit zu-

kunftsfähige technische Lösungen entwickeln und produzieren, um Umweltprob-
leme anzugehen.

Mindestkriterien erfolgen in den folgenden drei Bereichen: ESG-Rating, Ge-

schäftstätig keit u nd Geschäftspra kti ken.

Die nachfolgenden Anlagebeschränkungen werden auf Basis von MSCI ESG Da-

ten geprüft. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor auch andere Datenquel-
len einzubeziehen oder in Einzelfällen eine qualitative Beurteilung zuzulassen,

falls keine offiziellen MSCI ESG Daten verfügbar sind.

Begriffsdefinition: "Weftpapiere" im Sinne der folgenden Anlagebeschränkun-
gen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen, Zertifikate usw.).

Nicht unter "Weftpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen, Futures usw.) sowie
Fl üssi ge M ittel (Kontokorrent, Cal l-lTermi n-Gelder).

13'
Die Anlagestrate-
gie dient als Richt-
schnur für lnvestiti-
onsent-scheidu n-
gen, wobei be-
stimmte Kriterien
wie beispielsweise
lnvestitionsziele
oder Risikotole-
ranz berücksichtigt
werden.
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Die Verfahrensweisen
einer guten Unter-
neh-mensführung
umfosson solidc Mo
nagement-stru ktu ren,
die Beziehungen zu
den Arbeitnehmern,
die Vergütung von
Mitarbeitern sowie
die Einhaltung der
Steuervorsch riften.
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ESG-Rating

Der Teilfonds darf nur in Wertpapiere investieren, welche ein ESG-Rating von
"BBB" oder besser gemäss MSCI (oder einem vergleichbaren Provider) aufwei-
sen. ln Zielfonds darf der Anteil an Anlagen mit einem ESG-Rating unter "BBB"
maximal 5% betragen.

Geschäftstätigkeit

Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, welche in
den jeweiligen Bereichen Erwachsenen-Unterhaltung, Alkohol, Cannabis, Tabak,
Glücksspiel oder Nuklearwaffen Umsätze erwirtschaften oder einen Bezug zu
kontroversen Waffen haben.

Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, welche ei-
nen Umsatz von mehr als 5% in den Bereichen Thermal Kohle sowie konventio-
nelle Waffen bzw. max.20 % im Bereich Öl und Gas erwirtschaften.

Geschäftspra ktiken

DerTeilfonds darf nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, welche ge-
gen die folgenden Prinzipien verstossen:

- Global Compact derVereinten Nationen (UNGC)

- Guiding Principles for Business and Human Rights

- lnternationalLabourOrganization'sfundamentalprinciples

Der Anteil solcher Anlagen in Zielfonds darf maximal 5% betragen.

Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, welche
sehrschwerwiegende Kontroversen aufweisen. DerAnteilsolcherAnlagen in Ziel-
fonds darf maximal 5% betragen.

& Woin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestntegie, die für die
Aus-wahl der lnvestitionen zur Erreidtung des nachhaltigen lnvestitionsziels
verwendet werden?

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie sind die genannten Mindestkri-
terien in den Bereichen ESG-Rating, Geschäftstätigkeit und Geschäftspraktiken.

$*t Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Untemehmensführung der
Untemehmen, in die investiert wird, bewertet?

Um sicherzustellen, dass die selektionierten Firmen die Verfahrensweisen einer
guten Unternehmensführung einhalten, werden fortlaufend die Governance Un-
terkategorien (Board, Leadership Ethics, Transparency and Reporting) von
CSRHub analysiert.
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{HJ:ffi:il"o:",J",.ogensal|okationundderMindestanteildernachhaltigen
Für nähere Angaben zu den allgemeinen Anlagebeschränkungen siehe Anhang I

Die Vermögensalloka- der konstituierenden Dokumente'

tiongibtden jeweiligen Der Mindestanteil der nachhaltigen lnvestitionen mit einem Umweltziel, die nicht
Anteil der lnvestitionen
in bestimmte Vermö- mit der EU-Taxonomie konform sind, bezogen auf die getätigten Anlagen in Wert-

genswerte an. papiere und Zielfonds beträgt 80 %.

Taxonomiekonforme
Tätigkeiten, ausge-
drück durch den Anteil
der:
- Umsatzerlöse, die

den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt-
freu nd I ichen Aktivitä-
ten der Unternehmen,
in die investiert wird,
widerspiegeln

- lnvestitionsausgaben
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen ln-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen,
z. B. für den Über-
gang zu einer grünen
Wirtschaft.

- Betriebsausgaben
(OpEx), die die um-
weltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten
der Unternehmen. in
die investiert wird, wi-
derspiegeln.

$1 Nachhaltlge ln-
vestition€n
umfasst nachhaltige
lnvestitionen mit
ökologischen oder
sozialen -Zlelen. 

-.

fi2 Nldrt nachhal-
tige lnvestltlonen
umfasst lnvestitio-
nen, die nicht als

nachhaltige lnvesti-
tionen eingestuft
werden.

S Wie wird durdt den EinsE von Deivaten das nachhaltige lnvestftionsiel
erreidrt?

Derivate werden nicht zwingend eingesetzt, um das nachhaltige lnvestitionsziel

des Teilfonds zu erreichen.

In welchem Mindestmass sind nachhaltige lnvestitionen mit einem Umweltziel
mit der EU-Taxonomie konform?

0%. Dieser Teilfonds verpflichtet sich nicht, an der EU-Taxonomie ausgerichtete
Anlagen zu tätigen. Bestimmte Anlagen des Teilfonds können jedoch auf die
EU-Taxonomie abgestimmt sein. Ausreichende Daten zum Nachweis der Kon-

formität mit der EU-Taxonomie sind jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt zu

erwarten.

li r:r r', e lt
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ln den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Griin der
Mindesprozen&aE der lnvestitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie
konform sind. Da es keine geeignete MethodezurBestimmung der
TaxonomieKonformiäit von Saatsanleihen* gib+ zeigt die este Gnfrk die
Tasconomi*Konformiät in Buug auf alle lnves:trTionen d* Finanzprodukt
einsdtliesslidt der Saa*anleihe4 während die zweite Gnfik die Taxonomie-
KonformtHt nur in Bezug auf die lnvestitionen du Finanzprodulrt zeig; die
kein e Saau n lei h en umfassen.

Ermöglichende Tätig-
keiten wirken unmittel-
bar ermöglichend da-
rauf hin, dass andere
Tätigkeiten einen we-
sentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leis-
ten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für
die es noch keine
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die unter
anderem Treibhaus-
gasem issionswerte auf-
weisen, die den besten
Leistungen entspre-
chen.

#r,no ökotogisch
nachhaltige
lnvestitionen, die die
Kriterien für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstäti g keiten
gemäss der EU-
Taxonomie nicht
berücksichtigen.

1. Taxonomie-Konformität der
lnvestitionen einschliesslich

Staatsanleihen *

r Taxonomiekonform

. Andere I nvestitionen

2. Taxonomie-Konformität der
I nvestitionen ohne Staatsanleihen*

r Taxonomiekonform

r Andere lnvestitionen

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff.Staatanleihen'alle
Risikopositionen gegenüber Staate n-

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie2 investiert?

Ja

ln fossiles Gas ln Kernenergie

f Nein

+' Wie hoch ist der Mindestanteil der lnvestitionen in Übergangstätigkeiten und
ermöglichen de Tätigkeite n ?

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil an lnvestitionen in Übergangs- und Er-
mög I lch ungstätl g keiten fest.

2 Tätigkuit"n im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels {,,Klimaschutz")
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-
taxonomiekonforme Wlrtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EUl 2022h214 der Kommission
festgelegt.
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger lnvestitionen mit einem
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Begriffsdefinition: "Weftpapiere" im Sinne der folgenden Anlagebeschränkun-
gen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen, Zertifikate usw.).

Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen, Futures usw.)sowie
Fl üssi ge M ittel ( Kontokorrent, Ca I l-lTerm i n-Gelder).

Der Mindestanteil der nachhaltigen lnvestitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, bezogen auf die getätigten Anlagen
in Werlpapiere und Zielfonds beträgt 80 %.

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen lnvestitionen mit einem
sozialen Ziel?

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil an nachhaltigen lnvestitionen mit ei-
nem sozialen Zielfest.

Welche lnvestitionen fialien unter ,,#2 Nicht nachhaitige investitionen",
welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen
oder sozialen Mindestschutz?

Anlagen wie Flüssige Mittel, Derivate und strukturierte Produkte können unter
"#2 Nicht nachhaltige lnvestitionen" fallen, da solche lnstrumente nicht zum
nachhaltigen lnvestitionsziel dieses Teilfonds beitragen. Für solche Anlagen
gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. Diese Anlagen dienen der
effizienten Portfolioverwaltung. Die Art der Verwendung der Derivate richtet
sich nach Anhang I der konstituierenden Dokumente.

Anlagen fallen darüber hinaus unter "#2 Nicht nachhaltige lnvestitionen", wenn
keine ausreichenden ESG-bezogenen Informationen verfügbar sind. Dies gilt
insbesondere für Anlageklassen, für die ESG-Faktoren derzeit unzureichend
definiert sind oder für die keine ausreichenden ESG-Informationen verfügbar
sind. Soweit möglich, gelten für die zugrundeliegenden Wertpapiere minimale
ökologische oder soziale Schutzmassnahmen, indem sichergestellt wird, dass

d ie ESG-Aussch lüsse beachtet werden.

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen lnvestitionsziels ein bestimmter lndex als

Referenzwert bestimmt?

Es wurde kein lndex als Referenzwert bestimmt.

lnwiefern werden bei dem Referenzweft Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich
im Einklang mit dem nachhaltigen lnvestitionsziel berücksichtigt?

Nicht anwendbar

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die
I n dex m et h o d e s i ch e rg este I lt?

Bei den Referenz-
werten handelt es
sich um lndizes, mit
denen gemessen
wird, ob das nach-
haltige lnvestitions-
ziel des Finanzpro-
dukts erreicht wird.
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Nicht anwendbar

UWe untedteidet sidt der bestimmte lndex von einem relevanten breiten
Mar*tindex?

Nicht anwendbar

Wo kann die Meüode zur Bercdtnung des bstimmten lndexs eing*hen
werden?

Nicht anwendbar

1fr Wo kann ich im lnternetweitere produktspezifische lnformationen finden?

TWeitereproduktspezifischelnformationensindabrufbarunter:
https://vpfs.vpfu nd so I utio ns.vp ba n k.com/pa ge/prod u ctd e-
tails?isin=110566543869&country=Ll&investorType=institutionel#esg-informa-
tion

a

o
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Vorvertragliche lnformationen zu den in Artikel 8 Absätze 1,2 und 2a der Verordnung
(EU) 201 9/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EUl2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige
lnvestition ist eine
lnvestition in eine
Wirtschaftstätigkeit,
die zur Erreichung
eines Umweltziels
oder sozialen Ziels
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese ln-
vestition keine Um-
weltziele oder sozi-
alen Ziele erheblich
beeinträchtigt und
die Unternehmen,
in die investiert
wird, Verfahrens-
weisen einer guten
U nterneh mensfü h-
rung anwenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifikati-
onssystem. das in
der Verordnung
(EU) 20201852 fest-
gelegt ist und ein
Verzeichnis von
ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstä-
tig-keiten enthält. ln
dieser Verordnung
ist kein Verzeichnis
der sozial nachhalti-
gen Wirtschaftstä-
tigkeiten festgelegt.
Nachhaltige lnvesti-
tionen mit einem
Umweltziel könnten
taxonomie-konform
sein oder nicht.

i n Wi rtsch aftstäti g keiten,
die nach der EU-

Taxonomie als
ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

i n Wi rtsch aftstäti g keiten,
die nach der EU-

Taxonomie nicht als
ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil
an nachhaltigen lnvestitionen mit
einem sozialen Ziel getätigt:

o/lo

Name des Produkts: Solitaire Global Bond Fund
Unterneh mensken nu ng ( LEI-Code): 5 29900VO1 NYGWETF1YT 7

Ökologische u nd/oder soziale Merkmale

Es werden damit
an nachhaltigen lnvestitionen mit,
einem Umweltziel getätigt: 

-%

Merkmale beworben und obwohl keine
nach ha lti gen I nvestitionen a ngestrebt
werden, enthält es einen Mindestanteil von

-o/o 
än nach ha ltigen I nvestitionen

mit einem Umweltziel in
Winschaftstätigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in
Wirtschaftstätig keiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen lnvestitionen getätigt.

t

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem
Fina nzprodu kt beworben?
Der Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte
der guten Unternehmensführung, indem Mindestanforderungen bzgl. ESG-Ra-

ti ng und Aussch lusskriterien bei Geschäftstätig keiten bestehen. I nvestments, wel-
che diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht gekauft werden. Es wird kein

Referenzwert für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale
verwendet.
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Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren
wird gemessen, in-
wieweit die mit
dem Finanzprodukt
beworbenen ökolo-
gischen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht werden.

Bei den wichtigsten
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von lnvestiti-
onsentscheidu ngen
auf Nachhaltigkeits-
faktoren in den Be-
reichen Umwelt, So-
ziales und Beschäfti-
gung, Achtung der
Menschenrechte
und Bekämpfung
von Korruption und
Bestech u ng.

-13'
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Ereichung der
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzprodu kt beworben werden, hera ngezogen ?

De r Tei lfonds verwendet d ie folge nden Nach ha lti g keitsi nd i katoren :

- ESG-Rating
- Ausschlusskriterien bei Geschäftstätiqkeiten

Welches sind die Ziele der nachhaltigen lnvestitionen, die mit dem
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die
nachhaltige lnvestition zu diesen Zielen bei?

Nicht anwendbar

lnwiefem werden die nachhaltigen lnvestitionen, die mit dem
Finanzprodukt teilweise getätigtt werden sollen, keinem der ökologischen
o der sozia len n a ch h a ltig e n A n I a g ez i e I e erh e b I idt sdt a de n ?

Nicht anwendbar

Wie wurden die lndikatoren für nachteilige Auswirkungen auf
N a ch h a lti g k e itsfa kto re n b e rü cks i ch tigt?

Nicht anwendbar

Wie stehen die nachhaltigen lnvestitionen mit den OECD-Leitsätzen für
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere
Angaben:

Nicht anwendbar

ln der EU-Taxonomie ist der GrundsaE ,,Vermeidung erheblicher
Beeinträchtigungen" festgelegt nach dem taxonomiekonforme
lnvestitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen
dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt

Der Grundsatz,,Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur
bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden lnvestrtronen
Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wi rtschaftsa ktlvitäten berücksichtigen. Die dem verblei benden Teil d ieses
Finanzprodukts zugrunde liegenden lnvestitionen berücksichtigen nicht
d ie E U-Kriterien fü r ökologisch nach ha lti ge Wi rtschaftsa ktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale
Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
a uf N a ch h a lti g ke itsfa ktoren berü cksichti gt?

Ja

r Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Nähere Angaben zum Anlageziel, der Anlagepolitik und -strategie finden sich im

Anhang I der konstituierenden Dokumente.

Dieser Teilfonds integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-lnformationen (die
"ESG-Faktoren")in den Anlageentscheidungsprozess (ESG-Integration), indem er
Mindestanforderungen in Bezug auf die ESG-Bewertung und Ausschlusskriterien
für Geschäftsaktivitäten hat. Ausserdem interagierl der Teilfonds bei Bedarf mit
dem Unternehmen, in das er investiert (Active Ownership).

Mindestkriterien erfolgen in den folgenden zwei Bereichen: ESG-Rating und

Gesch äftstätig keit.

ESG Rating

Das ESG-Rating setzt sich aus den wichtigsten ökologischen, sozialen und

Governance-Faktoren (Environmental, Social and Governance, ESG) zusammen.

Die CSRHub-ESG-Ratings reichen von AAA (am besten) bis CCC (am

schlechtesten).

Geschäftstätigkeit

Die Geschäftstätigkeit bezieht sich auf die Produkte und Dienstleistungen, die ein

Unternehmen anbietet. Als <kritische> Geschäftsfelder werden Tabak, Rüstung,

Alkoholische Getränke und Casinos & Gaming eingestuft. Unternehmen, die einer

d ieser I nd ustrieg ru ppen zugeord net si nd, werden ausgesch lossen.

Worin bestehen die verbindlidten Elemente der Anlagestrategiq die für die
Auswahl der lnvestitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologisdten oder
sozialen Ziele verwendet werden?

Die verbindlichen Elemente sind die genannten Mindestkriterien in den

Bereichen ESG-Rating und Geschäftstätigkeit.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet die von einer unabhängigen Rating-

Agentur bereitgestellten Daten für die Kontrolle der Anlagegrenzen und alle

Berechnungen oder Analysen der vorverlraglichen und periodischen

Berichterstattung sowie für andere ESG-bezogene Berichte. Aufgrund der
fehlenden oder unzureichenden Verfügbarkeit von ESG-Daten einzelner

Unternehmen können in bestimmten Bereichen nur Schätzungen verfügbar sein.

Der regulatorische Markt der ESG-Datenanbieter stellt ebenfalls eine

{

Die Anlagestrategie
dient als Richtschnur
für lnvestitionsent-
scheidungen, wobei
bestimmte Kriterien
wie beispielsweise ln
vestitionsziele oder
Risikotoleranz be-
rücksichtigt werden.
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Die Verfahrensweisen
einer guten Unterneh-
mensführung umfassen
solide Management-
strukturen, die Bezie-
hungen zu den Arbeit-
nehmern, die Vergü-
tung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung
der Steue rvorsch riften.

@w,."-

Herausforderung dar, da es derzeit wenige bis keine standardisierten
Verarbeitungsvorgaben gibt und jeder Datenanbieter seine eigene ESG-
Methodik hat. Dies erschwert den Vergleich von ESG-Daten. Aufgrund der
zunehmenden Regulierungsdichte im Bereich der Nachhaltigkeit ist jedoch
davon auszugehen, dass die Datenqualität und -quantität stetig zunehmen wird.

Die nachfolgenden Anlagebeschränkungen werden auf Basis von CSRHub ESG

Daten geprüft. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor auch andere
Datenquellen einzubeziehen oder in Einzelfällen eine qualitative Beurteilung
zuzulassen, falls keine offiziellen CSRHub ESG Daten verfügbar sind.

Begriffsdefinition: "Wertpapiere" im Sinne der folgenden
Anlagebeschränkungen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen,
Zertifikate usw.). Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen,
Futu res usw. ) sowie Fl üssi ge Mittel (Kontokorrent, Ca I l-lTermi n-Gelder).

ESG-Rating

Der Anteil an Wertpapieren, welche ein ESG-Rating von "B" oder schlechter
gemäss CSRHub aufi,''reisen, dart 15"/" nicht überschreiten.

Geschäftstätigkeit

DerTeilfonds investiert nicht in Unternehmen, die nach dem Bloomberg lndustry
Classification System (BICS) in die umstrittenen Sektoren "Tabak", "Rüstung",
"Alkoholische Getränke" und "Casinos & Gaming" eingestuft sind.

ln Zielfonds kann eine minimale Beimischung von Unternehmen, welche gegen
die o.g. Mindest- oder Ausschlusskriterien verstossen, nicht gänzlich
ausgeschlossen werden.

AAM überwacht seinen ESG-Prozess durch verschiedene Kontrollen, die von
seinem ESG-Analysten und Risikomanager durchgeführt werden. Temporäre
Verletzungen, ausgelöst durch eine negative Veränderung des ESG-Rating einer
Anlage, werden schnellstmöglich korrigiert, weshalb davon ausgegangen wird,
dass die Beschränkungen keinen Einfluss auf die beworbenen ökologischen oder
sozialen Merkmale haben.

$; Um weldten MindestsaE wird der Umfang der vor der Anwendung dieser
Anlagestntcgic in Bctracht gezogenen lnveetitionen reduzieft?

Dieser Teilfonds ist nicht verpflichtet, den Umfang der Anlagen um einen
Mindestsatz zu reduzieren.

s Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Untemehmendührung der
Unternehmen, in die investiert wird, beweftet?

Prinzipien der guten Unternehmensführung sind über den Governance-Teil
Bestandteil eines jeden ESG-Ratings. Die Beurteilung der Governance setzt sich
aus den Bereichen "Corporate Governance" (Führungsstruktur,
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Die Vermögensallo-
kation gibt den jewei-
ligen Anteil der lnves-
titionen in bestimmte
Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den Anteil
der:
- Umsatzerlöse, die
den Anteil der Einnah-
men aus umweltfreund-
lichen Aktivitäten der
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln.
- lnvestitionsausgaben
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen ln-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen, z.

B. für den Übergang zu

einer grünen Wirtschaft
- Betriebsausgaben
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der
Unternehmen, in die in-
vestied wird, wider-
spiegeln.

-v

ü
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Vergütungspolitik, Eigentümerstruktur, Buchführung) sowie "Corporate

Behavior'' (Geschäftsethik, Bestechung und Korruption, Steuertransparenz)

zusammen.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Begriffsdefinition: "Wertpapiere" im Sinne der folgenden
Anlagebeschränkungen umfassen Einzeltitel (Anleihen, Aktien, Wandelanleihen,
Zerlifikate usw.). Nicht unter "Wertpapiere" fallen Derivate (DTGs, Optionen,
Futures usw.) sowie Flüssige Mittel (Kontokorrent, Call-/Termin-Gelder). Der

geplante Mindestanteil der lnvestitionen, die zur Erfüllung der von diesem

Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale (Kategorie 1)

verwendet werden, bezogen auf die getätigten Anlagen in Wertpapiere, beträgt
50 %.

ii lnwiefem werden durdt den Einsd von Deriuaten die mit dem Finanzproduk
beworbenen ökologisüen oder sozialen Merkmale erreicht?

Derivate werden nicht zwingend eingesetzt, um die ökologischen oder sozialen

Merkmale des Teilfonds zu erreichen.

lnvestitionen

#2 Andere lnvestitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst lnvestitionen des Finanzpro-

dukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt
wurden.

#2 Andere lnvestitionen umfasst die übrigen lnvestitionen des Finanzprodukts, die weder auf
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige lnvestitionen ein-
gestuft werden.

In welchem Mindestmass sind nachhaltige lnvestitionen mit einem Umweltziel
mit der EU-Taxonomie konform?

O%. Dieser Teilfonds verpflichtet sich nicht, an der EU-Taxonomie ausgerichtete
Anlagen zu tätigen. Bestimmte Anlagen des Teilfonds können jedoch auf die EU-

Taxonomie abgestimmt sein.
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Ermöglichende Tä-
tigkeiten wirken un-
mittelbar ermög-
lichend darauf hin,
dass andere Tätig-
keiten einen we-
sentlichen Beitrag
zu den Umweltzie-
len leisten.
Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für
die es noch keine
CO2-armen Alternati-
ven gibt und die unter
anderem Treibhaus-
gasem issionswerte
aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der lnvestitionen
einschliesslich Staatsanleihen*

r Taxonomiekonform

Andere lnvestitionen

2. Taxonomiekonformität der lnvesitionen
ohne Staatsanleihen*

r Taxonomiekonform

, Andere lnvestit;onen

@w,-.*

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie3 investiert?

Ja

ln fossiles Gas ln Kernenergie

I Nein

ln den biden nadßtehenden Diagnmmen iEtin Grän der
M indesProzenffiE der I n_vestittbn en z u sehen, die mit der EU-Taxonomie
konform sind. Da es keine geeignete MciltodczurBatimmung dcr
Taxononi*Konformiät von Sbawnlaihcn* gibe zeig6 die c*ste Gnfik dic
Tesronol4ieKmformiät in Eczug auf d.l- laffiieqan fu Fwepdu*r
cidttlicssliü der Saaaznleihen wähtcnd dfc tv& Gnfrk üc
Taxononi*Konformiät nur in Bazug etf die Invcnhlüonen öe
FinanzprodulcE zeigi die keine Saafunleihen umhsr.

o

* Für die Zwecke dieser Diagra m me u mfasst der Beg riff .saa&anleihen'
alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

J Wie hoch ist der Mindestanteil der lnvestitionen in Übergangstätigkeiten und
ermög I ichen de Tätigkeiten ?

DerTeilfonds legt keinen Mindestanteil an lnvestitionen in Übergangstätigkeiten
und ermöglichende Tätigkeiten fest.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger lnvestitionen mit einem Umweltziel,
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil für nachhaltige lnvestitionen mit einem
Umweltzielfest, die nicht mit der EU-Taxonomie übereinstimmen.

sind
nachhaltige
lnvestitionen mit
einem Umweltziel,
die die Kriterien für
okologrsch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeite
n gemäss der EU-
Taxonomie nicht
berücksichtigen.

3 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (,,Klimaschutz")

beitragen und kein Ziel der Eu-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-
taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EUl 2O22/t274 der Kommission
festgelegt.
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Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen lnvestitionen?

Der Teilfonds legt keinen Mindestanteil für sozial nachhaltige lnvestitionen fest.

Welche lnvestitionen fallen unter ,,#2 Andere lnvestitionen", welcher
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder
sozialen Mindestschutz?

Anlagen wie Cash, Derivate und strukturierte Produkte können unter "#2

Sonstige" fallen, da solche lnstrumente nicht zu den beworbenen ESG-

Merkmalen dieses Teilfonds beitragen. Für solche Anlagen gilt kein ökologischer
oder sozialer Mindestschutz.

Anlagen können darüber hinaus unter "#2 Sonstige" fallen, wenn keine
ausreichenden ESG-bezogenen lnformationen verfügbar sind. Dies gilt
insbesondere für Anlageklassen, für die ESG-Faktoren derzeit unzureichend
definiert sind oder für die keine ausreichenden ESG-Informationen verfügbar
sind. Soweit möglich, gelten für die zugrundeliegenden Wertpapiere minimale
ökologische oder soziale Schutzmassnahmen, indem sichergestellt wird, dass die
ESG-Aussch I üsse beachtet werden.

Wurde ein lndex als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale
ausgerichtet ist?

Es wurde kein lndex als Referenzwert bestimmt.

lnwiefem ist der Referenzwert kontinuierlidt a uf die mit dem Finanzprodukt
bew orbenen ökologisöen und sozia len Merkma le a usgeridttet?

Nicht anwendbar

i: Wie wird die kontinuierlidte Ausrichtung der Anlagestntegie auf die
I n d ex m eth o d e s i dt e rg este I lt?

Nicht anwendbar

r* Wie unterccheidet sidt der bestimmte lndex von einem relevanten breiten
Marktindex?

Nicht anwendbar

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten lndexes eingesehen
werden?

Nicht anwendbar

Wo kann ich im lnternet weitere produktspezifische lnformationen finden?

Weitere prod uktspezifische I nformationen si nd abrufba r u nter:

v
Bei den Referenz-
werten handelt es

sich um lndizes,
mit denen ge-
messen wird, ob
das Finanzpro-
dukt die bewor-
benen ökologi-
schen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht.
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https://vpfs.vpfu ndsolutions.vpban k.com/page/prod uctd eta ils?isin = L|0325825573&co
u ntry: L | & i nvesto rTy pe = i n stituti o n e I #e s g - i nfo rm at i o n
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